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Fditorial

Weihnachtsbotschaften?!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in der letzten Zeit machen sich immer mehr Menschen Gedanken
iiber die Erhaltung des Rechtsstaats und der Menschenrechte. Und
so konnte man in der taz vom 02.11.2025 (10:49) ein Interview mit
der Okonomin Nicola Fuchs-Schiindeln lesen. Titel: ,Ohne Wachs-
tum geht's schneller Richtung Autoritarismus®, https://taz.de/Ohne-
Wachstum-gehts-Richtung-Autoritarismus-Oekonomin-macht-
Vorschlaege-zur-Rettung/!6121517/. Und DAV-Président Stefan von
Raumer vertrat beim diesjahrigen Anwaltstag und bei anderen
Gelegenheiten die These: ,Ohne Wirtschaftswachstum kein Schutz
der Menschenrechte“. Die Liste prominenter Vertreter dieser
Botschaft liefSe sich leicht fortsetzen. Doch sichert eine florierende
Wirtschaft tatsdchlich Recht und Menschenrechte?

Die Okonomin Fuchs-Schiindeln fithrt zwei Argumente ins Feld:

(1) Ohne Wachstum gebe es weniger Investitionen in 6ffentliche
Gliter, was als Handlungsunfahigkeit des Staates wahrgenommen
werde und damit die Demokratie schwiche. (2) Ohne Wachstum gebe
es stirkere Verteilungskdmpfe in der Bevlkerung. Das befordere den
Autoritarismus.

In beiden Thesen geht es um die Frage, welche Menge an Ressourcen
existieren und wie wir mit ihnen umgehen. Dabei ist die Menge
der Ressourcen weltweit ziemlich klar definiert, das wissen wir spa-
testens seit der Studie des Club of Rome ,Grenzen des Wachstums®
aus dem Jahre 1972. Wer iiber eine bestimmte Ressource verfiigt,
schlie8t andere von deren Nutzung aus. Diese Einsicht haben
okologisch Gesinnte — aber auch Despoten. Andernfalls wiirde der
Ausruf ,America first“ oder ,Bavaria first“ keinen Sinn machen. Das
macht den ,Verteilungskampf* weltweit zu einer Jahrtausende alten
Realitdt und zum Grund fiir unzihlige Kriege.

Wirtschaftswachstum bei uns hat demnach immer Einbullen in
anderen Teilen der Welt zur Folge. Die Auswirkungen sind leicht
zu beobachten: Fehlende Perspektiven mobilisieren Millionen von
Menschen. Sie machen sich dahin auf, wo sie Potentiale auch fir
sich vermuten. Einbuflen werden aber auch durch Zolle ausge-
glichen - wenn man sie durchsetzen kann. Ausreichende Wirt-
schafts- und vor allem Militirmacht machen das moglich. Was
zundchst als die Herstellung von Balance verkauft wird, soll in
einem zweiten Schritt zur Vorherrschaft fiihren (,first). Es geht um
den Sieg im Verteilungskampf. Ist das ,alternativlos®?

Das Gegenteil von Kampf ist Frieden. Klassischerweise spricht man
in unserem Kontext aber von Verteilungsgerechtigkeit. Dabei hingen
die Begriffe Frieden und Gerechtigkeit eng zusammen. Man denke
nur an das berithmte Buch von Arthur Kaufmann ,Gerechtigkeit —
der vergessene Weg zum Frieden® aus dem Jahre 1986. Die Google-KI
beschreibt Gerechtigkeit so: , Das Streben nach Fairness und Gleichheit
im Zusammenleben, bei dem jedem Menschen zusteht, was ihm rechtmdfig
zusteht. Es ist ein zentraler Wert des Rechtsstaates, der sich in verschiedenen
Formen wie Verteilungs-, Chancengerechtigkeit oder ausgleichender Gerech-
tigkeit manifestiert.“

Doch die Herstellung von Verteilungsgerechtigkeit stof3t bei denen
auf Widerstand, die auf etwas verzichten miissten. Diese reagieren

mit der Behauptung, dass ein
groferer Kuchen ein Mehr flr
alle bedeute. Gerade die jiingere
Geschichte lehrt aber, dass genau
dieser Effekt nicht eingetreten
ist. Vielmehr bekommen wenige
immer mehr vom Kuchen, wah-
rend die Mehrheit der Menschen
immer weniger erhalt. Verstédrkt
wird die Behauptung durch eine
weitere: ,Wir befinden uns in einer
Krise®. So haben wir alle noch die
stete Mahnung von Angela Merkel im Ohr, dass Lohnerhchungen erst
dann moglich sind, wenn wir die Krise tiberwunden haben. Solche
Sétze schiiren die Angst, zu wenig vom Kuchen abzubekommen.

Deshalb glaubt man, dass (nur) eine autoritdre Fithrung ein Mehr an
Wohlstand ftr ihre Wahler schaffen konne. Die Einschrankung der
Freiheit und der Menschenwtrde sei dabei hinzunehmen, insbe-
sondere wenn andere fiir dieses Mehr an Wohlstand, dieses Wohl-
standswachstum die Zeche zahlen sollen. Doch genau hier beginnt
die (weltweite) Gefdhrdung der Menschenrechte, nicht ihr Schutz.
Das beweist die Analyse des Welthandels und der innerstaatlichen
Zustande. Es sind die Auswirkungen der Narrative vom Wirtschafts-
wachstum, die das Problem schaffen - anstatt es zu beseitigen.

All das ist nicht neu. Und so hat es gute Griinde, warum unsere Ver-
fassung einen Ausgleich zwischen sozialer Verantwortung auf der
einen Seite und Erwerbsstreben auf der anderen vorsieht. Welche
Folgen es haben kann, wenn die gegenteilige Vorstellung vor-
herrscht, ndmlich dass Erwerbsstreben Recht und Gerechtigkeit
ermoglichen soll, fithrte vor kurzem das bayerische Justizministe-
rium vor Augen. Zur Justizministerkonferenz am 07.11.2025 brachte
es den Antrag ein, Rechtsschutzversicherer sollten zukiinftig aufler-
gerichtlich beraten diirfen. Die hier bestehende Interessenkollision
zwischen eigenen und Mandanteninteressen hielt der Minister fiir
uberbriickbar. Erfreulicherweise steht die Staatsregierung im poli-
tischen Umfeld allein mit dieser Auffassung da.

Und die Lésung? Ob wir den Verfassungsauftrag zum gesellschaft-
lichen Ausgleich und zur Wahrung der Menschenwtirde und der
Menschenrechte erfiillen, hdngt am Ende nicht von wirtschaftlichen
Kennzahlen ab, sondern von Moral und Recht und von unserer
Einstellung dazu. Gesellschaftlicher Zwang zu einer immer starke-
ren Kommerzialisierung des Lebens und immer groflerem Gewinn-
streben, zum Anheizen der Gier wirken hier kontraproduktiv. Und
vielleicht steckt in dieser Auseinandersetzung mit aktuellen State-
ments ja auch ein bisschen der Geist der Weihnachtsgeschichte.

So begleiten Sie meine guten Wiinsche fiir den Advent und Weih-
nachten! Mein grofer Dank gilt wie an jedem Jahresende unseren
Teams von MAV e.V., Frau Prinz, Frau Wagner, Frau Brattia, Frau
Ewert-Karthoff und von der MAV GmbH, Frau Baral, Frau Breitenauer
und Frau Pintz, die auch im vergangenen Jahr Hervorragendes fiir
unseren Verein geleistet haben.

Thr

Michael Dudek
Geschaftsfiihrer

MAV Minchener AnwaltVerein e.V.



Landgraf’s juristisches Kaleidoskop

RECAP AND SILVER BELLS...

Ein ereignisreicher Herbst liegt hinter uns beim MAV. Fiir viele neue
Projekte konnten durch die Erhéhung des Mitgliedsbeitrags auf der
Mitgliederversammlung Anfang Oktober die Weichen gestellt werden
(den Bericht unseres Geschaftsfiihrers Michael Dudek lesen Sie auf
Seite 8 im Heft). Und es wurde auch richtig international:

Auf Einladung des italienischen Generalkonsuls habe ich mich fiir die
Minchener Anwaltschaft zum Thema Gleichstellung und Geschlechter-
gerechtigkeit positioniert (meinen Bericht finden Sie auf Seite 11 im
Heft). Auf Einladung der Deutsch-Tschechische Juristenvereinigung e.V.
durfte ich fiir den MAV an den Feierlichkeiten des tschechischen
Generalkonsulats und der Stadt Karlsbad anlésslich des Staatsfeiertages
der Tschechischen Republik teilnehmen. Anfang November empfingen
wir beim MAV eine Delegation der Central Administrative Appeals
Commission (CAAC) aus Silidkorea, sogar mit der Prasidentin der
CAAC, Frau Cho So Young. Der (Rechts)Austausch mit anderen Léndern
ist eine wirklich wertvolle Erfahrung und liefert wichtige Impulse ftir
unsere Jura-Bubble hier in Muinchen.

Bei Kunst und Kultur im Herbst lieferte unser Besuch der Iberl Bithne
ein echtes Schmankerl und auch die Referendare bekamen zum Jahres-
ende noch mal kriftig (Feier)Support durch uns fiir ihre legenddre
Herbst RefParty (ndheres siehe Social Media News, Seite 41 im Heft).

Unser Aktionsbundnis ,Justice for all“ hat sich weiterentwickelt: Am
27.10.2025 wurde der Verein Justice for all - Gemeinsam fiir den
Rechtsstaat gegriindet (siehe Seite 12 im Heft). Ich freue mich ganz
besonders, dass dieses Projekt so zielstrebig vorangeht und viele enga-
gierte JuristInnen an die Schulen gehen um demokratische und rechts-
staatliche Werte zu vermitteln. Mit gleich drei Planspielen wird der
letzte Einsatz des ReferentInnen-Teams fur dieses Jahr beim Tag der
Menschenrechte an der Anita-Augspurg-Berufsoberschule in Miinchen
stattfinden.

Auch fachlich hatte der Herbst in Miinchen zwei Highlights zu bieten:
Den Bayerischen IT-Rechtstag des BAV und das 42. Herbstkolloquium
der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im DAV. Es war mir eine Freude,
die Fachtagung der StrafverteidigerInnen fiir den MAV als gastgeben-
den Verein mit einem GruRwort miteroffnen zu dirfen. Ubrigens ist
die Arbeitsgemeinschaft Strafrecht die grofite Strafverteidigervereini-
gung in Europa mit tiber 3.000 Mitgliedern und sie wachst weiter!

In unserer MAV GmbH laufen wir fiir Sie (schon seit Ende der Sommer-
pause) Marathon: Mehrmals pro Woche werden hier spannende und
interessante Fortbildungen geboten. Das wird ohne Unterbrechung
bis zum 17. Dezember so weitergehen. Und dann? Endlich Pause,
Durchatmen, Innehalten und Erholen. Ab Mitte Januar 2026 startet
das Fachprogramm im neuen Jahr wieder.

Das Jahr 2025 verlief rechtspolitisch durchweg intensiv und so wird es
auch schliefsen. Tm Fokus steht am 17. November, kurz vor Beginn der
Adventszeit, die jahrliche Max-Friedlaender-Preisverleihung unseres
Landesverbands. Dieses Jahr erhélt die blauschillernde Glasskulptur
(eine Interpretation der Justitia) Dr. h.c. Edith Kindermann, unsere
vormalige DAV-Présidentin.

Zudem feiert der Preis selbst seinen 25. Geburtstag. Unter dem Titel:
Recht und Gerechtigkeit - 25 Jahre Max-Friedlaender-Preis werden
flinf Impulse zu horen sein. Einen davon liefere ich, als Vereins-
vorsitzende des MAV und das getreu meinem Motto: I'll be there with
bells on, ready to hit the bull's eye!

MAV-Mitteilungen November/Dezember 2025

Mein Impuls ist dem Thema Frei-
heit, Demokratie und Rechtsstaat
gewidmet. Frei nach Bundespra-
sident Frank Walter Steinmeier*:

Wir diirfen nicht in eine neue Faszi-
nation des Autoritdren und in eine
neue Unfreiheit hineinrutschen.
Keiner soll hinterher sagen, das haben
wir nicht gewollt, das haben wir
nicht gewusst. Der Rechtsstaat ist
entscheidend fiir die Verteidigung
der Demokratie!

In diesem Jahr sind wir auf Social Media (LinkedIN) aktiv geworden,
haben uns vernetzt, unsere Mitglieder aktuell und direkt informiert
sowie an unserer Reichweite gearbeitet. In unseren Posts bekennen
wir uns klar zu Demokratie und Rechtsstaat. Unsere beliebtesten Hash-
tags in diesem Zusammenhang sind: #RechtsstaatbrauchtRickgrat
#RechtsstaatbrauchteinstarkesNetzwerk #DemokratiebrauchtMut.

Folgen Sie uns (wenn Sie es nicht schon tun) und bleiben Sie auf dem
Laufenden, auch im neuen Jahr. Denn jeder und jede ist aufgerufen, die
Wehrhaftigkeit unserer Demokratie unter Beweis zu stellen.

Ich lade Sie herzlich zu unserer Weihnachtsfeier am 5. Dezember ein,
das erste Weihnachten im MAV seit langer Zeit. Kommen Sie zahl-
reich - the more the merrier! Lassen Sie uns gemeinsam das Jahr
Revue passieren und gute Vorsétze fiirs neue Jahr austauschen oder
einfach nur einen angeregten Plausch bei Glihwein, Punsch und
Winterleckereien halten.

Wie auch immer Sie das alte Jahr beenden mochten, ich wiinsche
Thnen auf der Schlussetappe gutes Durchhaltevermégen, anschliefiend
eine friedvolle Zeit, in der Sie sich erholen und gut gestarkt ins neue
Jahr starten konnen.

Mein herzlicher Dank gilt am Jahresende meinem MAV-Team, allen
voran Frau Prinz, die mich als neue Vorsitzende wirklich unglaub-
lich tatkraftig unterstitzt hat sowie Frau Wagner, Frau Brattia, Frau
Ewert-Karthoff, Herr Ebert und Herr Karakus. Genauso mochte ich
mich bei unseren engagierten KollegInnen bedanken, die in unseren
Rechtsberatungsstellen mit viel Hingabe - teils schon liber viele Jahre
hinweg - beraten. Ohne euch ware dieses Projekt nicht moglich!

Und nattrlich geht auch ein herzliches Dankesch6n an das Team der
MAV GmbH, hier Frau Baral, Frau Breitenauer und Frau Pintz, die
beschriebenen Marathonlauferinnen.

Ich wiinsche Thnen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!

Auf ein gesundes, gliickliches und friedvolles 2026!
Thre

Michaela A.E. Landgraf,
Vereinsvorsitzende

* Rede des Bundesprasidenten zum 9. November, zu sehen:
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Berichte/DE/Frank-Walter-
Steinmeier/2025/11/251109-Matinee.html)
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MAV-Themenstammtische

MAV-Themenstammtische

Die MAV-Themenstammtische sind ein Forum fiir Vernetzung,
kollegialen Austausch, Diskussionen und gesellige Treffen, organi-
siert von Mitgliedern, fiir Mitglieder.

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an der Teilnahme an einem der
nachfolgenden Themenstammtische bei den angegebenen Ansprech-
partnern. Dies gewahrleistet, dass Sie liber Termine oder auch kurz-
fristige Anderungen informiert werden kénnen.

Termine, Aktualisierungen und Informationen verdffentlichen wir

umgehend nach Bekanntgabe auf der Webseite des MAV unter
www.muenchener-anwaltverein.de/themenstammtisch/.

Themenstammtisch Arbeitsrecht
Anmeldung und Kontakt:

Dimitrios Th. Papoulis, LL.M.
04 info@kanzlei-papoulis.de (Tel. 089/904226020)

Themen
Stammtisch
aktuell

Themenstammtisch Erbrecht
Anmeldung und Kontakt:

RA Martin Lang, FA fiir Erbrecht
X info@recht-lang.de

Themenstammtisch Bau- und Architektenrecht
Anmeldung und Kontakt:

RA Peter Bréauer, FA fiir Bau- u. Architektenrecht
D4 braeuer@isar-legal.de (Tel. 5434356-0) oder

RA Julian Stahl, FA fiir Bau- u. Architektenrecht
P4 stahl@lutzabel.com (Tel. 544147-20)

Themenstammtisch Cooperative Praxis CP
Anmeldung und Kontakt:

RAin Beate Schneider-Koslowski und

RAin Claudia Stihmeier

(fir das Miinchner Netzwerk fiir Cooperative Praxis MNCP)

B4 office@sk-familienrecht.de (Tel. 089 62171110)

P4 stuehmeier@muenchen-familienrecht.de (Tel. 089 543297-0)

Www.cooperative-praxis.de oder www.pro-cp.de.

NEU: Themenstammtisch Datenschutz & IT-Recht
Anmeldung und Kontakt:
RA David Wittemann, LL.M. (CIPP/E)

B4 info@ra-wittemann.de, 7 0170 90 65 351
Threema: XVZ6PH8D

Themenstammtisch Einzelkanzlei
Anmeldung und Kontakt:

RAin Erika Lorenz-Loblein
< info@lorenz-loeblein.de, % 089 150 77 77

Stammtisch FORUM Junge Anwaltschaft
Anmeldung und Kontakt:

RAin Julia Scheidt und RA David-Joshua Petters (geb. Grziwa)
Regionalbeauftragte des FORUM Junge Anwaltschaft im DAV e.V.
fir die LG-Bezirke Munchen I und II (www.davforum.de)

< rb-muenchen-i@davforum.de

Themenstammtisch Geistiges Eigentum & Medien
Anmeldung und Kontakt:

RA Stephan Wiedorfer-Rode
P4 sw@wiedorfer.eu (Tel. 089 2024568 0) oder

RA Christian Rohl
P4 christian.roehl@rdp-law.de (Tel. 0821 3195388)

Themenstammtisch
Gewerblicher Rechtsschutz, Urheber- und Medienrecht

Anmeldung und Kontakt:

RA Andreas Fritzsche
P4 mail@fritzsche.eu

Themenstammtisch Handels- und Gesellschaftsrecht
Anmeldung und Kontakt:

RA Dr. Freddy Kedak,Mag. iur., FA fiir Handels- u. Gesellschaftsrecht
M kedak@kedak-law.com

RA Robert Straubmeier, FA flir Handels- u. Gesellschaftsrecht
>4 Robert.Straubmeier@wachundmeckes.com

Fortsetzung ndichste Seite

MAV Miinchener AnwaltVerein e.V.
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Themenstammtisch Medizinrecht
Anmeldung und Kontakt:

RAin Benigna Lehner
P4l benigna@benignalehner.com

RAin Erika Lorenz-Loblein,
X info@lorenz-loeblein.de & 089 150 77 77

Themenstammtisch Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Anmeldung und Kontakt:

RA Martin Klimesch und
RA Thomas B. Tegelkamp
I} info@kanzlei-tegelkamp.de

MAV-Service

Service fiir Mitglieder - Mediationssprechstunde

Mediation! -

Was bedeutet das fiir
den beratenden Anwalt/
Parteivertreter?

Bei allen Fragen rund um
das Mediationsverfah-
ren, das Gtiterichterver-
fahren sowie die Rolle
des beratenden Anwalts
bzw. des Parteivertreters steht Thnen Frau Anke Beyer, Rechtsanwal-
tin & Solicitor(England & Wales), Mediatorin BM® & Ausbilderin BM®,
Supervisorin telefonisch zu folgenden Sprechzeiten zur Verfigung:

Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat (Ausnahme Feiertage)
von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr
Tel. 0175 915 70 33.

Centrum fiir Berufsrecht im Bayerischen AnwaltVerband

Beratung und Beistand in allen Fragen des Berufsrecht bietet den
Mitgliedern der Anwaltvereine in Bayern das Centrum fiir Berufs-
recht im Bayerischen Anwaltverband.

Leiter des Centrums ist
Dr. iur. Wieland Horn,
zuletzt  Geschéftsfiihrer
der Rechtsanwaltskam-
mer beim BGH. Unter-
stutzt wird er von versier-
ten Vertretern aus Wissen-
schaft und Praxis.

(T

Fiir die Kontaktaufnahme steht Frau Sabine Prinz, Leiterin der
Geschaftsstelle des AnwaltServiceCenters im Justizpalast am
Stachus, bereit.

Melden Sie sich bitte per E-Mail unter
info@muenchener-anwaltverein.de.

MAV-Mitteilungen November/Dezember 2025

Themenstammtisch Steuerrecht
Anmeldung und Kontakt:

RA Maximilian Kramer, LL.M.
P4 kraemer@dnk-rechtsanwaelte.de oder

RA Stephan Wachsmuth, LL.M.

X stephan.wachsmuth@gsk.de

NEU:

Themenstammtisch Steuerstrafrecht

Anmeldung und Kontakt:

RA Dr. Mirko Wolfgang Brill
< stammtisch@ckss.de

Mitgliedschaft

A%

AT ey -y

AR

Umzug, Kanzleiwechsel, Heirat?

Bitte teilen Sie uns Anderungen Threr Daten, z.B. bei Umzug,
Kanzleiwechsel, Heirat, Anderung der Fachgebiete, Fachanwalt-
schaften, Anderung der Kontodaten (siehe rechts) etc. mit.

Neue Kontodaten fiir Ihren MAV-Mitgliedsbeitrag?

Bitte priifen Sie rechtzeitig vor dem Einzug des Jahresbeitrags die
uns mitgeteilte Bankverbindung fiir den SEPA-Lastschrifteinzug.
Dies hilft uns hohe Bankgebiihren bei Riickbuchungen und
Verwaltungsaufwand zu vermeiden.

Thre Kontodaten fiir den Einzug des Mitgliedsbeitrags fiir den
Miinchener AnwaltVerein e.V. haben sich gedndert?

Bitte teilen Sie uns Anderungen (auch das Folgejahr betreffend)
moglichst bald, spdtestens aber bis zum 15. Dezember eines Jahres
mit, damit wir im Januar des Folgejahres den korrekten SEPA-Last-
schrifteinzug durchfithren kénnen. Spatere Meldungen bleiben auf
Grund der Vorlaufzeit bei der Bank leider unberticksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre Anderungsmitteilung an:

Miinchener AnwaltVerein e.V,
Prielmayerstr. 7, Zi. 63, 80335 Miinchen
Fax: 089 55027006

E-Mail: info@muenchener-anwaltverein.de



MAV Intern

MAYV Intern

Ordentliche MAV Mitgliederversammlung
Das neue WIR im MAV
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

und erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Die dies-
jahrige Mitgliederversammlung begann wie gewohnt mit einem
Riickblick auf das vergangene Vereinsjahr - diesmal vorgetragen
von unserer neuen Vorsitzenden Michaela Landgraf. Sie fithrt seit
der Mitgliederversammlung am 21. Januar die Geschicke des MAV.

Flr uns im Vorstand, aber auch den Mitgliedern am Abend der Mit-
gliederversammlung, wurde das Ziel ihrer Arbeit schnell klar: alte
wie neue Mitglieder fiir den Verein begeistern. Begeistern kann
aber nur, wer selbst begeistert ist. Und davon konnten sich die Mit-
glieder bei der Versammlung iiberzeugen.

Michaela Landgraf ist seit ihrer Referendarzeit fiir den MAV tatig
und kennt die Arbeit der Geschéftsstellen aus eigenem Erleben.
Diese fundierte Kenntnis des Vereinslebens und der einzelnen
Projekte ermoglichen ihr, die
Potentiale in den einzelnen Pro-
jekten vor allem flir die Mitglie-
dergewinnung zu heben. Kennt-
nis und Begeisterung bilden das
Fundament, auf dem sehr viel
Neues entwickelt werden soll.

Das betrifft vor allem die Kom-
munikation mit den Mitglie-
dern. Die Mitteilungen erhalten
von Ausgabe zu Ausgabe eine
personlichere Note. Es ist das
Medium, das deutlich mehr als
die Hélfte der Vereinsmitglieder
als Hauptzugang zu Informatio-
nen aus dem Vereinsleben nut-
zen. Der Verein macht aber
auch weit iber den Verein hin-
aus auf LinkedIn auf sich auf-
merksam. Es vergeht kaum ein
Tag, an dem unsere Vorsitzende
nicht iber die zahlreichen Ver-
anstaltungen berichtet, an denen sie teilnimmt, oder tber aktuelle
Entwicklungen. Vor allem die Erhaltung des demokratischen Rechts-
staates ist ihr ein Anliegen. Uberzeugen Sie sich selbst davon und
unterstiitzen Sie MAV und Rechtsstaat auf LinkedIn.

Zurick zur Mitgliederversammlung: Es Uberraschte mich schon,
dass alle anwesenden Mitglieder den neuen - digitalen - Kurs des
Vereins so einmiitig unterstitzten und sogar Hilfe bei unterschied-
lichen Projekten anboten. Das betrifft nicht nur die wichtigen
Themenstammtische, sondern auch digitale Formate, mit denen
vor allem die Netzwerkbildung erleichtert werden soll.

Deutlich erniichternder fiel da der Bericht unseres Schatzmeisters
Alexander Klein aus. Der MAV hat seit rund zwanzig Jahren die
Beitrdge nicht mehr erhoht. So mussten in letzter Zeit grolere
Projekte durch einen Ruckgriff auf die Ersparnisse aus der Vergan-
genheit finanziert werden. Auch der laufende Betrieb produzierte
rote Zahlen. Wir hatten uns deshalb Anfang des Jahres im Vorstand
zusammengesetzt und die Finanzen analysiert. Schnell ergab sich,

dass eine Erhohung des Mitgliedsbeitrags unausweichlich sein
wiirde. Dabei mussten wir auch einen Riickgang der Mitglieder
zahlen einkalkulieren. Genau das war aber Anlass fiir uns, gegen
den Trend Mallnahmen zur Steigerung der Mitgliederzahlen zu
planen. Zur Umsetzung dieser Mallnahmen werden wir externen
Sachverstand benotigen. Dabei wollen wir keinesfalls Dritte mit
unseren Social-Media Aktivitdten beauftragen und diese damit out-
sourcen. Vielmehr geht es darum, dass die Arbeit von Vorstand und
an Projekten beteiligten Mitgliedern durch externen Sachverstand
optimiert wird. Auch wenn das nicht so viel kostet wie ein Out-
sourcing, entsteht gleichwohl erhéhter Geldbedarf.

Die anwesenden Mitglieder sahen darin echte Investitionen in die
Zukunft des Vereins und stimmten einstimmig(!) der beantragten
Beitragserhthung von € 233 auf € 289 zu. In allen Statements wurde
hervorgehoben, dass diese Erhohung wichtig fiir die Handlungs-
fahigkeit des Vereins und damit auch fiir dessen Zukunft sei. Und
natiirlich werden wir Sie Uiber alle Aktivitdten informieren und Sie
bitten, daran teilzunehmen. Es war unverkennbar, dass so viel Taten-
drang und Engagement auf die anwesenden Mitglieder ansteckend
wirkten.

Pret, O, B, Kiaws
Ulnesineorar

Das Bild zeigt den MAV-Vorstand mit den anwesenden neuen Ehrenmitgliedern, von links nach rechts:

Vorsitzende Michaela Landgraf, Schatzmeister Alexander Klein, Wolfgang Bestelmeyer (mit gelber Krawatte), Heinrich Miller-Feyen
(sitzend mit rotem Pullover), dahinter stehend Heinz Veauthier neben ihm Wolfgang Bendler, vorne sitzend Sigrid Horauf, daneben

Prof. Dr. Dr. Klaus Ulsenheimer und dahinter stehend Vorstandsmitglied David Petters und ganz rechts MAV-Geschéftsfihrer Michael Dudek

Michaela Landgraf hat nicht nur ehrgeizige Ziele, sie sorgt mit Threr
Frische und Lebendigkeit schon jetzt flir einen neuen Geist im MAV.
Sie lebt das neue Selbstbewusstsein vor, dass wir uns auch von unse-
ren Mitgliedern in Zukunft wieder erhoffen. Das steckte auch die
anwesenden neuen Ehrenmitglieder (50 Jahre Vereinsmitgliedschaft)
an. Einige von ihnen bekannten, dass dies die erste Mitglieder-
versammlung gewesen sei, an der sie teilgenommen hatten - aber
sicher nicht die letzte.

Ich gebe zu, dass ich mich schon lange nicht mehr so tiber eine
Veranstaltung unseres Vereins gefreut habe, wie iiber diese. Und
vielleicht sind sie jetzt auch ein bisschen neugierig geworden auf
den neuen MAV, unsere neue Vorsitzende, die neuen Projekte und
vor allem das neue WIR im MAV.

Thr

Michael Dudek
Geschiftsfihrer
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Podiumsdiskussion:

Hate Speech - 4 Perspektiven, 1 Ziel

. S — PPRESE L'll B !'lh'l\\i('_il B i)i.'i'“ (l
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PRESSECLUB PRESSECLUB PRESSECLUB PRESECLUB
CLUB

Am 29. September fand im Miinchner PresseClub eine vom Miinchener
Anwaltverein gemeinsam mit dem Deutschen Juristinnenbund,
dem Bayerischen Richterverein und der Rechtsanwaltskammer
Miinchen organisierte Podiumsdiskussion zum Thema Hate Speech,
zu Deutsch Hassrede im Netz, statt. Auf Grund der enormen Nach-
frage waren die Pldtze vor Ort schnell vergeben, so dass die Veran-
staltung kurzfristig auch Online angeboten und mit Unterstiitzung
der MAV GmbH live gestreamt wurde. Die Teilnehmer der Podiums-
diskussion aus Justiz, Anwaltschaft und Politik diskutierten enga-
giert dariiber, wie Hassrede unsere Gesellschaft verdndert - und
was konkret dagegen getan werden kann.

Renate Maltry, Vorsitzende des
Deutschen Juristinnenbundes
Regionalgruppe Munchen/Siid-
bayern und Vorsitzende des
/\ Landesverbandes DJB Bayern,
. f‘ . eroffnete die Veranstaltung mit
einem eindringlichen Appell
zur Geschlossenheit:

Der Schulterschluss gegen Hass
und Hetze im Netz sei ein
Bekenntnis zu Menschenwtirde,
Respekt und einen starken
Rechtsstaat. Sie verwies auf die
Arbeit des Deutschen Juristin-
nenbundes, der bereits seit 2016
mit einem eigenen Internet-
Generalstab, sowie einer extra eingerichteten Kommission gezielt
auf nationale und internationale Gesetzgebung einwirkt.

Minche
Anwalt)

te Maltry

Moderatorin Barbara Streidl brachte das Thema auf den Punkt:
Hate Speech diene der Einschiichterung und betreffe langst nicht
mehr nur Prominente, sondern alle, die sich 6ffentlich im Netz oder
auflerhalb davon aufSern.
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Renate Kiinast, Bundesministerin a.D. und Mitglied im DJB, analy-
sierte in einem Impulsvortrag die Mechanismen von Hassrede - sie
reichen von Entmenschlichung, Framing (die gezielte Art und Weise,
wie Informationen prasentiert werden, um eine bestimmte Wirkung
und Interpretation zu erzielen), den Einsatz von Neologismen (z.B. ,Die
Altparteien®, ,Okofaschisten®,
,Hartzer") tiber Kriegsrhetorik
bis hin zu Verschworungsmy-
then. Dies seien gezielte Strate-
gien, um den demokratischen
Diskurs zu verschieben.

»Die Zukunft der Demokratie
wird im Netz entschieden. “

Renate Kinast,
Bundesministerin a.D.

Kiinast warnte vor den Folgen:
63 % der Frauen dullern laut
Studien ihre politische Meinung
nicht mehr im Netz. Daher
misse das Recht modernisiert,
Beratungsstellen geschaffen und
eine europdische Infrastruktur
gegen digitale Hetze aufgebaut
werden. Wortlich sagte Sie: ,,Die
Zukunft der Demokratie wird im
Netz entschieden.”

Der Schliissel um Hass und Hetze im Netz Einhalt zu gebieten sei es,
dartber zu reden und dabei auch die jungen Menschen nicht zu
vergessen. Der Schutz gegen Hate Speech sei mittlerweile seit dem
Digital Services Act 1 eine vélkerrechtliche Verpflichtung.

1 Der Digital Services Act (DSA) ist ein EU-Gesetz, das das Volkerrecht ergénzt,
indem es Regeln fur digitale Dienste festlegt, die fiir Nutzer in der EU gelten.
Ziel ist es, die Verbreitung illegaler Inhalte zu reduzieren und ein sichereres
Online-Umfeld zu schaffen, indem die Verantwortung von Online-Plattformen
flr rechtswidrige Inhalte gestarkt wird. Der DSA verpflichtet Plattformen dazu,
gegen illegale Inhalte wie Hassrede, Produktpiraterie und Terrorpropaganda
vorzugehen und fihrt umfangreiche Sorgfaltspflichten ein.
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Der Hate-Speech-Beauftragte der
Bayerischen Justiz bei der Gene-
ralstaatsanwaltschaft Miinchen
David Beck nahm das Thema
aus strafrechtlicher Perspektive
in den Blick.

Er definierte Hasskriminalitat
in seinem Impulsreferat in
Abgrenzung zur Meinungsfrei-
heit. Ein spezielles Gesetz gegen
Hate Speech gebe es bisher nicht,
erklarte er. Doch wo Hasskrimi-
nalitat beginne, greife die Justiz
konsequent ein.

Hate Speech, oder Hassrede, sei eine menschenfeindliche Kom-
munikation, die Finzelne oder Gruppen auf Grund von Geschlecht,
Herkunft, sexueller Orientierung oder Religion abwerte, beleidige,
bedrohe oder zu Gewalt aufrufe. Den Tétern sei in der Regel das
individuelle Opfer vollkommen egal. Nicht jede Hassrede sei straf-
bar, doch Meinungsfreiheit habe dort ihre Grenze, wo sie zu straf-
barer Handlung wie beispielsweise Volksverhetzung, Bedrohung
oder Beleidigung werde. Wie
gefidhrlich Hate Speech sei,
habe man im Mordfall Walter
Libcke gesehen, dem eine
unglaubliche Hasskampagne
vorausgegangen war.

»Den Tdtern ist das
individuelle Opfer egal. “

David Beck, Hate-Speech-Beauf-
tragter der Bayerischen Justiz

Uber 3.000 Ermittlungsverfahren habe es in Bayern allein im
vergangenen Jahr gegeben - ein Zeichen daftir, dass Anzeigen und
Meldungen konsequent verfolgt werden und die Staatsanwalt-
schaften handeln.

Anschliefend warb Strafver-
teidigerin Michaela Landgraf,
Vorsitzende des Mtunchener
Anwaltvereins, daftr, Kinder
und Jugendliche, deren Leben
mittlerweile zu einem Grof$teil
auf Social Media stattfande, bei
diesem Thema nicht allein zu
lassen. Der Umgangston sei unter
jungen Menschen teilweise sehr
verroht. Influencern, die angeb-
liche Fakten liefern aber eine
L4 “—m parallele digitale Realitdt schaf-
i K‘:‘:’ fa fen, werde gehuldigt. Pravention
il e | AN g Regulation miusse daher
schon frith ansetzen. Beispielsweise mit Projekten wie dem von
MAV, DJB und BRV im vergangenen Jahr ins Leben gerufenen
LAktionsblindnis Justice for all - Gemeinsam flir den Rechtsstaat®,
das mit Planspielen an Schulen fiir Lehreinheiten in Sachen
Demokratie und Rechtsstaat sorgt.

Landgraf stellte die Forde-
rung nach einer gesamtgesell-
schaftlichen Aufgabe, Kinder
und Jugendliche bei der Nut-
zung von Smartphones und
Social Media an die Hand zu
nehmen. Dabei miisse auch in
die Bildung mit der Weiter-
gabe von demokratischen und
rechtsstaatlichen Werten investiert werden. Jede und Jeder konne
dazu beitragen.

,»Die Bildung der Jugend in
demokratischen und rechts-
staatlichen Werten ist eine
gesamtgesellschaftliche Auf-

gabe. Jede und jeder kann
dazu beitragen. “

RAin Michaela Landgraf,
Vostitzende des MAV e.V

Anne Riethmidiller, Prasidentin
der Rechtsanwaltskammer Miin-
chen, unterstrich die Verant-
wortung der Anwaltschaft, Hal-
tung zu zeigen und Solidaritat
mit Betroffenen zu leben. Dies
zeige sich vor allem auch darin,
sich an der Selbstverwaltung
aktiv zu beteiligen, etwa als
Mitglied des Vorstandes der
Rechtsanwaltskammer oder
Mitarbeiter in ihren vielen
Fachabteilungen.

il
i

Anne Riethmiiller
Wn-tmmmmqm

Angriffe auf Juristinnen und Juristen und Richterinnen und Rich-
ter seien immer auch Angriffe gegen den Rechtsstaat.

»Angriffe auf Anwdltinnen
und Anwilte, Richterinnen
und Richter sind immer auch

Dennoch sei sie Uberzeugt
davon, dass es die Politik vor-
machen musse. Politikerinnen
und Politiker stiinden hier
besonders in der Verantwor-
tung.

Angriffe auf den Rechtsstaat.
Anne Riethmiller, Prasidentin
der RAK Miinchen

In der Abschlussrunde des Podiums gab jeder der Teilnehmer eine
fir ihn maflgebliche Handlungsanweisung aus.

So bekriftigte Beck, dass Zivilcourage dieser Tage wichtiger sei
denn je und ermutigte dazu, Anzeige zu erstatten und Hate-Speech
Falle zu melden.

Flr Riethmtuller war es wichtig, sich nicht wegzuducken und nicht
zu schweigen.

Dies bekriftigte auch Kiinast, in dem sie erginzte, dass an allen
Orten laut dartiber geredet werden miisse und forderte eine schnelle
Regulierung des digitalen Raumes.

Landgraf wies auf die Wichtigkeit bestehender Netzwerke und
Bilindnisse gegen jede Art von demokratie- und rechtsstaatsfeind-
lichen Stromungen hin und kam zu dem Schluss, dass die Jugend
durch Bildung an die Hand genommen werden misse, um nicht
ganze Generationen an den digitalen Raum und seine eigene
Realitédtsblase zu verlieren.

Miinchener
AnwaltVerein e.V.

Einigkeit herrschte auf dem Podium dartiiber, dass Politik Vorbild
sein und sich klar gegen menschenverachtende Sprache stellen
musse - statt sich gegenseitig anzugreifen und am Ende selbst die
Narrative zu bedienen.

MAV Miinchener AnwaltVerein e.V.
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Barbara Streidl, die Moderatorin des Abends, beendete die Dis-
kussionsrunde mit einem Dank an die Podiumsteilnehmer und
einem Zitat aus dem Anwaltsblatt:

»Aufstehen und Zusammenhalten
war noch nie so wichtig wie heute”
(Dr. Troidl Thomas, Anwaltsblatt DAV 08/2025)

Das Schlusswort hatte Renate
Maltry. Sie schloss den Abend
mit einem eindringlichen
Appell: ,Wir miissen alle stark
sein und uns gemeinsam stark
machen.”

,, Wir miissen alle stark sein und
uns gemeinsam stark machen. “

RAin Renate Maltry, Vorsitzende
des DJB, Regionalgruppe Miinchen
und des Landesverbandes Bayern

RAin Uta Libbing-Trinkwalder
Vorsitzende des Anwaltvereins Kaufbeuren

»Across borders, beyond limits:
women and men shaping the future together*

Zukunft gemeinsam gestalten

Bei der Veranstaltung am 10.10.2025 ausgerichtet durch das General-
konsulat Italien und das OstWestWirtschaftsForum Bayern e.V.
(OWWF Bayern) ging es um wichtige Impulse zur Gleichstellung von
Frauen und Méannern. Unsere Vorsitzende Michaela A.E. Landgraf
beleuchtete dabei die Perspektive der Anwaltschaft als Panelistin.

Nach Begriffung durch den
Generalkonsul Sergio Maffetone
und Mursal Noorzai vom OWWF
Bayern sprachen als Keynote
Speakers Eric Beilwenger,
Bayerischer Staatsminister fiir
Europa und Internationales
sowie die dritte Blirgermeisterin
der Landeshauptstadt Miinchen
Verena Dietl iiber die Wichtigkeit
von Gleichstellung. Ein Ausruhen )
auf vergangenen Errungenschaften sei nicht moglich angesichts der
weltweiten antidemokratischen und rechtsfeindlichen Entwick-
lungen, so Dietl. Gerade die Gleichstellung von Frauen und Mannern
sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe mit Verfassungsrang.
Jeder und jede solle sich bei uns frei entfalten kdnnen und gleich-
berechtigte Chancen haben, unabhingig von Geschlecht oder tra-
dierten Rollenbildern, so Beilwenger.

Unter den Panelisten befanden sich neben unserer Vorsitzenden

die Dichterin, Schriftstellerin, Aktivistin und Autorin von ,Words
in Exile® Somaia Ramish. Sie berichtete eindricklich von ihren
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Erlebnissen in Afghanistan, einem Land, in dem alles was einmal
an Gleichstellungswerten errungen wurde, nun zerstort ist. Thre
Schilderungen wirkten noch lange nach. Ihr Appell richtete sich an
die Zuhorer, nicht wegzusehen und nicht zu vergessen, sondern zu
helfen.

Panelistin Chiara Pedersoli, CEO OHB Sytems konnte ihre Erfolgs-
geschichte schildern als weiblicher CEO in einer Firma, deren Mit-
arbeiter untereinander familidr und sehr darauf bedacht sind, die
Forderung von Frauen und Mannern gleichermalflen umzusetzen.
Ein positiver Lichtblick.

Dr. Stefanie Gamperl, Ambassador PANDA - The Woman Leader-
ship Network, schilderte spannend die Hintergriinde von Diversitats-
entwicklungen. Ein Thema das sie bereits in ihrer Dissertation
beschiftigt hat.

Delija Balidema, Stadtrat der Landeshauptstadt Miinchen betrachtete
die Gleichstellung aus der mannlichen Perspektive und stellte klar,
dass auch innerhalb der Familie ein gleichberechtigtes Wertebild
gelebt werden muss, um flr den Nachwuchs die Selbstverstand-
lichkeit dessen zu vermitteln.

Zuletzt setzte unsere Vorsitzende Michaela Landgraf ein flammen-
des Statement fiir unsere Demokratie und fiir unseren Rechtsstaat
aus Sicht der Anwaltschaft, die sich ,in Aufruhr® befinde, denn
unser Rechtsstaat und unsere Demokratie stlinden machtig unter
Druck, antidemokratische Positionen machten sich in der Gesell-
schaft breit und vermehrt populistische Bewegungen wiirden tiber
Social Media bis in die Kinderzimmer hineingetragen.

Landgraf stellte klar: ,Wo die Demokratie angegriffen wird, wo der
Rechtsstaat ins Wanken gerét, geht es automatisch auch gegen die
Rechte von Frauen. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen,
das sehen wir in der Gegenwart und das bedingt Handlungsbedarf
flr die Zukunft! Demokratiefeindlichen Stromungen zu begegnen
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Aus unserem Aktionsbiindnis wird:
Justice for all - Gemeinsam fiir den Rechtsstaat e.V.

Vereinsgriindung nach erfolgreicher Pilotierungsphase

Zusammen mit dem Deutschen Juristinnenbund e.V. Regional-
gruppe Miinchen/Stidbayern und dem Bayerischen Richterverein e.V.
Bezirksverband Miinchen hatte der MAV e.V. im November 2024
ein Aktionsbiindnis aus engagierten Juristinnen und Juristen ins
Leben gerufen bei dem Schiilerinnen und Schtlern ein Grundver-
stdndnis fiir den Rechtsstaat und fiir das Grundgesetz vermittelt
werden soll. Ziel ist es, bei ihnen Interesse fiir unseren Rechtsstaat
und die Demokratie zu wecken, Fragen zu unserem Rechtssystem
zu beantworten und mit ihnen im Dialog einige Privilegien unse-
rer freiheitlich demokratischen Grundordnung zu erarbeiten.

mUSTIEE

FOR
ALL!

GEMEINSAM FUR DEN RECHTSSTAAT

Ubernehmt eine Rolle in einem echten Fall und
erlebt unseren Rechtsstaat!

Den Schiilerinnen und Schiilern soll auf verstandliche Weise néher-
gebracht werden, was es heift, in einem Rechtsstaat zu leben und
wie wichtig es ist - heute mehr denn je - eine miindige Demokra-
tin zu bleiben bzw. ein miindiger Demokrat zu werden. Dabei kon-
nen, je nach Bedarf, Altersstufe und Schulart Fragen zu verschie-
denen Rechtsgebieten (z.B. Straf-, Arbeits- oder Familienrecht)
erortert werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind unsere Vorstandsmitglieder
Michaela Landgraf, Michael Dudek und Julia Scheidt zusammen
mit Juristinnen der Kooperationspartner im Rahmen einer Pilotie-
rungsphase an Schulen unterwegs gewesen und haben mit Schul-

ist unsere aller gesellschaftliche Aufgabe! Frauen- und Geschlechter-
rechte sind Demokratiewerte!”

Die Teilnehmer waren nach dem offiziellen Teil angeregt, sich in
der angenehmen Atmosphére des Generalkonsulats auszutauschen
und zu diskutieren.

Der allgemeine Konsens war spiirbar:

Hinsehen, Aufstehen und gemeinsam stark sein fiir den Demokratie-
erhalt und damit auch fiir den Erhalt und die Forderung der Gleich-
stellung - essentiell fiir unser Gesellschaft. Gleichstellung ist der
Schlissel zur Wettbewerbsfdhigkeit Europas.

klassen Planspiele im Arbeits-, Familien- und Strafrecht gespielt.
Dabei entstanden die Unterlagen fiir die Planspiele in verschie-
denen Arbeitsgruppen in Teamarbeit und wurden nicht nur
erprobt, sondern auch an die Bediirfnisse der Schiilerinnen und
Schiiler angepasst und verbessert. Dies mit dem Anspruch, dass
die jungen Menschen sich zu jeder Zeit einbringen konnen,
Fragen stellen und diskutieren sollen.

Dabei hat sich gezeigt, dass sich das Projekt besonders gut fiir
Schiilerinnen und Schiiler ab der Jahrgangsstufe 8 eignet.

Die sieben Grinderinnen, v. L. n. r.: Sabine Prinz, Julia Scheidt, Michaela Landgraf,
Karina Gruber, Angela Bertolini, Dr. Karin Kopp, Bettina Kaestner, Foto: © MAV e.V.

Die Lehreinheit ist in drei Teile gegliedert:

1. Stoffsammlung, Einstimmung

Zur Einstimmung stellt der/die Praktiker/in die Frage, wer aus dem
Klassenverband schon einmal Kontakt mit Rechtsanwaltinnen und
Rechtsanwalten, Justiz und/oder Polizei hatte. Ziel sollte sein, ins
Gesprach zu kommen, bei den Schiilerinnen und Schilern Neu-
gierde zu wecken und erste Fragestellungen zu erarbeiten.

2. Das Planspiel

Im Hauptteil der Einheit steht ein Planspiel. Sofern der/die Prakti-
ker/in aus dem Strafrecht kommt, konnte beispielsweise ein einfa-

MAV Miinchener AnwaltVerein e.V.
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cher Strafprozess nachgestellt werden. Die Schiilerinnen und
Schiiler besetzen dabei die Rollen der Hauptbeteiligten. Die Staats-
anwaltin, der Richter, der Protokollfithrer und die Verteidigerin wer-
den mit Roben ausgestattet. Die Moderation Ubernimmt der/die
Praktiker/in.

3. Kernthema herausarbeiten,

Grundsitze formulieren und verstehen

Das Ergebnis aus dem Planspiel wird zum Anlass genommen anzu-
sprechen, welch grofse Errungenschaft der Rechtsstaat fiir jede/n
FEinzelne/n von uns ist. Es soll erortert werden, wie die Justiz dazu
beitragt, den rechtsstaatlichen Regelungen unseres Grundgesetzes
zur Geltung zu verhelfen. Zudem sollen wesentliche Grundrechte

Die Kanzlei als Ausbilder

o
QA

Rechtsanwaltsfachangestellte:
Azubi-Gehalter steigen 2026

Die gesetzliche Mindestvergiitung fiir Auszubildende wird erneut
angehoben. Auch angehende Rechtsanwaltsfachangestellte und
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte profitieren von der
Erhdhung - die Empfehlungen der Kammern liegen jedoch deutlich
dartiber.

Fir Ausbildungsverhéltnisse, die zwischen dem 1.1. und 31.12.2026
starten, gelten ab dem neuen Jahr héhere Untergrenzen. Das betrifft
auch kunftige Rechtsanwalts- sowie Rechtsanwalts- und Notarfachan-
gestellte, flir die zusitzlich die Verglitungsempfehlungen der Rechts-
anwaltskammern Orientierung bieten.

RA-MICR

wie die Gleichheit aller vor dem Gesetz oder die Meinungsfreiheit,
die ein friedliches Zusammenleben in unserem Land gewahrlei-
sten, besprochen werden. Schliefllich sollen die Grundzlige der
Gewaltenteilung in einem demokratischen Staat erklart werden.

Nachdem sich die Pilotierungsphase als Erfolg herausgestellt hat,
haben die Kooperationspartner am 27.10.2025 nun einen Verein
gegriindet um das Aktionsbiindnis in eine Rechtsform aufgehen zu
lassen.

Der MAV unterstiitzt den jungen Verein in Grindung tatkraftig.
Uber den Fortgang werden wir weiter berichten.
|

Nach der kiirzlich im Bundesgesetzblatt veroffentlichten Bekanntma-
chung zur Fortschreibung der Mindestvergiitung nach § 17 II 5 BBiG
(https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2025/235/VO.html) steigen die
monatlichen Betriage wie folgt:

1. Lehrjahr kiinftig 724 Euro (vorher 682 Euro)
2. Lehrjahr kiinftig 854 Euro (vorher 805 Euro)
3. Lehrjahr kiinftig 977 Euro (vorher 921 Euro)
sowie im 4. Ausbildungsjahr kiinftig 1.014 Euro (vorher 955 Euro)

Der Fortschreibungsmechanismus nach § 17 II BBiG, der eine jahr-
liche Anpassung der Mindestverglitung vorsieht, griff erstmals zum
1.1.2024 ein. Wer als Ausbildungsbetrieb unterhalb dieser Schwelle
vergutet, riskiert, dass der Ausbildungsvertrag nicht eingetragen
wird , mit der Folge, dass Auszubildende nicht zur Abschlusspriifung
zugelassen werden kénnen.

(Quellen: BGBL, https://www.recht.bund.de/bghl/1/2025/235/VO.html,
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/305/VO.html, BRAK, Nach-
richten aus Berlin, Ausgabe 22/2025 v. 30.10.2025)

In Planung: Vertiefungskurse zur Vorbereitung auf die
Abschlusspriifung 2026/11 der RA-Fachangestellten

Der Miinchener Anwaltverein e.V. mochte auch im kommenden Jahr
die bewdhrten Prufungsvorbereitungskurse fir die im Mai 2026
startende Abschlusspriifung der RA-Fachangestellten 2026/11 in Koope-
ration mit der RAK Miinchen anbieten. Sobald Termine festgelegt
werden konnten, werden wir diese auf unserer Webseite und in der
komenden Ausgabe der MAV-Mitteilungen veroffentlichen.

|

Anzeige

brock 1T ist RA-MICRO-MUNCHEN.DE

MITGLIED DER SPACENET FAMILIE

Wenn Sie Profis suchen, die einfach da sind!
Im Raum Miinchen und bayernweit fiir Ihre Kanzleisoftware und die gesamte IT-Infrastruktur

brick IT GmbH - Lohweg 29 - 85375 Neufahrn - Tel.: 08165/94060 - info@brueck.it
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Neues aus der
MediationsZentrale Muinchen

MZM Schulmediation. Fiir starke Kinder,
Demokratie und Zusammenhalt

Die Bedrohung von Demokratie und Frieden ist omniprésent.
Hénderingend wird um Lésungen gerungen. Ein Versuch, die Diskurs-
féahigkeit junger Menschen zu fordern, ist z.B. die Verfassungsviertel-
stunde, ein irgendwo im Facherkanon integrierbarer Baustein, durch
den sich Schulklassen 15 Minuten pro Woche mit Grundlagen der
Demokratie beschiftigen, sich kritisch mit Themen auseinander-
setzen und ihre Meinung einbringen sollen. Immerhin ohne benotet
zu werden, so gesehen eine Sensation in unserer Bildungslandschaft.

Wodurch aber lernen Kinder und Jugendliche Demokratie wirklich,
wie werden sie sozialkompetent und konfliktfahig? Nicht nur aus
der Neurobiologie, der Padagogik oder Psychologie wissen wir:
Durch Herzensbildung. Das heilst durch Erleben, durch Vorbilder,
durch positive Erfahrung selbstwirksamer Mitgestaltung und kon-
struktiver Kommunikation mitten im eigenen Nahbereich, im emo-
tional bertihrenden Konflikt. Genau das ermoglichen wir mit der
MZM Schulmediation. Wir leiten Schiilerinnen und Schiiler kon-
kret darin an, Konflikte friedlich zu 16sen und Probleme aus ihrem
eigenen Potential heraus selbstverantwortlich zu meistern. Kurz:
Mediation ist gelebte Demokratie, gelebter Frieden.

Um unsere bewahrte Mission fortsetzen zu konnen, sind wir auf
Spenden angewiesen. Aktuell verdoppelt die Allianz jede bis
31.12.2025 auf unserem Kampagnenkonto eingegangene Spende,
bis zu einem Gesamtspendenbetrag von 100.000 Euro. Dadurch kon-
nen wir unseren gemeinnitzigen Einsatz in 20 Schulen sichern und
moglichst noch mehr Schulen unterstiitzen.

Infos und spannende Einblicke in unser Projekt finden Sie auch hier:

o Instagram @schulmediation.muenchen
https://www.instagram.com/schulmediation.muenchen/

o Facebook @MZM Schulmediation
https://www.facebook.com/profile.php?id=61580466587297
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Beschliisse der 4. Sitzung der 8. Satzungsversammlung
am 01.12.2025 in Kraft getreten

Am 26.05.2025 hat die Satzungsversammlung zahlreiche Anderungen
der BORA und der FAO beschlossen. Nachdem das Bundesminis-
terium der Justiz und fiir Verbraucherschutz die Beschliisse
gepriift und nicht beanstandet hat, wurden diese am 08.09.2025
auf der Website der BRAK veroffentlicht. Die Beschliisse traten
somit am 01.12.2025 in Kraft.

Beschliisse der Satzungsversammlung:
https://www.brak.de/fileadmin/01_ueber_die_brak/8-
sv/Beschliisse_der_4._Sitzung/250908_Beschliisse_4._Sitzung_8._SV
_Internet_nach_Genehmigung_BMJV.pdf

MZM Power Pool - dranbleiben!

Die MZM bietet Absolventinnen und Absolventen ihrer Ausbil-
dungsinstitute die Moglichkeit, Teil einer aktiven und engagierten
Community zu werden. Ziel ist es, den Berufseinstieg als Mediato-
rinnen und Mediatoren gegenseitig zu unterstiitzen, voneinander
zu lernen und die Begeisterung fiir die Mediation gemeinsam wei-
terzutragen.

Unsere ,Power Pool“-WhatsApp-

Gruppe schafft Raum fiir direk- rrm—ren
ten Austausch und personliche
Vernetzung. Sie ermoglicht es,
auch nach Abschluss der Aus-
bildung in Kontakt zu bleiben —
mit den Ausbilderinnen und
Ausbildern ebenso wie mit den
Kolleginnen und Kollegen.

So entsteht ein lebendiges
Netzwerk, das Motivation und
Professionalitét gleichermalien
fordert.

MZM POWER POOL

Der erste MZM POWERPOOL-Stammtisch findet am Dienstag, den
9. Dezember 2025, in Mlinchen statt. Der genaue Veranstaltungsort
wird in der WhatsApp-Gruppe bekanntgegeben. Das Treffen dient
dem personlichen Kennenlernen, dem Erfahrungsaustausch und
der Netzwerkpflege. Kuinftig ist der Stammtisch ein Mal pro Quar-
tal geplant.

Mit dem MZM Power Pool schaffen wir zudem eine Plattform, auf
der Ausbilderinnen und Ausbilder die Mediatorinnen und Media-
toren weiterhin begleiten kénnen - als Impulsgeber, Untersttitzer
und Kolleginnen und Kollegen im Sinne einer wachsenden Profes-
sionalisierung. Gemeinsam fordern wir die Mediation in Miinchen
und starken zugleich die Bekanntheit der MZM.

Herzlichst, Thre MediationsZentrale Miinchen

Juiane Winschmann, stellv. Vorstandsvorsitzende,
Leitung MZM Schulmediation
www.mediationszentrale-muenchen.de

Konvention zum Schutz der Anwaltschaft
von weiteren Staaten unterzeichnet

Mit Kroatien, Ruménien und Lettland haben kiirzlich drei weitere
Staaten die neue Konvention des Europarats zum Schutz der
anwaltlichen Berufsauslibung unterzeichnet. Die insgesamt 21
Unterzeichnerstaaten senden damit ein starkes Signal fiir den
Schutz des Rechtsstaats und die Gewidhrleistung des Zugangs zum
Recht fiir jedermann. Die Unterzeichnung durch Deutschland
steht noch aus.

Die Moglichkeit zur Unterzeichnung der Konvention, die insbe-
sondere die Unabhangigkeit der Anwaltschaft samt der anwaltli-
chen Selbstverwaltung garantieren sowie Schutz gegen Angriffe
mit Bezug zur Berufsausiibung gewdihrleisten soll, wurde vom
Europarat am 13.5.2025 eroffnet (siehe auch unter Interessantes,
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MAV-Mitteilungen Juli/August 2025, Seite 25). Am 13. und
14.5.2025 zeichneten daraufhin in Luxemburg 17 Staaten, u.a.
Frankreich, Ttalien, Grofbritannien und Polen. Als jlingste
Unterzeichner kamen nun Bulgarien (3.7.2025), Kroatien
(14.10.2025), Ruménien (21.10.2025) und Lettland (23.10.2025)
hinzu.

Auch Deutschland will der Konvention grundsatzlich beitreten,
einen konkreten Zeichnungstermin gibt es derzeit jedoch noch
nicht. Die Konvention wird etwas mehr als drei Monate nach der
achten Ratifizierung - dabei durch mindestens sechs Staaten des
Europarats - in Kraft treten.

Weitere Informationen:
https://www.coe.int/en/web/cdcj/conventionlawyers

Konventionstext (englisch):
https://rm.coe.int/1680b4c6be

Liste der Unterzeichnerstaaten:
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list’module=treaty-
detail&treatynum=226

(Quellen: Europarat, https://www.coe.int/en/web/cdcj/convention
lawyers; BRAK, Nachrichten aus Berlin | Ausgabe 22/2025 v.
30.10.2025)

Lander legen Gesetzentwurf fiir
effektiveren Gewaltschutz vor

Der Bundesrat hat in seiner Plenarsitzung am 17. Oktober 2025
beschlossen, einen eigenen Gesetzentwurf zur Verbesserung des
Gewaltschutzes beim Bundestag einzubringen. Die Initiative
Nordrhein-Westfalens verfolgt das Ziel, den Gewaltschutz insbe-
sondere in Hochrisikoféllen schneller, konsequenter und wir-
kungsvoller durchzusetzen.

Aktuelles Gewaltschutzgesetz nicht ausreichend

Der aktuelle rechtliche Rahmen - das Gewaltschutzgesetz - biete
Moéglichkeiten fir zivilrechtliche Schutzanordnungen. Insbesondere
in Fallen eskalierender Gewalt reichten die bestehenden Mittel
aber oft nicht aus, Opfer effektiv und rechtzeitig zu schiitzen, heil3t
es in der Begrindung des Gesetzentwurfs.

Dieser sieht mehrere Malinahmen vor, um den Schutz Betroffener
zu verbessern. So sollen Téter bei schweren Verst6en gegen Schutz-
anordnungen kinftig hdrter bestraft werden - mit Freiheitsstrafen
von bis zu flinf Jahren. In solchen Féllen konnte, dhnlich wie beim
Stalking, auch Untersuchungshaft angeordnet werden. Zudem
sollen Familiengerichte die Polizei bereits informieren, wenn ein
Antrag auf eine Schutzanordnung eingeht. Ziel ist ein schnelleres
Eingreifen bei drohender Gefahr. Auch der Opferschutz soll gestarkt
werden: Betroffene sollen leichter Zugang zu psychosozialer
Prozessbegleitung und rechtlicher Unterstilitzung erhalten.

Die Bundesregierung hat nun die Moglichkeit, sich zum Gesetz-
entwurf der Lander zu positionieren. Danach ist der Bundestag am
Zug. Feste Fristen, wann er sich mit der Landerinitiative beschaf-
tigen muss, gibt es nicht.

(Quelle: Newsletter BundesratKOMPAKT, 1058. Sitzung des
Bundesrates am 17. Oktober 2025)
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Neue Regeln fiir die Anfechtung der
Vaterschaft durch leibliche Vater

Das Bundeskabinett hat am 29.10.2025 einen Gesetzentwurf
beschlossen, der neue Regeln fiir die Vaterschaftsanfechtung durch
leibliche Viter vorsieht. Der vom Bundesministerium der Justiz
und fiir Verbraucherschutz vorgelegte Gesetzentwurf soll ein Urteil
des Bundesverfassungsgerichts umsetzen. Dabei sollen die Grund-
rechte aller Beteiligten angemessen beriicksichtigt werden. Ein
wichtiges Anliegen der Neuregelungen ist, das Lebensalter des
Kindes als leitenden Faktor in den Entscheidungsprozessen der
Familiengerichte stdrker in den Fokus zu riicken.

Eine Anpassung der gesetzlichen Regeln ist deshalb notwendig,
weil die bislang geltenden Regelungen zur Vaterschaftsanfechtung
laut einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts teilweise
unvereinbar mit dem Grundgesetz sind. Sie verletzten das
Elterngrundrecht des leiblichen Vaters. Die fraglichen Regelungen
sehen vor, dass ein leiblicher Vater die rechtliche Vaterschaft
eines anderen Mannes nicht erfolgreich anfechten kann, wenn
zwischen dem Kind und diesem anderen Mann eine sozial-fami-
liare Beziehung besteht oder im Zeitpunkt seines Todes bestanden
hat. Dem leiblichen Vater steht dadurch nach Ansicht des Bundes-
verfassungsgerichts kein hinreichend effektives Verfahren zur
Erlangung der rechtlichen Vaterschaft zur Verfiigung. Der Gesetz-
geber hat bis zum 31. Marz 2026 Zeit, eine Neuregelung zu schaffen.

Der Gesetzentwurf sieht insbesondere folgende Anderungen vor:

1. ,Anerkennungssperre” wihrend eines laufenden Verfahrens

Ein Mann soll die Vaterschaft fiir ein Kind nicht mehr wirksam
anerkennen konnen, solange ein Verfahren auf Feststellung der
Vaterschaft eines anderen Mannes lauft. Diese ,Anerkennungs-
sperre” soll einen ,Wettlauf um die Vaterschaft® verhindern.
Erkennt ein Mann die Vaterschaft erst an, nachdem der leibliche
Vater ein gerichtliches Verfahren auf Feststellung der Vaterschaft
angestrengt hat, soll seine Anerkennung schwebend unwirksam sein.

2. Differenzierte Anfechtungsregelungen

Fiir die Anfechtung der Vaterschaft durch den leiblichen Vater sollen
kiinftig neue Regelungen gelten. Ist ein Kind noch minderjahrig,
soll es zunidchst darauf ankommen, ob eine sozial-familidre
Beziehung zwischen dem Kind und dem rechtlichen Vater besteht.
Besteht keine sozial-familidre Beziehung zwischen dem Kind und
dem rechtlichen Vater, so soll die Anfechtung - wie auch bislang -
Erfolg haben. Der Entwurf sieht dabei die widerlegliche Vermutung
vor, dass in der Regel noch keine sozial-familidre Beziehung zwischen
dem Kind und dem rechtlichen Vater besteht, wenn dieser erst seit
weniger als einem Jahr der rechtliche Vater des Kindes ist.

Besteht zwischen dem Kind und seinem rechtlichen Vater eine
sozial-familidre Beziehung, soll die Anfechtung grundsitzlich
erfolgreich sein, wenn eine der vier folgenden Fallkonstellationen
vorliegt:
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1. Zwischen dem Kind und dem leiblichen Vater besteht
eine sozial-familidre Beziehung.

2. Zwischen dem Kind und dem leiblichen Vater bestand
in der Vergangenheit eine solche Beziehung; sie ist ohne
Verschulden des leiblichen Vaters weggefallen.

3. Der leibliche Vater hat sich ernsthaft und ohne sein
Verschulden erfolglos um eine sozial-familidre
Beziehung bemtht.

4. Der Ausschluss der Anfechtung wére aus einem
anderen Grund grob unbillig.

Stellt das Familiengericht im Einzelfall fest, dass der Fortbestand
der rechtlichen Vaterschaft fiir das Wohl des Kindes erforderlich
ist, soll eine Anfechtung der Vaterschaft durch den leiblichen
Vater ausnahmsweise auch dann erfolglos bleiben, wenn einer der
vier vorstehenden Fallkonstellationen vorliegt.

Ist das Kind volljahrig, soll die Anfechtung des leiblichen Vaters
erfolgreich sein, wenn das Kind der Anfechtung nicht widerspricht.

3. ,Zweite Chance” fiir den leiblichen Vater

Im Sinne der vom Bundesverfassungsgericht geforderten ,zweiten
Chance® soll der leibliche Vater die Méglichkeit zur Wiederauf-
nahme des Anfechtungsverfahrens erhalten.

Endet die sozial-familidre Beziehung zwischen dem Kind und dem
rechtlichen Vater oder hat der leibliche Vater seinerseits eine sozial-
familidre Beziehung zum Kind, soll der leibliche Vater, dessen
Anfechtungsantrag abgewiesen wurde, die Wiederaufnahme des
Anfechtungsverfahrens beantragen kénnen, sofern zwischen der
Rechtskraft des abweisenden Beschlusses und dem Wiederauf-
nahmeantrag zwei Jahre vergangen sind. Dieselbe Zweijahresfrist
soll fir einen erneuten Wiederaufnahmeantrag gelten, wenn ein
vorheriger Antrag auf Wiederaufnahme rechtskraftig gescheitert
ist. Dabei wird sichergestellt, dass im Rahmen eines wiederaufge-
nommenen Anfechtungsverfahrens stets eine Kindeswohlprifung
erfolgt.

4. Anerkennung bei Zustimmung aller Beteiligten

Ein leiblicher Vater soll kiinftig auch rechtlicher Vater seines
Kindes werden konnen, wenn er die Vaterschaft anerkennt und
neben der Mutter und dem Kind auch der Mann, der dem Kind bis-
lang als rechtlicher Vater zugeordnet ist, der Anerkennung
zustimmt. Bislang wire in einer solchen Konstellation grundsatz-
lich eine Anfechtung erforderlich. Dieser unnotige Formalismus
soll durch die Neuregelung entbehrlich werden.

Den Gesetzentwurf und weitergehende Informationen finden Sie
unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/
DE/2025_Vaterschaftsanfechtung.html.

(Quelle: BMJV, PM vom 29.10.2025)

Parkplatzordnung am LG Landshut
Nutzung des sog. Rechtsanwaltsparkplatz erst ab 13.00 Uhr moglich

Das LG Landshut hat den Anwaltverein Landshut e.V. darauf hin-
gewiesen, dass in der Zeit vom 01.10.2025 bis 30.04.2026 wieder —
wie bereits in den vergangen Jahren - die bekannte Parkplatzrege-
lung bezliglich des sog. Anwaltsparkplatzes bei den Landshuter
Justizbehorden gilt.

Das bedeutet, dass in diesem Zeitraum der Anwaltsparkplatz von
Montag bis Freitag erst ab 13.00 Uhr von den Kolleginnen und

Kollegen genutzt werden darf. Es wird auf die gegentiber dem
Justizparkplatz gelegene offentliche Parkgarage verwiesen.

(Quelle: Information des AV Landshut per Mail v. 19. September 2025)

Save the Date:

Mitmachen bei der 32. Justizskimeisterschaft 2026
am Sonntag, den 25.01.2026 in Garmisch-Partenkirchen

Die 32. Justizskimeisterschaft im Rahmen des Wintersporttages
der Bayerischen Justiz ist geplant fiir Sonntag, den 25. Januar 2026,
Austragungsort ist erneut das bekannte Skigebiet Classic in Garmisch-
Partenkirchen. Teilnahmeberechtigt sind traditionell die Bediens-
teten der Justiz in Deutschland, aller Gerichte, Staatsanwaltschaften
und Justizvollzugsanstalten samt Angehorigen, die bei den Gerichten
zugelassenen Rechtsanwélte und die niedergelassenen Notare samt
deren Bediensteten und Angehorigen.

Die offizielle Einladung mit Anmeldeformular fiir die Justizskimeister-
schaft wird nach derzeitiger Planung Anfang/Mitte Dezember auf den
Weg gebracht werden kdnnen. Sobald sie dem MAV vorliegt wird sie
fiir interessierte Mitglieder auf der MAV Webseite bereitgestellt.

Die Organisation haben Herr Vorsitzender Richter am Oberlandes-
gericht Miinchen Stefan Weickert und Herr Stefan Kves vom Land-
gericht Miinchen II ibernommen.

Die Organisatoren hoffen auf einen schneereichen Winter und auf
zahlreiche Teilnehmer, auch aus der Anwaltschaft.

Digitale Anwaltschaft:
Legal Al Workspace Beck-Noxtua steht zur Verfiigung

Der Legal Al Workspace Beck-Noxtua, entwickelt vom Verlag
C.H.BECK, Deutschlands fithrendem juristischen Fachverlag, und
dem Berliner KI-Unternehmen Noxtua, soll gemi Pressemitteilung
vom 30.10.2025 ab 26. November 2025 offiziell verfiighar sein
(Stand 30.10.2025).

Der Legal ATl Workspace verbindet exklusiv die hochwertigen Inhalte
der juristischen Datenbank beck-online mit der speziell fiir juris-
tische Anwendungen trainierten Kiinstlichen Intelligenz des Tech-
nologieunternehmens. Er soll die Bandbreite juristischer Arbeit
abdecken - von der Informationsbeschaffung (Research) tiber die
Analyse komplexer Sachverhalte (Understanding) bis zur Dokumen-
tenerstellung (Drafting). Dabei erfullt die rechtskonforme KI die deut-
schen berufs-, straf- und datenschutzrechtlichen Anforderungen fiir
Anwiltinnen und Anwalte (§ 203 Strafgesetzbuch, § 43e Bundes-
rechtsanwaltsordnung) und ist zertifiziert nach BSI C5, ISO 27001,
9001, 27018, 27017 und als erstes deutsches Unternehmen auch nach
ISO 42001. Beck-Noxtua will neue Malstdbe hinsichtlich Effizienz,
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Qualitét, aber vor allem auch Sicherheit wie dem Berufsgeheimnis-
schutz, der DSGVO-konformen Datenverarbeitung sowie der européi-
schen Souveranitét setzen.

Beck-Noxtua stehe nicht nur fiir technologische Innovation, sondern
auch fiir ein klares Bekenntnis zur europdischen digitalen Souvera-
nitat: Die Verarbeitung von Daten erfolge, so die Pressemitteilung,
ausschliefSlich auf hochsicheren europdischen Servern, ohne Anbin-
dung an US-Cloudanbieter. Die Losung erfiille alle Anforderungen
an Verschwiegenheit und den Berufsgeheimnisschutz (§ 43 a und § 43e
BRAO, § 203 StGB) und ist nach BSI C5, ISO 42001 sowie weiteren
internationalen Standards zertifiziert. Das KI-Unternehmen Noxtua
arbeite dazu eng mit europdischen Partnern zusammen, wie z.B.
IONOS, mit denen sie kiirzliche Deutschlands erste souverdne Legal
Al Factory ins Leben gerufen haben. Datengrundlage ist beck-online,
die mit mehr als 60 Millionen Dokumenten umfangreichste juristi-
sche Datenbank im deutschsprachigen Raum.

(Quelle: Verlag C.H.Beck Miinchen, https://www.noxtua.com/de/,
PM vom 30.10.2025, https://www.noxtua.com/de/news/press-
releases/legal-work-reimagined)

Besonderes elektronisches Anwaltspostfach - beA:

Support-Ende fiir das Kartenlesegerat
cyberJack® secoder der Firma Reiner SCT

Wie mehrfach berichtet (zuletzt MAV-Mitteilungen Mai/Juni 2025,
S. 23 und Juli/August 2025 S. 19), wurde der Support fiir das Karten-
lesegerat cyberJack® secoder der Firma Reiner SCT durch den
Hersteller eingestellt. In ihrem beA-Newsletter 6/2025 v. 5.11.2025
weist die BRAK darauf hin, dass mit der neuen Version der beA-
Webanwendung, die Stand 10.11.2025 in der Nacht vom 25. auf den
26.11.2025 in Betrieb genommen wird, die Unterstiitzung dieses
Lesegerits auch im beA nicht mehr gewéhrleistet ist. Ab diesem
Zeitpunkt kann kein Support mehr fir den genannten Kartenleser
fir die Anmeldung am beA und fiir das Anbringen qualifizierter
elektronischer Signaturen geleistet werden.

Nach derzeitigem Stand dtrften laut BRAK in den Uberwiegenden
Fillen mit der neuen beA-Version der beA-Webanwendung keine
Einschrankungen bestehen, wenn sich Nutzerinnen und Nutzer
unter Verwendung des alten Kartenlesegerdts im beA anmelden
bzw. eine Signatur anbringen. Dies kann sie indes nicht zuverlas-
sig flr alle Konstellationen bestéitigen. Nutzerinnen und Nutzer
einer Kanzleisoftware werden voraussichtlich jedenfalls voriiber-
gehend weiterhin die Moglichkeit haben, sich am beA unter
Verwendung des alten Kartenlesegerdtes anzumelden und auch
Signaturen anzubringen. Anderenfalls sollten Sie sich mit dem
Support Thres KSW-Herstellers in Verbindung setzen.

Um das Risiko von Einschrankungen zu vermeiden, wird dringend
empfohlen, den Kartenleser kurzfristig zu ersetzen. Sofern nicht
bereits vorhanden, konnen Sie Thre Zugriffsmoglichkeiten mit
einem SW-Token/SW-Zertifikat ergdnzen, um immer eine alterna-
tive Zugriffsmoglichkeit auf Thre Nachrichten zu haben und auch
die mobile App von beA nutzen zu kdnnen. Mit einer der zukiinftigen
beA Versionen werden Sie tiber diesen Weg auch signieren kénnen.

Weitere Informationen und Unterstiitzung finden Sie auf dem
Portal des beA-Anwendersupports: https://portal.beasupport.de/

neuigkeiten/abkuendigung-cyberjack-secoder.

(Quellen: BRAK, beA-Newsletter 6/2025 v. 5.11.2025; https://portal.bea-
support.de/neuigkeiten)
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Berufsrecht

Erneute Reform der BRAO

Nach der Reform ist vor der Reform. Wer meinte, mit der kleinen
BRAO-Reform von 2017 und der groflen BRAO-Reform von 2021/2022
sei im Berufsrecht erst einmal Ruhe eingekehrt, sieht sich getduscht.
Am 22. September 2025 hat das Bundesministerium der Justiz und
fiir Verbraucherschutz den Referentenentwurf fiir ein ,,Gesetz zur
Neuordnung aufsichtsrechtlicher Verfahren und zur Anderung
weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe® vor-
gelegt (Link zu Referentenentwurf und Synopse: https://www.bmjv.de/
SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2025_Neuordnung_auf
sichtsrechtlicher_Verfahren.html?nn=110490). Im Einzelnen geht es,
soweit Rechtsanwilte und Rechtsanwiltinnen betroffen sind, im
Wesentlichen um Folgendes (so Teil B des Referentenentwurfs):

Der Entwurf sieht zunédchst vor, dass auf den Begriff der ,Beleh-
rung” kiinftig verzichtet und dieser durch den Begriff des ,recht-
lichen Hinweises® ersetzt wird. Zudem soll flir Rechtsbehelfe gegen
rechtliche Hinweise, Riigen, Auskunftsverlangen und Zwangs-
gelder von Rechtsanwiéltinnen und -anwélten einheitlich das Anwalts-
gericht zustdndig und die VwGO anzuwenden sein.

Der Entwurf enthilt dariiber hinaus unter anderem zu folgenden
Gegenstanden Neuregelungen und Klarstellungen:

—die Grundpflichten der Anwiltinnen und Anwélte sollen neu
geordnet werden; dabei soll fiir einzelne Fille widerstreitenden
Interesses zur Vereinfachung eine Zustimmungsfiktion eingefithrt
werden;

- die Sozietdtserstreckung bei wissenschaftlicher Mitarbeit soll
im Interesse der angehenden Anwéltinnen und Anwalte
zuriickgefahren werden;

- die Blirokratieanforderungen bei der Zulassung von Syndikus-
anwaltinnen und -anwalten sollen gesenkt werden;

- die Einziehung von Verglitungsforderungen soll vereinfacht
werden;

- bei der Abwicklung von Kanzleien soll die Biirgenhaftung der
Kammern begrenzt werden;

- die zuldssigen Gesellschaftsformen sowie Gesellschafterkreise
insbesondere ausldndischer Berufsaustibungsgesellschaften
sollen erweitert;

-die Rechtsdienstleistungs- und Postulationsbefugnisse der
Berufsausiibungsgesellschaften sollen klargestellt werden;
dabei sollen ihnen auch nach ihrer Auflésung Rechtsdienstleis-
tungsbefugnisse eingerdumt werden;
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- die Anforderungen an die Mitwirkung insbesondere im Vorstand
der Kammer und an der Berufsordnung sollen abgesenkt werden;

- es sollen bisher fehlende Regelungen zu Wiederholungswah-
len bei Vorstandswahlen der Kammern eingefiihrt werden;

- das Verfahren bei den Mitteilungspflichten in Beschwerde-
sachen soll klarer gefasst werden;

- das Vorgehen der Berufskammern gegen eigene Mitglieder
nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) soll
naheren Voraussetzungen unterworfen werden;

- die Regelungen zu ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern
sollen in verschiedener Hinsicht (Auswahl und Ernennung
beziehungsweise Berufung, Ablehnungsgriinde und -verfahren,
Abberufung, Rechtsstellung) vereinheitlicht und rechtsklarer
ausgestaltet werden;

- das staatsanwaltschaftliche berufsrechtliche Ermittlungsver-
fahren soll einer rechtsklaren Regelung zugefihrt werden;

- es soll die Méglichkeit des Erlasses eines (einem Strafbefehl
dhnlichen) Maffnahmenbescheids eingefithrt werden;

- die nicht mehr angewandte Sanktion der Warnung soll abge-
schafft werden;

- 1im Beratungshilfegesetz sollen Anforderungen an den Antrag
auf Beratungshilfe angepasst werden;

- zur lickenlosen Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG im Gesetz
iber die Tatigkeit europiischer Rechtsanwélte in Deutschland
soll die Feststellung gleichwertiger Berufsqualifikationen bei
Rechtsanwaltsberufen aus Drittstaaten ermdglicht werden;

- die Geldbufen bei unbefugter Rechtsberatung sollen erhoht
werden;

- Zivilverfahren sollen im Fall des Anwaltsverlust auch unter-
brochen werden, wenn kein Anwaltszwang besteht (§ 244 der
Zivilprozessordnung);

- zum Klageerzwingungsverfahren nach § 172 der Strafprozess-
ordnung soll klargestellt werden, dass in diesem die Beiord-
nung eines Notanwalts in Betracht kommt.

Das ist viel Stoff. Der Referentenentwurf umfasst mit Begrindung
insgesamt 336 Seiten. Da gilt es, den Uberblick zu behalten und auf
die Details zu achten; aber Hektik ist nicht angesagt. Bekanntlich
verldsst kein Gesetz den Bundestag so, wie es hereingekommen ist,
dies jedenfalls nach dem SPD-Politiker und ehemaligen Bundes-
minister der Verteidigung Peter Struck. Es bleibt also Zeit, sich mit
den geplanten Neuregelungen, soweit sie denn Gesetz werden, zu
befassen, zumal das Inkrafttreten weitrdumig gestaffelt ist vom
ersten Tag des ersten Monats des auf die Verkiindung folgenden
Quartals bis zum 1. Juni 2027.

Der Einfithrungskurs der MAV GmbH in das Berufsrecht (§ 43f
BRAO) im kommenden Marz wird auf die geplanten Neureglungen
eingehen und den Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens begleiten.
In den Mitteilungen wird jeweils berichtet.

Rechtsanwalt i.R. Dr. Wieland W. Horn
Leiter des Centrums fur Berufsrecht im
Bayerischen Anwaltverband, Miinchen

Gebuhrenrecht

Streitwerte in Verfahren iiber Fahrtenbuchauflagen

Die Streitwerte in Verfahren betreffend Fahrtenbuchauflagen
richten sich nach § 52 GKG, der durch die Empfehlungen des
Streitwertkatalog der Verwaltungsgerichtsbarkeit erganzt wird.
Diese Empfehlungen sind zum 1.2.2025 (veroffentlicht am 1.7.2025)
angepasst worden. Das gibt Anlass, die Bewertung in diesen Ver-
fahren einmal niher zu beleuchten.

I. Aktuelle Regelung

Nach dem Streitwertkatalog (Nr. 46.11) ist nach derzeitiger Fassung
(1.2.2025) grundsétzlich ein Betrag in Hohe von 500 EUR je Monat
der Dauer der Fahrtenbuchauflage anzusetzen.

II. ,,Ubergangsfille“

Zuvor war ein Wert von 400 EUR/Monat vorgesehen. Aus Griinden
des Vertrauensschutzes sowie in entsprechender Anwendung des
§ 40 GKG wendet die Rechtsprechung diesen geringeren Wert noch
in allen Verfahren an, die erstinstanzlich vor dem 1.7.2025 anhangig
geworden sind. Das gilt auch flir Rechtsmittelverfahren, wobei hier
zusatzlich auch auf eine entsprechende Anwendung des § 47 GKG
abgestellt wird (VGH Kassel BeckRS 2025, 24954).

II1. Keine Erhdhung bei Einziehung von Ersatzfahrzeugen

Die Einbeziehung von (mehreren) Ersatzfahrzeugen in die Fahrten-
buchauflage wirkt sich nicht streitwerterhdhend aus (OVG Berlin-
Brandenburg BeckRS 2010, 45078; OVG Magdeburg NVwZ-RR 2013,
663 = NJW-Spezial 2013, 315)

IV. ErméRigung bei ldngeren Zeitrdumen?

Belduft sich die Dauer der Fahrtenbuchauflage auf einen Zeitraum
von bis zu einem Jahr, so ist unstreitig von der angeordneten Dauer
auszugehen.

Kontrovers behandelt wird dagegen die Frage, wie es sich bei lange-
ren Zeitrdumen verhélt. Hier wird zum Teil die Auffassung vertre-
ten, es miisse ein Abschlag gewdhrt werden (NVwZ-RR 2012, 743 =
NJW-Spezial 2012, 348 = AGS 2012, 248). Begriindet wird dies damit,
dass eine Orientierung am Schema des Streitwertkatalogs nicht
mehr dem objektiven Interesse (§ 52 Abs. 1 GKG) eines Klagers/
Antragstellers an der Bedeutung der Fahrtenbuchauflage gerecht
werde. Die schematische Anwendung des Streitwertkatalogs wiirde
dazu fihren, dass die Anordnung einer Fahrtenbuchauflage den
mehrfachen ,Wert" des Interesses an der Erhaltung der Fahrerlaub-
nis erreichen konnte. Die Bedeutung einer Fahrerlaubnis sei jedoch
im Ansatz hoher zu bewerten als die Verpflichtung, fiir eine
bestimmte Zeit ein Fahrtenbuch zu fithren. Daher sei von der sche-
matischen Bemessung des Streitwerts nach der angeordneten Dauer
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der Fahrtenbuchauflage abzuweichen, wenn der so errechnete
Streitwert den Auffangwert nach § 52 Abs. 2 GKG deutlich tber-
schreiten wiirde. Andererseits kénne aber auch die fiir eine lange
Zeit angeordnete Dauer einer Fahrtenbuchauflage nicht auller
Betracht bleiben, weil diesem Gesichtspunkt fiir einen Klager/Antrag-
steller objektiv erhebliche Bedeutung zukomme. Insgesamt erscheine
es daher sachgerecht, bei der Bemessung des Streitwerts einer Fahr-
tenbuchauflage bei einer angeordneten Dauer der Auflage von
mehr als einem Jahr das erste Jahr wie im Streitwertkatalog vorge-
sehen mit dem vorgesehenen Monatswert zu bertcksichtigen, aber
jedes weitere Jahr der Dauer einer Fahrtenbuchauflage nur noch
geringer zu bewerten, und zwar mit jeweils 1.000 EUR, wobei die
Vertreter dieser Auffassung mit der Anhebung der Empfehlungen
im Streitwertkatalog den weiteren Jahresbetrag jetzt vermutlich
hoher ansetzen werden.

Mit der ganz tiberwiegenden Rechtsprechung ist eine solche Staffe-
lung jedoch abzulehnen (OVG Kassel NVwZ-RR 2025, 219; NVwZ-RR
2012, 743 = NJW-Spezial 2012, 348 = AGS 2012, 248). Die Regelung im
Streitwertkatalog ist eindeutig und differenziert nicht nach der
Dauer der Fahrtenbuchauflage. Eine solche Differenzierung ist
auch nicht sachgerecht. Geht die Fahrtenbuchauflage tiber ein Jahr
hinaus, ergibt sich keine geringere Beeintrachtigung. Das Fahrten-
buch muss die ganze Dauer tiber geftihrt werden. Jede Fahrt muss
eingetragen werden. Daran dndert die Dauer nichts. Das einzige,
was der Betroffene spart, ist gegebenenfalls die ,Neuanlage“ des
Fahrtenbuchs, die aber nicht splirbar ins Gewicht fallt.

Beispiel 1: Verhdngt worden ist eine Fahrtenbuchauflage fiir die
Dauer von drei Jahren.

Nach h.M. wére zu rechnen:
36 Monate x 500 EUR/Monat 18.000 EUR
Nach der Gegenauffassung ware wie folgt zu rechnen, sofern diese

Auffassung nach dem neuen Streitwertkatalog jetzt nicht einen
héheren Betrag fiir die Folgejahre ansetzt:

1. Jahr: 12 Monate x 500 EUR/Monat 6.000 EUR
2. Jahr: 1.000 EUR
3. Jahr: 1.000 EUR
Gesamt 8.000 EUR

V. Mengenrabatt bei mehreren Fahrzeugen?

Dartiber hinaus wird die Auffassung vertreten, dass bei der Verhan-
gung einer Fahrtenbuchauflage fiir mehrere Fahrzeuge, also fiir eine
JFahrzeugflotte®, ein Mengenrabatt vorzunehmen sei (OVG Miinster
NZV 1998, 176 = NJW 1998, 2305 = DAR 1998, 156; Bayerischer VGH
DAR 1994, 335; BayVBI 2002, 349). Begriindet wird dies damit, dass
hier ein Synergieeffekt eintrete, der zu einer geringeren Beein-
trachtigung des Betroffenen fithre. Die Vertreter dieser Auffassung
nehmen dabei fiir die auf die ersten zehn Fahrzeuge folgenden Per-
sonenkraftwagen, gestaffelt nach Zehnergruppen, einen Abschlag
in Hohe der Halfte des fiir die jeweils vorhergehende Zehnergruppe
anzusetzenden Betrages an.

Die Uiberwiegende Auffassung lehnt einen solchen Mengenrabatt
jedoch zu Recht ab. Muss ein Fahrtenbuch fiir mehrere Fahrzeuge
gefithrt werden, ergibt sich hieraus keine Ersparnis an Zeit oder
Aufwand. Fiir jedes Fahrzeug muss ein eigenes gesondertes Fahrten-
buch gefiihrt und gesondert vorgelegt werden. Auch hier differen-
ziert der Streitwertkatalog der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht
nach der Anzahl der Fahrzeuge. Daher ist fir jedes Fahrzeug der
volle Wert anzusetzen (OVG Magdeburg NVwZ-RR 2013, 663; VG
Cottbus BeckRS 2008, 35500; VG Mainz NJW-Spezial 2012, 700 = DAR
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2013, 163 = AGS 2012, 541; OVG Bautzen NJ 2023, 410 = BeckRS 2023,
17093; VGH Mannheim NJW-Spezial 2016, 123 = DAR 2016, 177 = AGS
2016, 89; OVG Saarlouis BeckRS 2007, 24516). Die Fahrtenbuchauf-
lage hat fiir jedes Fahrzeug eine selbstidndige rechtliche Bedeutung,
wie sich aus § 69a Abs. 5 Nr. 4 und 4a StVZO ergibt (OVG Minster
NJW-Spezial 2020, 123 = AGS 2020, 82).

Beispiel 2: Gegen den Mandanten ist eine Fahrtenbuchauflage fir
die gesamte Flotte von 35 Fahrzeugen ergangen.

Nach h.M. wire wie folgt zu rechnen:

35 Monate x 12 x 500 EUR/Monat 210.000 EUR
Nach OVG Miinster ware wie folgt zu bewerten:

flr die ersten zehn Fahrzeuge:

10 x 12 Monate x 500 EUR/Monat = 60.000 EUR
flir die Fahrzeuge 11 bis 20:

10 x 12 Monate x 250 EUR/Monat = 30.000 EUR
flir die Fahrzeuge 21 bis 30:

10 x 12 Monate x 125 EUR/Monat = 15.000 EUR
flr die restlichen fiinf Fahrzeuge:

5x 12 Monate x 65 EUR/Monat = 3.900 EUR
Gesamt 108.900 EUR

VI. Erh6hung um Gebiihren und Auslagen
Festgesetzte Verwaltungskosten wirken sich auch hier streitwert-
erhohend aus (VGH Kassel NVwZ-RR 2025, 219).

VII. Vorldufiger Rechtsschutz

1. Grundsatzlich hélftiger Wert

Soweit gegen die Anordnung einer Fahrtenbuchauflage im Wege
des vorldufigen Rechtsschutzes nach § 80 Abs. 5 VwGO vorgegangen
wird, ist nach Nr. 1.5 des Streitwertkatalogs grundsétzlich vom half-
tigen Wert auszugehen (OVG Liineburg BeckRS 2010, 49856; OVG
Minster BeckRS 2011, 51514; OVG Magdeburg NVwZ-RR 2013, 663 =
NJW-Spezial 2013, 315; OVG Koblenz NJW-Spezial 2022, 669 = AGS
2022, 430; NJW-Spezial 2023, 412; OVG Minster NZV 2018, 342 =
NJW-Spezial 2018, 267 = AGS 2018, 229), also von 250 EUR je Monat.

2. Vorwegnahme der Hauptsache

Anders verhilt es sich lediglich dann, wenn das Filverfahren die
Hauptsache vorwegnimmt. Dann ist vom vollen Hauptsachewert
auszugehen.

Einen solchen Fall nehmen der VGH Mannheim (DAR 2009, 286 =
NZV 2009, 413 = AGS 2009, 403 = ZfSch 2009, 242 = NJW 2009, 1692 =
NJW-Spezial 2009, 492) und der VGH Kassel (NVwZ-RR 2025, 219)
an, wenn die Fahrtenbuchauflage nicht flr eine bestimmte Zeit-
dauer, sondern flr einen kalendermillig bestimmten Zeitraum
angeordnet worden ist oder bereits ab Zustellung des Bescheides
laufen soll. Wahrend bei der bloflen Anordnung einer Dauer im
Falle einer Aussetzung und spateren Abweisung der Anfechtungs-
klage der ausgesetzte Zeitraum nachgeholt werden muss, verhalt es
sich bei einer datumsmafig verhdngten Fahrtenbuchauflage oder
einer mit Zustellung beginnenden Auflage anders, da dann der Aus-
setzungszeitraum nicht mehr nachgeholt werden kann und eine
Aussetzung der Vollziehung damit faktisch zu einer endgultigen
Regelung fihrt.

Beispiel 3: Die Behorde hat eine Fahrtenbuchauflage angeordnet

a) fur die Dauer eines Jahres
b) flr die Zeit vom 1.12.2025 bis zum 30.11.2025
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und hat die sofortige Vollziehung angeordnet. Dagegen wird
Anfechtungsklage zum VG erhoben und gleichzeitig die Aussetzung
der sofortigen Vollziehung nach § 80 Abs. 5 VwGO beantragt.

Im Fall a) ist gem. Nr. 1.5 des Streitwertkatalogs fiir das Ausset-
zungsverfahren der hilftige Jahresbetrag, also 3.000 EUR anzusetzen.

Im Fall b) kdme eine Aussetzung der Vorwegnahme der Hauptsache
gleich, so dass der volle Wert in Hohe von 6.000 EUR anzusetzen ware.

3. Erh6hung um Gebiihren und Auslagen

Auch hier wirken sich festgesetzte Verwaltungskosten streitwert-
erhohend aus. Entsprechend Nr. 1.5 S. 1 des Streitwertkatalogs ist
hier allerdings nur ein Viertel der Verwaltungskosten anzusetzen
(NVWZ-RR 2012, 743 = NJW-Spezial 2012, 348 = AGS 2012, 248)

Rechtsanwalt Norbert Schneider, Neunkirchen

Interessante Entscheidungen

LG Frankfurt a.M.: Fluggesellschaft muss zu spat am Gate
erscheinende Fluggaste bei noch nicht abgeschlossenem
Boarding und noch offenen Flugzeugtiiren mitnehmen

Ist fiir einen Flug das Boarding noch nicht abgeschlossen und sind
die Flugzeugtiiren noch gedffnet, so sei es fiir die Fluggesellschaft
nicht unzumutbar, die verspétet eingetroffenen Reisenden mitzu-
nehmen. Gleiches gelte, wenn der Vorfeldbus, der die Fluggiste
zum Flugzeug bringen soll, noch nicht abgefahren ist, urteilte das
Landgericht Frankfurt am Main.

Eine Gruppe von fiinf Personen hatte einen Flug von Frankfurt nach
Doha gebucht. Am Check-In-Schalter fanden sie sich rechtzeitig,
jedenfalls mehr als 45 Minuten vor Abflug, ein. Auf den Boarding-
Pdssen war angegeben, das Gate schlielle 20 Minuten vor Abflug.
Planmillige Abflugzeit war 17:35 Uhr. Das Gate wurde um 17:15 Uhr
geschlossen. Als die funf Reisenden kurz danach dort ankamen, ver-
weigerte ein Mitarbeiter der Fluggesellschaft ihnen ein Einsteigen.
Zu diesem Zeitpunkt stand das Flugzeug noch am Flugsteig und es
befanden sich noch andere Passagiere hinter der Boarding-Pass-Kon-
trolle vor dem Einstieg in die Maschine. Mit ihrer Klage verlangten
die funf Reisenden von dem Luftfahrtunternehmen eine Entschadi-
gung nach der Fluggastrechteverordnung in Hohe von jeweils 600 €.

Wiahrend das Amtsgericht ihre Klagen noch mit der Begriindung
abgewiesen hatte, eine nochmalige Offnung des Boarding hitte die
operativen Abldufe der beklagten Fluggesellschaft beeintrdchtigt,
gab die Reiserechtskammer ihrer Berufung statt.

Die Reiserechtskammer fiihrte in ihrem Berufungsurteil aus: ,Ein
Fluggast muss nicht nur rechtzeitig am Abfertigungsschalter, son-
dern auch am Flugsteig sein. Zwar ist in der Fluggastrechte-Ver-
ordnung keine bestimmte Zeit angegeben, doch ist von einem Flug-
gast grundsatzlich zu erwarten, dass er sich zu der auf der Board-
karte angegebene Zeit in unmittelbarer Nahe des Flugsteiges auf-
halt (...)". Verzogere sich der Abflug, sei jedoch auf zu spat zum
Boarding erscheinende Fluggaste Riicksicht zu nehmen. Die Rich-
terinnen und Richter erklédrten: ,Ist das Boarding noch nicht abge-
schlossen und sind die Tiiren des Flugzeuges noch gedffnet, besteht
eine Mitnahmeverpflichtung der Fluggesellschaft. Gleiches gilt,
wenn der Vorfeldbus, der die Fluggaste zum Flugzeug bringen soll,
noch nicht abgefahren ist.“ In diesem Fall komme es auch nicht zu
Verzogerungen im organisatorischen Ablauf, denn die Start- und

Streckenfreigabe werde erst nach Schliefsen der Flugzeugtliren von
dem Piloten beantragt. Da die Tiiren im vorliegenden Fall noch
gedffnet und auch noch nicht alle anderen Passagiere eingestiegen
waren, sei es flr die beklagte Fluggesellschaft nicht unzumutbar
gewesen, die finf Reisenden durchzulassen. ,Die Kldger hétten sich
in der Reihe der noch vor dem Flugzeug anstehenden Passagiere
anstellen konnen, ohne dass dadurch eine Verzogerung des Abflugs
zu befiirchten war®, befand die Kammer.

Das Urteil ist rechtkriftig.
LG Frankfurt a.M., Urteil vom 5. Juni 2025, Az.: 2-24 S 93/24

(Quelle: LG Frankfurt a.M., Reiserechtskammer,PM vom 07.07.2025)

OLG Koln: E-Zigarette mit Touchdisplay
ist ein Gerat mit "Beriihrungsbildschirm"
im Sinne des § 23 Abs. 1a Satz 2 StVO

Das OLG Koln hat mit Beschluss vom 25. September 2025 in letzter
Instanz entschieden, dass die Bedienung einer E-Zigarette am Steuer
durch Autofahrer ein erhebliches Buf3geld nach sich ziehen kann.
Ein Kolner Autofahrer, der wihrend der Fahrt die Stirke seiner
E-Zigarette auf dem Touchdisplay gedndert hatte, muss nun end-
giiltig eine Geldbulle in Hohe von 150 Euro bezahlen. Thm droht
zusédtzlich die Eintragung eines Punktes in Flensburg.

Der heute 46-jahrige Autofahrer aus Koln war am Nachmittag des
22. Miarz 2024 auf der Autobahn A 59 in der Nédhe von Sankt
Augustin von zwei Polizeibeamten dabei beobachtet worden, wie
er am Steuer seines Audi A6 Tippbewegungen auf einem Gerat vor-
nahm. Die Beamten gingen von der Nutzung eines Mobiltelefons
aus. Die Stadt Siegburg verhdngte deshalb gegen den Autofahrer
eine Geldbufse iiber 150 Euro.

Der Einspruch des Betroffenen hatte vor dem Amtsgericht
Siegburg im Ergebnis keinen Erfolg. In der Beweisaufnahme stell-
te sich zwar heraus, dass der Autofahrer kein Handy benutzt, son-
dern den Starkegrad seiner E-Zigarette auf deren Touchdisplay
geandert hatte. Das Amtsgericht Siegburg bestatigte gleichwohl
mit Urteil vom 30. Januar 2025 die Entscheidung. Auch die
Benutzung einer derartigen E-Zigarette falle unter das "Handy-
Verbot" des § 23 Abs. 1a Strallenverkehrsordnung (StVO).

Die vom Oberlandesgericht Koln zur Fortbildung des Rechts zu-
gelassene Rechtsbeschwerde des Autofahrers hatte in der Sache
keinen Erfolg. Das Tippen auf dem Touchdisplay einer E-Zigarette
zur Verdnderung ihres Starkegrads verstofit ebenfalls gegen das
Verbot der Nutzung elektronischer Geridte durch Fahrzeugfithrende
gemal der - wiederholt gednderten - Vorschrift des § 23 Abs. 1a StVO.
Eine E-Zigarette mit Touchdisplay ist ein Gerat mit "Beriihrungs-
bildschirm" im Sinne des § 23 Abs. 1a Satz 2 StVO. Zudem halt eine
E-Zigarette auch Informationen bereit, wenn die verdnderte
Dampfstarke auf einem Touchdisplay angezeigt wird (§ 23 Abs. la
Satz 1 StVO). Zwar besteht der Zweck einer E-Zigarette in erster
Linie in der Produktion von Didmpfen zum Einatmen. Die
Regelung der Dampfstarke iber ein Touchdisplay stellt aber eine
Hilfsfunktion dar, welche ihre Hauptfunktion unterstiitzt. Ihre
Bedienung begriindet auch ein erhebliches Ablenkungspotential
flir den Fahrzeugfiihrer, welches sich nicht von der Verdnderung
der Lautstdrke eines Mobiltelefons unterscheidet. Daher liegt in
der Einstellung der Dampfstirke tiber das Touchdisplay ein ver-
botswidriges Benutzen.

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Koln ist rechtskraftig.
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Sie wird demnéchst in die kostenlose Rechtsprechungsdatenbank
des Landes Nordrhein-Westfalen NRWE eingestellt. Uber etwaige
Eintragungen im Fahreignungsregister (FAER) entscheidet das
Kraftfahrt-Bundesamt in einem gesonderten Verfahren.

OLG Koln, Beschluss vom 25.09.2025, I1I-1 ORbs 139/25

Vorinstanz:
AG Siegburg, Urteil vom 30.01.2025, 208 OWi 65/24

(Quelle: OLG Kéln, PM Nr. 16/2025 vom 01.10.2025)

OLG Frankfurt a.M.: Versdumte Berufungsbegriindungs-
frist - Rechtsanwaltin muss der Uberlastung ihrer
Mitarbeiter bei personeller Ausdiinnung entgegenwirken

In einer Rechtsanwaltskanzlei muss sichergestellt werden, dass die
Angestellten ihre Aufgaben auch dann zuverldssig erfiillen, wenn
die Belegschaft durch Krankheit und Ausscheiden einer Mitarbeiterin
reduziert ist. Einer eventuellen Uberlastung, die dadurch entsteht,
dass dem verbliebenen Personal zu viele Aufgaben {iibertragen
werden, muss entgegengewirkt werden. Das Oberlandesgericht
Frankfurt am Main hat mit kiirzlich verdffentlichter Entscheidung
einen Antrag einer Rechtsanwéltin auf Wiedereinsetzung in die ver-
sdumte Berufungsbegriindungsfrist zuriickgewiesen, da sie entspre-
chende geeignete Malinahmen nicht dargelegt hatte.

Die Beklagten waren vom Landgericht in einem Schadensersatz-
prozess aufgrund von Mingeln bei einem Hauskauf zur Zahlung
von knapp 30.000 € verurteilt worden. Die hiergegen eingelegte
Berufung begriindete ihre Rechtsanwéltin nicht rechtzeitig. Thren
Antrag auf Wiedereinsetzung in die versdumte Frist erlauterte sie
damit, dass die Berufungsbegriindungfrist infolge eines Fehlers
,der verbliebenen Bliroangestellten® nicht in den Fristenkalender
eingetragen worden sei. Eine ,personelle Ausdiinnung” bei den
Kanzleimitarbeitern habe zu dem einmaligen Eingabefehler der
verbliebenen Mitarbeiterin gefiihrt.

Der zustdndige 3. Zivilsenat hat den Antrag auf Wiedereinsetzung
zurtickgewiesen und die Berufung als unzuldssig verworfen. Es
liege keine unverschuldete Fristsdumnis vor, begriindete er die
Entscheidung. Dem Vortrag der Rechtsanwéltin konne nicht ent-
nommen werden, dass die Fristsiumnis nicht auf organisatorischen
Mangeln der Fristenkontrolle beruhe. Die von der Rechtsanwaltin
dargelegte drastische Reduzierung des Personals infolge Erkrankung
einer Mitarbeiterin und Ausscheiden eines weiteren Mitarbeiters
habe zwar die Gefahr der Uberlastung der verbliebenen Mitarbei-
terin bergen konnen. Es sei jedoch nicht auszuschlieflen, dass diese
- auf einem Organisationsverschulden beruhende - Uberlastung die
Ursache flir den festgestellten Fehler gewesen sei.

Die eigenen Sorgfaltspflichten einer Rechtsanwiéltin seien erhoht,
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wenn Storungen in der Organisation des Berufsalltags auftriten,
die dazu fiihren konnten, dass die zuldssig delegierten Pflichten
der Anwéltin nicht erfiillt werden. Sie mtusse stets sicherstellen, dass
die Angestellten ihre Aufgaben auch dann zuverlassig erfiillten, wenn
die Belegschaft durch Krankheit und Ausscheiden einer Mitar-
beiterin reduziert sei. Dazu gehore, einer eventuellen Uberlastung
entgegenzuwirken, die dadurch entstehe, dass dem verbliebenen
Personal zu viele Aufgaben ibertragen wiirden.

Auf welche Weise eine Rechtsanwaltin die Belastung des verbliebe-
nen Personals in zumutbaren Grenzen halte, bleibe ihr tiberlassen.
Sei etwa eine Kompensation durch den Einsatz weiterer zuverlassi-
ger Kréfte nicht moglich, konne der Gefahr von Fehlverhalten z.B.
durch eine verstarkte Kontrolle entgegengewirkt werden. Im Einzel-
fall kénne es auch notwendig werden, dass die Anwiltin die dele-
gierten Aufgaben, wie zum Beispiel die Fristenkontrolle, wieder an
sich ziehe.

Hier sei nicht erkennbar, dass die Prozessbevollmachtigte der
Beklagten geeignete Mafnahmen getroffen habe, um trotz des
personellen Engstandes eine ausreichende Fristenkontrolle zu
gewéhrleisten.

Der Organisationsmangel sei auch fiir die Fristversaumnis ursich-
lich gewesen. Sofern nicht alle moglichen und zumutbaren
Mafnahmen zur Wahrung einer Frist ergriffen wurden, gehe es
zulasten der Rechtsanwéltin, wenn nicht festgestellt werden
konne, dass die Frist auch bei Durchfiihrung dieser Mallnahmen
versdaumt worden ware.

Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.
OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 1.9.2025, Az. 3 U 69/25

Vorinstanz:
LG Limburg, Urteil vom 17.4.2025, Az. 4 O 331/21)

(Quelle: OLG Frankfurt am Main, PM Nr. 51/2025 v. 25.09.2025)

BGH: Erwerb eines Mietshauses und anschlieRende
Umwandlung in Eigentumswohnungen durch eine

GmbH & Co. KG 16st nicht die Kiindigungssperrfrist
fiir Eigenbedarfskiindigung aus

Der VII Zivilsenat des BGH hat mit Urteil vom 6.8.2025 entschieden,
dass die Verdullerung vermieteten Wohnraums an eine Personen-
handelsgesellschaft (hier: GmbH & Co. KG) nicht die in der Vorschrift
des § 577a Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 BGB geregelte Kiindigungssperrfrist
fiir Eigenbedarfs- und Verwertungskiindigungen des Erwerbers
auslost. Er verwarf die Revision des jetzigen Vermieters, der die in
Miinchen gelegenen Wohnung nach der Umwandlung in Wohn-
eigentum von der GmbH & Co. KG erworben hat und nach einer
Eigenbedarfskiindigung die Rdumung und Herausgabe der
Wohnung begehrt.

Die Beklagten sind seit 2004 Mieter einer Wohnung in einem
Minchener Mehrfamilienhaus. Ende 2011/Anfang 2012 erwarb eine
Personenhandelsgesellschaft (hier GmbH & Co. KG) das Eigentum
am gesamten Anwesen, das in der Folge in Wohnungseigentum
aufgeteilt und im April 2013 im Grundbuch vollzogen wurde.

Im Februar 2016 verkaufte die GmbH & Co. KG die den Beklagten
(im folgenden Mieter) vermietete Wohnung an die Kldger (Vermieter).
Die Eintragung im Wohnungsgrundbuch erfolgte im Mérz 2017.
Im September 2022 erklirten die Vermieter gegeniiber den Mietern
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die ordentliche Kiindigung des Mietverhdltnisses wegen Eigen-
bedarfs zum 31. Méarz 2023.

Die Mieter wandten ein, dass die Kiindigungssperrfrist gemal$ der
Vorschrift des § 577a Abs. 1, 2 BGB zum Zeitpunkt der Kiindigungs-
erkldrung noch nicht abgelaufen gewesen sei.

Das Amtsgericht Munchen verurteilte die Mieter antragsgemall
auf Rdumung, das Landgericht Miinchen hat in der Berufung das
amtsgerichtliche Urteil abgedndert und die Klage der Vermieter
abgewiesen.

Die Revision der Kldger vor dem BGH hat keinen Erfolg.

Der VII Zivilsenat des BGH stellt in seinem Urteil klar, dass die in
der Vorschrift des § 577a Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 BGB geregelte Kiindi-
gungssperrfrist fiir Eigenbedarfs- und Verwertungskiindigungen
des Erwerbers nicht schon durch die vorherige Verduflerung des
vermieteten Wohnraums an eine Personenhandelsgesellschaft
(GmbH & Co. KG) und die anschliefende Umwandlung in
Wohnungseigentum ausgelost wird. Vielmehr sieht das Gericht
den (erstmaligen) Erwerb der nach der in Wohnungseigentum
umgewandelten Mietwohnung durch den jetzigen Eigentiimer und
Vermieter als fristauslosende Verdullerung an.

Die Kiindigungssperrfrist gemdfs § 577a Abs. la BGB greift bei
Verdullerungen an eine GbR oder eine Miteigentlimergemein-
schaft, denn diese konnen bereits beim Erwerb des vermieteten
Wohnraums Eigenbedarf fiir ihre Gesellschafterinnen oder Mit-
eigentiimer geltend machen, was eine erhthte Verdrangungsgefahr
fur die Mieterinnen und Mieter darstellt. Eine GmbH & Co. KG
hingegen kann aus Sicht des BGH keinen Eigenbedarf fir ihre
Gesellschafterinnen und Gesellschafter anmelden, weshalb keine
vergleichbare Gefahr besteht. Aus diesem Grund sei § 577a Abs. 1a
BGB teleologisch zu reduzieren, namentlich vor dem Hintergrund
des gesetzlich intendierten Mieterschutzes, urteilt der Senat. Der
Gesetzgeber wollte durch die Einfiihrung dieser Vorschrift die
Umgehung des Mieterschutzes durch das sog. "Minchener
Modell" verhindern, bei der eine GbR oder Miteigentiimergemein-
schaft ein Anwesen erwirbt und den Mieterinnen und Mietern
umgehend wegen Eigenbedarfs kiindigt, ohne die Wohnungen
zuvor in Wohnungseigentum umzuwandeln. Da eine GmbH & Co.
KG diese Moglichkeit nicht hat, sehen die Richterinnen und
Richter des BGH keinen tragfiahigen Grund, fiir die Vorverlegung
der Kiindigungssperrfrist auf den Erwerb durch die GmbH & Co. KG.

Somit ist die fiir eine Eigenbedarfskiindigung des Mietverhalt-
nisses seitens der Kldager mafigebliche zehnjdhrige Kindigungs-
sperrfrist im Zeitpunkt des Zugangs der Kindigungserklarung vom
2. September 2022 noch nicht abgelaufen gewesen. Aus Sicht des
Gerichts verbleibt es bei der durch § 577a Abs. 1 BGB angeordne-
ten grundsdtzlichen Ankniipfung der Kiindigungssperrfrist an den
Zeitpunkt der (erstmaligen) Verdaullerung der zuvor in Wohnungs-
eigentum umgewandelten Mietwohnung. Demzufolge begann die
zehnjahrige Kindigungssperrfrist im Streitfall erst mit dem
Eigentumserwerb der Klager, der jetzigen Vermieter, im Marz 2017.

BGH, Urteil vom 06.08.2025, VIII ZR 161/24

(Quelle: BGH, Entscheidungsdatenbank, VIII ZR 161/24)

BGH: Haftung des Vermieters einer Eigentumswohnung
fiir die Folgen des Sturzes eines Mieters bei Eisglatte

auf dem gemeinschaftlichen Grundstiick der Wohnungs-
eigentiimer

Der unter anderem fiir das Wohnraummietrecht zustdndige VIII.
Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass ein Ver-
mieter, der zugleich Wohnungseigentlimer ist, grundsatzlich fiir
Schéden haftet, die ein Mieter durch einen Sturz bei Eisglétte unter
Verletzung der Rdum- und Streupflicht auf einem Weg erlitten hat,
der sich auf dem im gemeinschaftlichen Eigentum der Wohnungs-
eigentiimer stehenden Grundstiick befindet.

Die Klédgerin ist Mieterin einer Eigentumswohnung der Beklagten
in einem Mehrfamilienhaus in Solms. Fur Gehwege auf dem Grund-
stiick nimmt eine GmbH, die einen professionellen Hausmeister-
dienst betreibt, im Auftrag der Wohnungseigentiimergemeinschaft
den Winterdienst wahr. Nach den Feststellungen des Amtsgerichts
stiirzte die Kldgerin beim Verlassen des Hauses an einem Morgen
im Januar 2017 auf dem zum Haus fiihrenden Weg, der nicht vom
Eis befreit war, obwohl zuvor Glatteis im Rahmen der Wettervor-
hersagen angekiindigt worden war. Dabei zog sich die Klagerin
nach dem Ergebnis der vom Amtsgericht durchgefiihrten Beweis-
aufnahme erhebliche Verletzungen zu, aufgrund derer sie sich
langwierigen Folgebehandlungen unterziehen musste.

Das Amtsgericht hat der unter anderem auf Zahlung eines ange-
messenen Schmerzensgeldes gerichteten Klage in Hohe von 12.000
€ nebst Zinsen und Rechtsanwaltskosten stattgegeben und die wei-
tergehende Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat
das Landgericht die Klage insgesamt abgewiesen. Es hat gemeint,
die Ubertragung der R4dum- und Streupflicht im Winter von der
Wohnungseigentimergemeinschaft auf einen professionellen
Hausmeisterdienst fihre dazu, dass eine Haftung der beklagten
Vermieterin nur noch in Betracht komme, wenn Uberwachungs-
und Kontrollpflichten in Bezug auf das ausfithrende Unternehmen
verletzt worden seien, woflr im Streitfall nichts ersichtlich sei.

Die Revision der Klagerin hatte Erfolg. Das Berufungsgericht hat
nicht hinreichend in den Blick genommen, dass die Beklagte aus
dem Mietvertrag heraus verpflichtet ist, die auf dem Grundstiick
der vermieteten Wohnung befindlichen Wege in den Wintermona-
ten zu rdumen und zu streuen. Diese mietvertragliche Nebenpflicht
besteht, wie der Bundesgerichtshof entschieden hat, auch dann,
wenn der Vermieter - hier die Beklagte - nicht (Allein-)Eigentimer
des Grundstiicks, sondern Mitglied einer Wohnungseigentiimerge-
meinschaft ist. Die gegenteilige Auffassung des Berufungsgerichts
fihrte zu einem unterschiedlichen Schutzniveau innerhalb des
Wohnraummietrechts, das sachlich nicht gerechtfertigt ist und fiir
das es auch keine rechtsdogmatische Grundlage gibt.

Nach den bislang getroffenen Feststellungen haben die Parteien im
Streitfall auch keine von dieser grundsatzlichen Verteilung der Ver-
tragspflichten abweichende Vereinbarung getroffen. Insbesondere
lasst sich dem Mietvertrag eine eindeutige Regelung dahingehend
nicht entnehmen, dass die Rdum- und Streupflicht der Kldgerin oblegen
hitte und sie deshalb im Haftungsfall keine vertraglichen Anspriiche
gegen die Beklagte als Vermieterin geltend machen kénnte.

Zur Erfiilllung der die Beklagte demnach hinsichtlich der Beseiti-
gung von Eis und Schnee treffenden vertraglichen Nebenpflichten
konnte die Beklagte sich der GmbH, die den Winterdienst im Auf-
trag der Wohnungseigentiimergemeinschaft ausfiihrte, als soge-
nannter Erfiillungsgehilfin bedienen. Dies hat zur Folge, dass die
Beklagte fiir deren Verschulden wie fiir eigenes Verschulden recht-
lich einzustehen hat.

MAV Miinchener AnwaltVerein e.V.
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Der VIII. Zivilsenat hat daher das Berufungsurteil aufgehoben und
die Sache an das Berufungsgericht zuriickverwiesen, damit dieses
die erforderlichen tatséchlichen Feststellungen treffen kann.

BGH, Urteil vom 6. August 2025 - VIII ZR 250/23
Vorinstanzen:

Amtsgericht Wetzlar - Urteil v. 16. Februar 2023 - 35 C 158/21
Landgericht Limburg a.d. Lahn - Urteil v. 6. Oktober 2023 - 3 § 32/23

Die maf3geblichen Vorschriften lauten:

$ 241 BGB

[..]

(2) Das Schuldverhdltnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Riick-
sicht auf die Rechte, Rechtsgiiter und Interessen des anderen Teils ver-
pflichten.

$ 280 BGB

(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhdltnis, so kann
der Glaubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies
gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

[..]

$ 535 BGB

(1) Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter
den Gebrauch der Mietsache wahrend der Mietzeit zu gewahren. Der Ver-
mieter hat die Mietsache dem Mieter in einem zum vertragsgemdfSen
Gebrauch geeigneten Zustand zu tiberlassen und sie wahrend der Miet-
zeit in diesem Zustand zu erhalten. [...]

[.]

$ 278 BGB

Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der
Personen, deren er sich zur Erfilllung seiner Verbindlichkeit bedient, in
gleichem Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden. [...]

(Quelle: BGH, PM Nr. 187/2025 vom 15.10.2025)

BVerfG: Erfolgreiche Verfassungsbeschwerden gegen
Festnahmen vor der Anordnung von Abschiebungshaft

Mit kiirzlich ver6ffentlichten Beschliissen hat die 2. Kammer des
Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts mehreren Verfas-
sungsheschwerden stattgegeben. Die Beschwerdefiihrerinnen und
der Beschwerdefiihrer sollten abgeschoben werden. Sie wurden zu
diesem Zweck jeweils festgenommen, bevor eine richterliche Haft-
anordnung vorlag. Ihre fachgerichtlichen Rechtsbehelfe blieben
erfolglos. Hiergegen wenden sich die Beschwerdefiihrerinnen und
der Beschwerdefiihrer mit ihren Verfassungsbeschwerden.

Die Verfassungsbeschwerden sind - soweit sie zur Entscheidung
angenommen wurden - begrindet. Die angegriffenen Entschei-
dungen verletzen die Beschwerdefiihrerinnen und den Beschwer-
deftihrer insbesondere in threm Grundrecht auf Freiheit der Per-
son aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz (GG) in Verbindung mit Art.
104 Abs. 1 und Abs. 2 GG.

Sie konnen den vollstandigen Text iber folgende URL erreichen:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemit-

teilungen/DE/2025/bvg25-097. html

(Quelle: BVerfG, PM Nr. 97/2025 vom 28. Oktober 2025)
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Anzeige

A
Kommunikation fiir Kanzleien
Ich analysiere Ihre Online-Prasenz,
scharfe lhre Positionierung und entwickle

einen individuellen MaBnahmenplan fir
Ihre erfolgreiche Kommunikation.

Damit Sie sichtbar werden und
passende Mandate kein Zufall mehr sind.

Einfilhrungsangebot - nur bis 31.12.2025:
margret-meincken.de/kanzleien

BVerfG: Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen
strafrechtliche Verurteilung unter Verwertung
Uibermittelter ANOM-Daten

Mit kiirzlich veroffentlichtem Beschluss vom 23. September 2025
hat die 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsge-
richts eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung ange-
nommen, mit der sich der Beschwerdefiihrer gegen seine Verur-
teilung zu einer Freiheitsstrafe unter Verwertung von Informatio-
nen aus der Uberwachung seiner ANOM-Kommunikation wendet
(siehe auch MAV-Mitteilungen Januar/Februar 2025, Interessante
Entscheidungen, S. 16).

Die Verfassungsbeschwerde ist unzuldssig. Der Beschwerdeftihrer
hat die Méglichkeit der Verletzung eines Grund- oder grundrechts-
gleichen Rechts, inshesondere des Rechts auf ein faires und rechts-
staatliches Verfahren aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20
Abs. 3 Grundgesetz (GG) nicht schliissig dargelegt. Die Verwertung
der ANOM-Daten begegnet auf der Grundlage des Vortrags des
Beschwerdefiihrers keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.

Der Beschwerdefithrer wurde vom Landgericht zu einer Freiheits-
strafe verurteilt, wobei die Feststellungen zu den Taten nahezu aus-
schlieflich auf der Auswertung von Chat-Nachrichten der ver-
schliisselten ANOM-Kommunikation beruhen, die dem Beschwer-
defiihrer zugeordnet werden konnten. Die hiergegen eingelegte
Revision verwarf der Bundesgerichtshof als unbegriindet, soweit
sie sich gegen die Verwertung der ANOM-Daten richtete.

Mit seiner Verfassungsbeschwerde riigt der Beschwerdefiihrer
unter anderem, durch die angefochtenen Entscheidungen in sei-
nem Recht auf ein faires und rechtsstaatliches Verfahren verletzt
worden zu sein. So hdtten das Landgericht und der Bundesge-
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richtshof das Verfahren zur Erhebung der ANOM-Daten im Ausland
nicht hinreichend darauthin Giberprift, ob es den nach Art. 79 Abs.
31in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 und Art. 20 Abs. 3 GG unabding-
baren verfassungsrechtlichen Grundsétzen gentige und ein Min-
destmals an Grundrechtsschutz einrdume. Ferner fiihrten die
Erkenntnisdefizite hinsichtlich der Uberwachung der ANOM-
Gerdte dazu, dass dem Beschwerdefiihrer simtliche Einwendungen
gegen das Verfahren abgeschnitten wiirden.

Die Verfassungsbeschwerde ist unzuldssig, so die Kammer. Der
Beschwerdefithrer habe die Moglichkeit der Verletzung eines Grund-
oder grundrechtsgleichen Rechts nicht schliissig dargelegt. Entge-
gen seiner Auffassung begegne die Verwertung der ANOM-Daten
keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.

Auch die weitere Riige des Beschwerdefiihrers, das ausldndische
Beweiserhebungsverfahren sowohl in den USA als auch im unbe-
kannten Mitgliedstaat der EU habe rechtsstaatlichen Mindestan-
forderungen nicht geniigt und zugleich das unabdingbare Mafl an
Grundrechtsschutz verfehlt, werde von seinem tatsdchlichen Vor-
trag nicht getragen.

Auch soweit sich der Beschwerdefiihrer darauf beruft, ihm seien
infolge des von ihm beklagten Erkenntnisdefizits in Bezug auf die
Uberwachung der ANOM-Gerite keine hinreichenden Moglichkei-
ten zur Einflussnahme auf Gang und Ergebnis des Verfahrens ver-
blieben, triigen seine Ausfithrungen ein von Verfassungs wegen
gebotenes Verwertungsverbot nicht. Selbst wenn man mit dem
Beschwerdefiihrer die Auffassung vertrite, dass unzureichende
Erkenntnisméglichkeiten tiber das Beweiserhebungsverfahren im
Ausland ebenfalls von Verfassungs wegen zu einem Beweisverwer-
tungsverbot fithren kénnen, lagen solche unzureichenden Erkennt-
nismoglichkeiten hier nicht vor. Erkenntnisdefizite betrafen allein
die Frage, ob Datenspeicherung und -weitergabe nach dem natio-
nalen Recht des unbekannten Mitgliedstaates zuldssig waren. Dies
sei fur die Frage eines Beweisverwertungsverbots in Deutschland
aber gerade nicht von Bedeutung.

Abschliellend wies die Kammer darauf hin, dass ihr auch unab-
hangig vom Vortrag des Beschwerdefiihrers im vorliegenden Fall
bislang keine Erkenntnisse iiber die Erhebung der ANOM-Tele-
kommunikationsdaten vorldgen, die Anhaltspunkte fir die
Annahme bieten konnten, die gewonnenen Daten unterlagen von
Verfassungs wegen grundsétzlich einem Beweisverwertungsverbot.

Die ausfithrliche Pressemitteilungen mit den wesentlichen Erwa-
gungen der Kammer finden Sie unter https://www.bundesverfas-
sungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/bvg25-
088.html

BVerfG, Beschluss vom 23. September 2025 - 2 BVR 625/25
Vorinstanzen:

BGH, Urteil vom 9. Januar 2025 - 1 StR 54/24

LG Tibingen - Urteil vom 20. Oktober 2023 - 2 KLs 42 Js 27225/22.

(Quelle: BVerfG, PM Nr. 838/2025 vom 1. Oktober 2025)

EuGH: Deutsches Recht diskriminiert
beim Familiennachzug

Der Wortlaut von § 28 Abs. 1 Nr. 3 des deutschen Aufenthaltsgesetzes
(AufenthG) ist unionsrechtswidrig. Das geht aus dem Urteil des
Europiischen Gerichtshofes (EuGH) vom 1. August 2025 in der Rechts-
sache C-397/23 zu einer Vorlagefrage des Sozialgerichts Detmold her-
vor. Die infrage stehende Norm verleiht auslindischen Elternteilen
einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland, um
die Personensorge fiir ihr minderjihriges Kind ausiiben zu kénnen,
wenn dieses Kind seinen gewo6hnlichen Aufenthalt in Deutschland
hat und deutscher Staatsangehoriger ist - nicht aber, wenn das Kind
bloR die Staatsbiirgerschaft eines anderen EU-Mitgliedstaates innehat.

Der EuGH bewertet dies als eine ungerechtfertigte Diskriminierung
von Unionsbiirgern aus Griinden der Staatsangehorigkeit und damit
als Verstol$ gegen Art. 24 der Richtlinie 2004/38/EG tiber das Recht
der Unionshiirger und ihrer Familienangehérigen, sich im Hoheits-
gebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten. Das
Urteil konnte nun den deutschen Gesetzgeber zur Anpassung des §
28 Abs. 1 Nr. 3 AufenthG veranlassen. Andernfalls wird die deut-
sche Rechtsprechung die Norm in Fallen von Kindern mit Unions-
biirgerschaft jedenfalls analog anwenden miissen.

(Quelle: DAV Briissel, Europa im Uberblick Nr. 29/2025 v. 08.08.2025)

EuGH: Mitgliedstaat hat Pflicht zur Deckung der Grund-
bediirfnisse von Asylbewerbern trotz unvorhersehbarem
Zustrom von Antragstellern

Nach einem Urteil des Gerichtshofs der Europdischen Union kann
sich ein Mitgliedstaat nicht auf einen unvorhersehbaren Zustrom
von Antragstellern auf internationalen Schutz berufen, um sich sei-
ner Pflicht zur Deckung der Grundbediirfnisse von Asylbewerbern
zu entziehen. Ein VerstoR gegen diese Pflicht kann zu einer Haf-
tung des betreffenden Mitgliedstaats fiihren.

Zwei Asylbewerber, ein afghanischer und ein indischer Staatsan-
gehoriger, waren gezwungen, mehrere Wochen lang unter prekaren
Bedingungen in Irland zu leben, nachdem Irland es abgelehnt hatte,
ihnen die im Unionsrecht im Rahmen der Aufnahme vorgesehenen
Mindestleistungen zu gewahren. Denn die irischen Behorden gaben
ihnen zwar jeweils einen Einzelgutschein iiber 25 Euro, stellten ihnen
aber keine Unterkunft zur Verfiigung, was sie damit begriindeten,
dass die hierfiir vorgesehenen Aufnahmezentren ungeachtet der Ver-
fligbarkeit voriibergehender individueller Unterkiinfte in Irland
belegt seien. Mangels Unterbringung in einem solchen Aufnahme-
zentrum hatten die beiden Antragsteller keinen Anspruch auf die im
irischen Recht vorgesehenen Geldleistungen zur Deckung des tagli-
chen Bedarfs. Sie schliefen daher auf der Strafle oder gelegentlich in
prekdren Unterkinften. Sie gaben an, nicht immer genug zu essen
gehabt zu haben, nicht in der Lage gewesen zu sein, ihre Hygiene zu
wahren, und sich angesichts ihrer Lebensbedingungen und der
Gewalt, der sie ausgesetzt gewesen seien, in einer Notlage befunden
zu haben. Sie erhoben beim Hohen Gericht (Irland) Klage auf Ersatz
des dadurch entstandenen Schadens.

Die irischen Behorden erkennen einen Verstof$ gegen das Unions-
recht an, berufen sich jedoch auf einen Fall htherer Gewalt, der
darin bestehe, dass die im irischen Hoheitsgebiet fiir Antragsteller
auf internationalen Schutz Gblicherweise verfiigharen Unterbrin-
gungskapazitdten voriibergehend erschopft seien, da es nach dem
Uberfall auf die Ukraine einen massiven Zustrom von Drittstaats-
angehorigen gegeben habe. Dagegen machen die irischen Behor-
den nicht geltend, dass sie objektiv daran gehindert worden waren,

MAV Miinchener AnwaltVerein e.V.
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MAV Seminare

Seminariibersicht Dezember 2025 bis Marz 2026

Veranstalter

MAV GmbH
Nymphenburger Str. 113, 2. 0G
80636 Miinchen

Eine ausfiihrlich Wegbeschreibung finden Sie auf Seite 5 und im
Internet unter www.mav-service.de .

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Dezember 2025

02.12.2025: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr

RA Dr. Klaus Bauer

Der Gesellschaftsvertrag im Zivil- und Steuerrecht
Bescheinigung nach § 15 FAO (5 Stunden): wahlweise flr

FA Handels- u. Gesellschaftsrecht oder FA Steuerrecht 32

03.12.2025: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr

RiOLG Holger Kratzschel

Testamentserrichtung - Testamentsnichtigkeit -
Testamentsauslegung

Bescheinigung nach § 15 FAO (5 Stunden): fiir

FA Erbrecht 12

04.12.2025: 12:00 bis ca. 17:30 Uhr

Dr. Nikolaus Stackmann, Vors. Richter am BayObLG a.D.,

Die Riickabwicklung von Finanzanlagen - Akt. Rechtsprechung
Bescheinigung nach § 15 FAO (5 Stunden): wahlweise fiir

FA Bank- u. Kapitalmarktrecht o. FA Handels- u. Gesellschaftsrecht 9

Neuer Termin: 08.12.2025: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr
RAin Dr. h.c. Edith Kindermann

Die Scheidungsimmobilie

Bescheinigung nach § 15 FAO (5 Stunden): fiir

FA Familienrecht

Ausfihrliche Informationen unter www.mav-service.de.

09.12.2025: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr

RiArbG Dr. Bernd Wiebauer

Das Weisungsrecht des Arbeitgebers und
Annahmeverzugslohnanspriiche der Arbeitnehmer
Bescheinigung nach § 15 FAO (5 Stunden): fir

FA Arbeitsrecht 6

10.12.2025: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr

Prof. Dr. Wolfgang Servatius

Update Gesellschaftsrecht 2025

Bescheinigung nach § 15 FAO (5 Stunden): fir

FA Handels- und Gesellschaftsrecht 22

11.12.2025: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr

Dipl. Kfm. Frank Boos, RA Dr. Michael Bonefeld

Die Bewertung von freiberuflichen Praxen und

kleinen und mittleren Unternehmen

Bescheinigung nach § 15 FAO (5 Stunden): wahlweise fir

FA Erbrecht oder FA Familienrecht 13

15.12.2025: 10:00 bis ca. 13:00 Uhr

Sabine Jungbauer, Gepr. Rechtsfachwirtin

RVG fiir Anwalte oder:

Keine Gebiihren mehr verschenken in 2026!
Kompakt-Seminar fiir Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte
sowie qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 17

16.12.2025: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr

RIAG Dr. Andreas Schmidt

Gesellschaftsrechtliche Haftung in der Insolvenz:
Geschiftsleiter - Gesellschafter - Berater

Bescheinigung nach § 15 FAO (5 Stunden): wahlweise fir

FA Insolvenz- u. Sanierungsrecht o. Handels- u. Gesellschaftsrecht 23

17.12.2025: 10:00 bis ca. 13:00 Uhr

VRIOLG Hubert Fleindl

Aktuelle Rechtsprechung des OLG Miinchen im
Gewerbemietrecht

Bescheinigung nach § 15 FAO (3 Stunden): fir

FA Miet- und WEG-Recht 26

Januar 2026

26.01.2026: 09:00 bis ca. 12:15 Uhr

Sabine Jungbauer, Gepr. Rechtsfachwirtin

Umsatzstark ins neue Jahr 2026:

Vom Umgang mit der Rechtsschutzversicherung
Kompakt-Seminar fiir Rechtsanwaéltinnen und Rechtsanwalte
sowie qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 18

27.01.2026: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr

VRIOLG Lars Meinhardt

Der markenrechtliche Unterlassungsanspruch unter
Beriicksichtigung der aktuellen Rechtsprechung

Bescheinigung nach § 15 FAO (5 Stunden): fir

FA Gewerblicher Rechtsschutz 20

29.01.2026: 12:00 bis ca. 17:30 Uhr

Dr. Nikolaus Stackmann, VRiBayObLG a.D.

Die Riickabwicklung von Finanzanlagen -

Aktuelle Rechtsprechung

Bescheinigung nach § 15 FAO (5 Stunden): wahlweise fiir

FA Bank- u. Kapitalmarktrecht o. FA Handels- u. Gesellschaftsrecht
Ausfihrliche Informationen unter www.mav-service.de.

MAV Seminare 2025/2026


https://www.muenchener-anwaltverein.de/site/assets/files/2525/kindermann_die_scheidungsimmobilie_08_12_2025.pdf
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Februar 2026

03.02.2026: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr

Prof. Dr. Frank Maschmann
Betriebsratswahl 2026

Bescheinigung nach § 15 FAO (5 Stunden): fir
FA Arbeitsrecht

04.02.2026: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr

Dieter Schill, Dipl. Rpflin Sandra Pesch

Die Teilungsversteigerung:

Probleme, Chancen, Risiken

Bescheinigung nach § 15 FAO (5 Stunden): wahlweise fiir
FA Erbrecht oder FA Familienrecht

10.02.2026: 10:00 bis ca. 13:00 Uhr

RA Thorsten Krause

Kiinstliche Intelligenz in der Anwaltskanzlei - aber richtig
Seminar flr Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Marz 2026

03.03.2026: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr

Prof. Dr. Markus Artz

Das neue Verbraucherkreditrecht
Bescheinigung nach § 15 FAO (5 Stunden): fir
FA Bank- und Kapitalmarktrecht

05.03.2026: 10:00 bis ca. 12:30 Uhr

RA Thorsten Krause

Kl-Kompetenz in der Kanzlei nach der EU-KI-Verordnung
Seminar flr Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte sowie
flr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

09.03.2026: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr und

10.03.2026: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr

Minchener AnwaltVerein e.V. und Centrum flr Berufsrecht im
Bayerischen Anwaltverband e.V.

10-stiindiger Kurs zu den wesentlichen Bereichen

des Berufsrechts § 43f BRAO

(Berufsrechtliche Fortbildung in 2 Teilen)

Bescheinigung nach § 43f BRAO (je 5 Stunden)

11.03.2026: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr

RA Dr. Hilmar Erb

Steuerstrafrecht

Bescheinigung nach § 15 FAO (5 Stunden): wahlweise flr
FA Strafrecht oder FA Steuerrecht

12.03.2026: 09:00 bis ca. 12:15 Uhr

Sabine Jungbauer, Gepr. Rechtsfachwirtin
RVG-Profi-Seminar: Abrechnung bei Streitverkiindung
Seminar flr Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte sowie
fir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Programm Dezember 2025 bis Marz 2026
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16.03.2026: 14:00 bis ca. 16:30 Uhr

VRIBGH Prof. Dr. Christoph Karczewski

Das VVG aus Sicht des BGH -

Allgemeiner Teil

Bescheinigung nach § 15 FAO (2,5 Stunden): fir

FA Versicherungsrecht 34

19.03.2026: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Dr. Nikolaus Stackmann, VRiBayObLG a.D.

Beweiserhebung- und -verwertung in Zivilsachen -
Beweisverfahren, Beweiswiirdigung, Angriff auf die
Beweiswiirdigung im Rechtsmittelverfahren
Kompakt-Seminar fiir Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte 36

23.03.2026: 14:00 bis ca. 16:30 Uhr

VRIBGH Prof. Dr. Christoph Karczewski

Das VVG aus Sicht des BGH -

Besonderer Teil

Bescheinigung nach § 15 FAO (2,5 Stunden): fir

FA Versicherungsrecht 35

25.03.2026: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr

Dr. Hans-Frieder Kraulf$, Notar a.D.

Schnittstellen Erbrecht/Familien- und Sozialrecht-
Praktiker-Seminar zu ,,Mein und Dein in der Ehe“ sowie zur
Vermeidung sozialrechtlicher Verwertung und Zugriffe bei

der Vermogensiibertragung aus ,,warmer“ und ,kalter“ Hand
Bescheinigung nach § 15 FAO (5 Stunden): wahlweise fir

FA Erbrecht, FA Familienrecht oder FA Sozialrecht 31

Vorschau April 2026

15.04.2026: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr

Dr. Hans-Frieder Krauf3, Notar a.D.

Schnittstellen Erbrecht/Steuerrecht -
praxisorientierter Uberblick

Bescheinigung nach § 15 FAO (5 Stunden): wahlweise fir
FA Erbrecht oder FA Steuerrecht

Ausfiihrliche Informationen unter www.mav-service.de.

29.04.2025: 09:00 bis ca. 17:00 Uhr

RAin Prof'in Michaela Braun

Souverdn bessere Verhandlungsergebnisse erzielen -
Praxisanwendung

Ganztagsseminar fiir Rechtsanwaltinnen u. Rechtsanwélte
Ausfihrliche Informationen unter www.mav-service.de.

Unser Seminarprogramm wird laufend erweitert. Bitte informieren
Sie sich liber aktuelle und neue Veranstaltungen auf unserer
Homepage unter www.mav-service.de.


https://www.muenchener-anwaltverein.de/veranstaltungen/seminare/

Teilnahmebedingungen

MAV Seminare

Teilnahmegebuhren und
Veranstaltungsort

Veranstaltungsort fiir Prasenzteilnahme
(sofern nicht anders angegeben)

MAV GmbH
Nymphenburger Str. 113, 2. 0G
80636 Miinchen

Teilnahmegebiihr
Der Seminarpreis ist jeweils in der Einzelankiindigung des Seminars
sowie im Buchungsformular in der rechten Spalte angegeben.

Fiir Fachangestellte berechnen wir bei DAV-Mitgliedschaft eines
Mitglieds der Kanzlei den erméaRigten Preis.
Bitte geben Sie bei der Buchung zusétzlich die Mitgliedsnummer an.

Fiir Fachangestellte aus einer Kanzlei ohne DAV-Mitgliedschaft
berechnen wir den Preis fiir Teilnehmende ohne DAV-Mitgliedschaft.
Bei mehreren Anmeldungen aus einer Kanzlei gilt fiir jede/n weitere/n
Fachangestellte/n einer Kanzlei der Preis fiir Teilnehmende mit
DAV-Mitgliedschaft.

MAV-Fortbildung: professionell, personlich, praxisnah

Prasenz-Teilnahme:

- Présenz-Fortbildung in hellem und ruhigen Seminarraum,
bei Bedarf klimatisiert

- zentrale Lage mit sehr guter offenlicher Anbindung

- Bescheinigung nach § 15 Abs. 1 FAQ, sofern in der
Einzelanklindigung ausgewiesen

-i.d.R. gedruckte Seminarunterlage

- personliche Betreuung vor Ort

- kalte Getranke, Kaffee-Spezialitaten und Tee
sowie kleiner Snack inklusive

Online-Teilnahme:
- Live-Online Fortbildung mit edudip next
- Bescheinigung nach § 15 Abs. 2 FAO, sofern in der
Einzelanklndigung ausgewiesen
- digitale Seminarunterlage
- Telefonische Unterstiitzung wahrend der
gesamten Webinardauer

Hybrid-Seminare

Die meisten unserer Seminare veranstalten wir in hybrider Form, d.h.
Sie kdnnen wahlen, ob Sie personlich im Saal teilnehmen (préasent)
oder virtuell (online) mittels der Webinar-Software edudip next.

Live-Online-Seminare

Die von uns verwendete Webinar-Software edudip next ist technisch
stabil, webbasiert und ohne vorherige Installation einsatzbereit.
Sie wird in Deutschland entwickelt und betreut. Daten und Software
werden in europaischen Rechenzentren gehosted und unterliegen
somit dem europadischen Datenschutz. Zur Sicherung der (Tele-)Kom-
munikationsverbindungen verwendet edudip modernste Technik
und Standards.

Die Interaktion mit dem Referenten und der Teilnehmer unter-
einander ist durch die Chatfunktion méglich. Auf Wunsch ist die
Zuschaltung mit Mikrofon und/oder Kamera moglich.

lhre Anwesenheitsdauer wird von der Webinar-Plattform auto-
matisch dokumentiert. Zusatzlich werden Sie im Chat mehrfach
um aktive Riickmeldung gebeten um lhre durchgangige Anwesen-
heit zu bestatigen. Beide Informationen werden zur Erstellung der
Teilnahmebestatigung ausgewertet.

Technische Voraussetzungen

Sie benétigen

- PC oder Laptop mit Lautsprecherfunktion oder Headset

- stabile Internetverbindung (empfohlen mind. 6.000 DSL)

- aktueller Browser, der HTML5 (Web-RTC) unterstiitzt, wie
Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge oder Safari
auf lhrem lokalen Gerat (nicht Gber VPN oder Datev)

VPN-Verbindungen und firmeneigene Netzwerkeinstellungen
kénnen die Ubertragung blockieren. Bei Schwierigkeiten trennen Sie
bitte die VPN-Verbindung oder/und wahlen Sie ein freies Netzwerk.

Die Einwahl Gber ein mobiles Gerat (Tablet, Smartphone)
empfehlen wir nicht, da der Bildschirm in der Regel nicht grof%
genug flr die Darstellung aller Inhalte ist und thnen damit
moglicherweise keine Chatfunktion zur Verfligung steht, mit der
Sie aktiv mitarbeiten kdnnen.

Ablauf

Nach Ihrer Anmeldung bei uns erhalten Sie am Tag vor der Veran-
staltung eine Einladungs-E-Mail aus der Webinar-Software. Mit dem
darin enthaltenen Link ,Jetzt fir das Webinar anmelden” registrieren
Sie sich bitte durch Eingabe Ihres Vor- und Zunamens auf der Platt-
form. Anschliel’end erhalten Sie eine Bestatigungs-E-Mail mit dem
fir Sie personlich bestimmten Zugangs-Link, der von Beginn bis
zum Ende der Veranstaltung funktioniert. Sie kénnen ihn beliebig
oft 6ffnen und schliefsen, nur nicht auf mehreren Geréten gleichzeitig.

MAV Seminare 2025/2026



Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung
verbindlich. Die Platze bei allen Seminaren sind begrenzt.
Es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.

Die Ubertragung der Teilnahmeberechtigung ist méglich, sofern
uns Name, E-Mailadresse und Anschrift des Ersatzteilnehmers
umgehend schriftlich mitgeteilt werden. Wird vom Ubertragungs-
recht kein Gebrauch gemacht, ist die Teilnahmegebihr auch
dann zu zahlen, wenn die Anmeldung zurtickgezogen oder am
Seminar nicht teilgenommen wird.

Das Online-Seminar mit Live-Teilnahmemoglichkeit steht den
registrierten Personen ab dem genannten Veranstaltungsbe-
ginn zur Verfligung. Die Schaffung der erforderlichen technischen
Voraussetzungen zur Nutzung des Angebotes - insbesondere
stabile Verbindung zum Internet, Verwendung eines aktuellen
Internetbrowsers sowie ein funktionsféhiger Lautsprecher -
obliegt den Teilnehmenden.

Bei Absagen langer als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn
wird lediglich eine Bearbeitungsgebihr in Hohe von € 25,00
zzgl. MwSt. in Rechnung gestellt.

Anderungen: Wird das Seminar kurzfristig abgesagt oder ver-
schoben, sind Anspriiche daraus ausgeschlossen.

Bezahlung: Nach dem Seminar erhalten Sie von uns eine Rech-
nung. Bitte bezahlen Sie erst nach Erhalt der Rechnung.

Bescheinigung: Die Teilnehmenden erhalten fir Seminare mit
ausgewiesenen Fachanwaltsstunden fr ihre vollstandige, mit
Ihrer Unterschrift (bei Live-Online-Seminaren zuséatzlich mehr-
mals in der Chatfunktion abgefragten) bestatigten Teilnahme
eine Bescheinigung zur Vorlage gemal’ § 15 FAQ.

Bei Live-Online-Seminaren ist die Interaktion der Referierenden
mit den Teilnehmenden sowie der Teilnehmenden unterein-
ander wahrend der Dauer der Veranstaltung sichergestellt.
Der Nachweis der durchgangigen Teilnahme nach § 15 Abs. 2
FAO wird erbracht. Die abschlieende Entscheidung Uber die
Anerkennung ist der zustandigen Anwaltskammer vorbehalten.

Gelegentlich fotografieren wir wéhrend einer Veranstaltung
zum Zwecke der Ver6ffentlichung in unseren MAV-Mitteilungen,
auf unserer Webseite www.muenchener-anwaltverein.de und
Social Media. Mit Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung erklaren
Sie sich mit der Ver6ffentlichung von Fotos einverstanden, auf
denen auch Sie moglicherweise abgebildet sein kénnten.
Wenn Sie das nicht mochten, teilen Sie dies bitte unseren
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern mit.

Programm Dezember 2025 bis Marz 2026
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Wegbeschreibung

MAV GmbH
Nymphenburger Str. 113/2. 0G
80636 Miuinchen

Den Eingang zur MAV GmbH in Hausnummer 113 erreichen Sie von
der Nymphenburger StraBe aus, gegeniiber der Alfonsstrale, bei

der FuBgangerampel. Das Gebaude liegt etwas zuriick versetzt
in einem Garten. Die Rdume befinden sich im 2.0G. Bitte folgen
Sie der Beschilderung ,,MAV GmbH* an der Klingel und im Aufzug.

Teilnahmebedingungen

Eine detaillierte Wegbeschreibung finden Sie unter
www.mav-service.de

Anreise mit der MVG (empfohlen)
vom Hauptbahnhof (nur 2 Stationen)

U1/U7 bis Haltestelle Maillingerstralle

— Verlassen Sie den Bahnsteig in Richtung Deutsches Herzzentrum
und folgen Sie im Zwischengeschoss der Beschilderung
,Nymphenburger Stralte, Elvirastralte (Aufgang A).
Gehen Sie auf der Nymphenburger Strafte stadtauswarts
Richtung Landshuter Allee, Sie erreichen uns nach einem
kurzen Fuliweg.

S-Bahn: alle Linien bis Donnersberger Briicke
— Ausgang Donnersberger Briicke Bushaltestelle, dort nehmen
Sie einen der folgenden Busse:

Bus: 153 Richtung Odeonsplatz bis Haltestelle Landshuter Allee

— gehen Sie in Fahrtrichtung (stadteinwarts ) die Nymphenburger
StraRe in Richtung Stiglmaier Platz entlang. Sie erreichen uns nach
kurzem Fullweg auf der Hohe Alfonsstrafe.

Bus: 53 Richtung Miinchner Freiheit oder

Bus: 63 Richtung Rotkreuzplatz bis Haltestelle Landshuter Allee

— gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung (stadteinwarts ) in Richtung
Stiglmaier Platz, iberqueren Sie die Landshuter Allee, gehen Sie
die Nymphenburger Strale entlang bis zur Hohe Alfonsstrafe.
Sie finden uns gegentiber der Alfonsstralte.

Anreise mit dem PKW
— Navigationsadresse: Nymphenburger Str. 113, 80636 Miinchen

Parken

— Vereinzelt gebiihrenpflichtige Parkplatze (Parkschein) entlang
der Nymphenburger Stral%e.

— Nutzung von Park & Ride Platzen und Weiterfahrt mit der MVG:
https://www.parkundride.de/parken/anlagen/park-ride
z.B. vom Park & Ride Platz Westfriedhof, Orpheusstrale 1,
80992 Miinchen sind es nur 3 Stationen mit der U-Bahn Linie 1
bis zur Haltestelle Maillingerstrafe.



Arbeitsrecht

MAV Seminare

Arbeitsrecht

RiArbG Dr. Bernd Wiebauer, Arbeitsgericht Rosenheim

Das Weisungsrecht des Arbeitgebers und

Annahmeverzugslohnanspriiche der Arbeitnehmer

09.12.2025: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAQO fiir FA Arbeitsrecht

Das Weisungsrecht des Arbeitgebers pragt das
Arbeitsverhaltnis. Teile der Literatur sehen
darin die "scharfste Waffe des Arbeitgebers".

Das BAG hat in den vergangenen zehn Jahren
die Grenzen immer wieder neu abgesteckt, sei
es im Zusammenhang mit Versetzungen und
mit Home Office, mit der Corona-Pandemie
oder mit Verhaltensregeln im Betrieb.

Vielfach streiten Arbeitgeber und Arbeitnehmer
nicht nur dariiber, wie weit das Weisungsrecht
im konkreten Fall reicht, sondern auch dariiber,
ob eine konkrete Weisung billigem Ermessen
entspricht. Die Anwaltschaft steht vor dem
Problem, dass die gerichtliche Durchsetzung
der Rechte des Mandanten eine Vielzahl von
Fallstricken bereit halt.

Das Seminar bietet Orientierung zu all diesen
Fragen und klart im Anschluss daran, inwieweit
rechtswidrige (oder fehlende) Weisungen des
Arbeitgebers Annahmeverzugslohnanspriiche
der Arbeitnehmer auslésen.

Die Themen im Uberblick:

1.

Inhalt des Weisungsrechts

Arbeitsvertragliche Versetzungsklauseln

Ausiibung des Weisungsrechts und
billiges Ermessen

Rechtsfolgen - Annahmeverzugs-
lohnanspriiche

Weisungsrecht und Rechtsschutz

Prozessuale Probleme umgehen

RiArbG Dr. Bernd Wiebauer

- Richter am Arbeitsgericht
Rosenheim und standiger
Vertreter des Direktors des
Arbeitsgerichts mit Abord-
nungen ans Landesarbeits-
gericht Miinchen sowie als
wissenschaftlicher Mitarbeiter
ans Bundesarbeitsgericht

- Autor zahlreicher Publikationen
zum Arbeitsrecht, unter anderem
Kommentierungen zum Arbeits-
schutzrecht, zum Betriebsver-
fassungsrecht sowie zum Arbeits-
recht der Gewerbeordnung
(85 105 ff)

Teilnahmegebiihr Intensiv-Seminar (5 Fortbildungsstunden):

DAV-Mitglieder: € 225,00 zzgl. MwSt (= € 267,75)
Nichtmitglieder: € 280,00 zzgl. MwSt (= € 333,20)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5
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Prof. Dr. Frank Maschmann, Universitat Regensburg / Karlsuniversitat zu Prag

Betriebsratswahl 2026

03.02.2026, 10:00 bis ca. 15:30 Uhr — Bescheinigung nach § 15 FAO fiir FA Arbeitsrecht

Zwischen 1. Marz und 31. Mai 2026 finden in
65.000 Betrieben die ndchsten turnusmafRigen
Betriebsratswahlen statt. Diese miissen sorg-
faltig vorbereitet und durchgefiihrt werden,
da sonst die Anfechtbarkeit oder gar die
Nichtigkeit droht. Unsicherheit bei den Beleg-
schaftsvertretungen und Zusatzkosten bei den
Unternehmen waéren die missliche Folge.

Das Live-Online-Seminar richtet sich an
Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte, die
Unternehmen, Wahlvorstande, Betriebsrate

und Kandidaten bei der Wahl rechtlich begleiten.

Im Fokus stehen aktuelle rechtliche Entwick-
lungen, typische Konfliktfelder und praxisnahe
Strategien fiir eine rechtssichere Wahl.
Grundlage sind die durch das ,,Betriebsratemo-
dernisierungsgesetz“ geanderten Vorschriften.

Themenschwerpunkte:
I. Wahlrecht, Verfahren und Organisation

1. Bestellung des Wahlvorstands
- Verfriihte Einsetzung, Schulungsan-
spriiche, Diskriminierungs- und
Sonderkindigungsschutz
2. Wahlverfahren:
Vereinfachtes vs. regulédres Verfahren
- Streit um die richtige Verfahrenswahl,
besonders bei 101-200 Beschéftigten
3. Fehlerquellen bei der Wahlerliste
- Probleme bei Leiharbeit, Auslandsent-
sendung, Homeoffice und befristeten
Vertragen
4. Unklare Betriebsstrukturen
- Matrixorganisationen, hybride Modelle
und Zustandigkeitsfragen

5. Briefwahl
- Auf Wunsch von Wahlberechtigten oder
allgemeine Anordnung durch den Wahl-
vorstand, DSGVO-konforme Verarbei-
tung, Léschkonzepte und Informations-
weitergabe

1. Wahlkampf

6. Einflussnahme durch den Arbeitgeber

(§ 20 BetrVG)

- Unzuldssige Wahlbeeinflussung,
verdeckte Kampagnen, Druck auf
Kandidaten

7. Manipulation durch ,,Fake-Kandidaturen“

- Strategische Kandidaturen zur Spaltung

oder Blockade
8. Wahlkampf auf Social Media und
digitalen Plattformen

- Rechtliche Grenzen bei LinkedIn,
WhatsApp, Intranet und E-Mail

9. Zulassigkeit von Wahlinformationen

im Betrieb

- Abgrenzung zwischen Information und
Werbung, Nutzung betrieblicher Kanéle

I1l. Rechtsschutz, Anfechtbarkeit und
Nichtigkeit der Wahl

10. Gerichtliche Eingriffe in den Wahlkampf
- Eilverfahren zur Unterbindung unzuldssi-
ger Werbung oder Bestellung von Wahl-
vorstanden
11. Abbruch der Wahl durch Gerichts-
beschluss
12. Anfechtung und Nichtigkeit der Wahl
- Typische Fehlerquellen und
gerichtliche Folgen

Prof. Dr. Frank Maschmann

- Inhaber des Lehrstuhls fir
Birgerliches Recht und Arbeits-
recht an der Universitdt Regens-
burg

- Wiss. Leiter der dortigen
Weiterbildungsstudiengange
LLM Compliance, LLM HRM
und LLM Legal Tech

- seit 2016 Gastprofessor an der
Karlsuniversitét Prag

- Autor zahlreicher arbeits-,
datenschutz-, sozial- und zivil-
rechtlicher Aufsatze und
Kommentierungen u.a. im
Maschmann/Sieg/Gopfert,
Vertragsgestaltung im Arbeits-
recht, 4. Aufl. 2025, im BetrVG-
Kommentar "Richardi", 17. Aufl.
2021 und im DS-GYO-Kommen-
tar “Kihling/Buchner”, 4. Aufl.
2024

Teilnahmegebiihr Live-Online Intensiv-Seminar (5 Fortbildungsstunden):

DAV-Mitglieder: € 225,00 zzgl. MwSt (= € 267,75)
Nichtmitglieder: € 280,00 zzgl. MwSt (= € 333,20)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

Programm Dezember 2025 bis Mdrz 2026
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Arbeitsrecht

MAV Seminare

Live-Online-Seminar Kompakt-Seminar

RAin Bettina Schmidt, Bonn

Update BEM mit aktueller Rechtsprechung

24.02.2026: 10:00 bis ca. 13:00 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO wahlweise fiir FA Arbeitsrecht oder FA Sozialrecht

Viele Erkrankungen kénnen zum Eintritt einer
Arbeitsunfahigkeit bis hin zu einer dauerhaften
Minderung der Leistungsfahigkeit eines Arbeit-
nehmers fiihren. Wenn ein Arbeitnehmer auf-
grund einer Erkrankung arbeitsunfahig war,
stellt sich - gerade bei langerer Dauer der
Erkrankung - in der arbeitsrechtlichen Praxis
haufig die Frage, wie eine Wiedereingliederung
dieses Arbeitnehmers nach einer Arbeitsunfahig-
keit gestaltet werden kann und muss.

Insbesondere die Frage, ob und wie oft ein BEM
vom Arbeitgeber angeboten werden muss und
ob ein Anspruch von Arbeitnehmern auf Durch-
fiihrung eines BEM besteht, aber die konkrete
Durchfiihrung eines BEM werden in diesem Live-
Online-Seminar anhand der aktuellen Recht-
sprechung behandelt.

Neben der Behandlung aller rechtlich relevanten
Fragestellungen unter Berlicksichtigung der
aktuellen Rechtsprechung beinhaltet das
Seminar auch eine ausflhrliche Darstellung der
Gestaltung und Durchfiihrung eines BEM.

Die Teilnehmer erhalten eine aktuelle Arbeits-
unterlage mit ausfiihrlicher Darstellung der
aktuellen Rechtsprechung, wichtigen Praxistipps,
einem BEM-Ablaufplan und Mustertexten.

1. Inhalt des betrieblichen
Eingliederungsmanagements
- personlicher und sachlicher Anwendungs-
bereich
- Anforderungen der Rechtsprechung an ein
ordnungsgemalies BEM
- Mindeststandards

- neue Rechtsprechung des BAG zum BEM,
insbesondere zu den Fragen, ob ein Anspruch
des Mitarbeiters auf Durchfiihrung eines BEM
besteht, wie oft ein Arbeitgeber ein BEM an-
bieten muss und wie bzw. wann das BEM
beendet wird

- Klérung des Restleistungsvermogens des
Arbeitnehmers

- Einschaltung des Betriebsarztes

- mogliche MalRnahmen im BEM/Rehaleistungen

- Préventionsmoglichkeiten zur Vermeidung
weiterer AU-Zeiten

. Information des betroffenen Mitarbeiters

und Zustimmung

. Hinzuziehung einer Vertrauensperson

zum BEM - § 167 Abs. 2 S. 2 SGB IX

. Schweigepflichten und Datenschutz

. Beteiligung der betrieblichen Interessen-

vertretungen
- Zwingende Mitbestimmung - § 87 BetrVG
- Betriebsvereinbarung

. Einbindung der Rehabilitationstrager und

des Integrationsamtes

- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

- Férderungsmoglichkeiten durch Rehabilitati-
onstrager und das Integrationsamt

. Auswirkungen auf den Kiindigungsschutz

- VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz
- Darlegungs- und Beweislast
- Kiindigung nach Durchftihrung des BEM

. Bedeutung fiir das Zustimmungsverfahren

nach den §§ 168 ff. SGB IX bei Kiindigung
eines schwerbehinderten Arbeitnehmers

. Ablaufplan eines BEM/Mustertexte

RAin Bettina Schmidt, Bonn

- Fachanwaltin fir Arbeitsrecht
und Sozialrecht

- Autorin von ,Gestaltung und
Durchfiihrung des BEM”,
(4. Aufl. 2025), C.H.Beck,
,Sozialversicherungsrechtin
der arbeitsrechtlichen Praxis*
(5. Aufl. 2025), C.H.Beck sowie
zahlreicher Veroffentlichungen
im Arbeits- und Sozialrecht zu
den Themen Scheinselbsténdig-
keit, Freie Mitarbeit, sozialver-
sicherungsrechtliche Betriebs-
prifung durch die Rentenver-
sicherungstrager

- Mitautorin in Schmidt / Gott-
behit / Gathmann ,Schwerbe-
hindertenarbeitsrecht”, Nomos,
4. Aufl. 2024

- erfahrene Referentin in der Fach-
anwaltsaus- und -fortbildung

Teilnahmegebiihr Live-Online-Kompakt-Seminar (3 Fortbildungsstunden):

DAV-Mitglieder: € 135,00 zzgl. MwSt (=€ 160,65)
Nichtmitglieder: € 168,00 zzgl. MwSt (= € 199,92)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

MAV Seminare 2025/2026



Programm Dezember 2025 bis Marz 2026

Bank- und Kapitalmarktrecht

Vors. Richter am Bayerischen Obersten Landesgericht a.D. Dr. Nikolaus Stackmann

Die Ruickabwicklung von Finanzanlagen - Aktuelle Rechtsprechung

04.12.2025: 12:00 bis ca. 17:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO wahlweise fir FA Bank und KapitalmarktR oder FA Handels- u. GesllschaftsR

Erortert werden aktuelle Entscheidungen seit der
letzten Veranstaltung im November 2024 zur
Riickabwicklung von Finanzanlagen. Neben den
Widerrufs- und Anfechtungsméglichkeiten geht es
besonders um Schadensersatzanspriiche gegen
Vermittler und Berater. Gegenstand sind auch die
Anspriiche gegen die Publikumsgesellschaft, deren
Gegenanspriiche oder solche von Insolvenzver-
waltern und Pflichten im Innenverhaltnis der
Gesellschaft.

Ein weiterer Schwerpunkt sind Anspriiche gegen
Prospektverantwortliche, Prospektgutachter und
Mittelverwendungskontrolleure, Garanten und
Hinterméanner, auferdem Griindungsgesellschafter,
Treuhandkommanditisten und Organmitglieder
von Publikumsgesellschaften, hinsichtlich aller
Anspriliche werden auch die Fragen des Verschul-
dens und des Mitverschuldens, der Kausalitét und
der Schadenshdhe, darunter Zins- und Freistellungs-
ansprliche, aulergerichtliche Rechtsanwaltskosten
und schlielich Verjdhrungsfragen erortert. Auf die
Entwicklung der Rechtsprechung zum Verfahrens-
recht wird jedenfalls schriftlich hingewiesen.

Der ggf. zu aktualisierende Themenkatalog
umfasst folgende Stichworte:

1. Anspriiche gegen Publikumsgesellschaften
2. Anspriiche der Publikumsgesellschaften
bzw. ihrer Glaubiger

3. Anspriiche der Publikumsgesellschafter

untereinander

Emittentenhaftung

Pflichten bei d. Anlageberatung/-vermittlung

Grundsatze der Prospekthaftung

Haftung nach dem WpHG

Haftung nach dem WPUG

Haftung Prospektgutachter,

Mittelverwendungskontrolleur

10. Hintermannhaftung

11. Haftung Griindungsgesellschafter/Treuhdnder

12. Haftung Aufsichtsrat

13. Bereicherungs- und Riickabwicklungs-
anspriiche

14. Deliktische Haftung

15. Verschulden

16. Mitverschulden

17. Kausalitat

18. Schaden und Schadenshéhe

19. Verjahrung

20. Verwirkung

L eN G,

Die Teilnehmer erhalten ein aktuelles Exemplar
des Kursbuch Riickabwicklung, Ubersicht mit
detailliertem Inhaltsverzeichnis zu Grundziigen
und Rechtsprechung zum Finanzanlagerecht in
elektronischer Form als PDF Mailanhang.

Dr. Nikolaus Stackmann

- zuletzt Vorsitzender Richter
am Bayerischen Obersten
Landesgericht

- davor tiber 10 Jahre Vorsitzender
diverser Zivilsenate des Ober-
landesgerichts Miinchen

- Autor und Co-Autor zahlreicher
Veréffentlichungen mit dem
Schwerpunkt Prozess- und
Kapitalanlagerecht; vgl. etwa
NJW 2025, 199; s.a. Becksches
Prozessformularbuch,15. Aufl.
2022, Teil Il.H. Bank- und Kapital-
marktrecht

Teilnahmegebiihr Intensiv-Seminar (5 Fortbildungsstunden):

DAV-Mitglieder: € 225,00 zzgl. MwSt (= € 267,75)
Nichtmitglieder: € 280,00 zzgl. MwSt (= € 333,20)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

Programm Dezember 2025 bis Mdrz 2026

Bank-und Kapitalmarktrecht



MAV Seminare

Prof. Dr. Markus Artz, Universitat Bielefeld

Das neue Verbraucherkreditrecht

03.03.2026: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO fiir FA Bank- und Kapitalmarktrecht

Bank-und Kapitalmarktrecht

Ab dem 20.11.2026 gelten die neuen Regeln
zum Verbraucherkreditrecht.

3. Neuregelung des Widerrufsrechts Prof. Dr. Markus Artz

4. Erweiterte Kreditwiirdigkeitspriifung - Lehrstuhl fir Burgerliches Recht,

Das Seminar stellt das neue Recht vor und

Europdisches Privatrecht,

ordnet es systematisch ein. 5. Kreditvermittlung Handels- und Wirtschaftsrecht
sowie Rechtsvergleichung an
1. Der neue Anwendungsbereich des 6. Kopplungsgeschifte der Universitat Bielefeld
Verbraucherkreditrechts - Vorstandsmitglied der Bank-
7. Uberziehungskredit rechtlichen Vereinigung

2. Informations-, Erlduterungs- und
Beratungspflichten

- Mitherausgeber der BKR

- Autor des Biilow/Artz,
Verbraucherkreditrecht,
11. Aufl. 2025, C.H.Beck

- Mitautorin Ellenberger/Bunte,
Bankrechtshandbuch, Bearbei-
tung der AGB-Banken, 6. Aufl.
2022, C.H.Beck

- Herausgeber des AGB-Rechts im
BeckOGK

Teilnahmegebiihr Intensiv-Seminar (5 Fortbildungsstunden):

DAV-Mitglieder: € 225,00 zzgl. MwSt (= € 267,75)
Nichtmitglieder: € 280,00 zzgl. MwSt (= € 333,20)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

MAV Seminare 2025/2026



Berufsrecht

Programm Dezember 2025 bis Marz 2026

Berufsrecht

Prasenz-Seminar in 2 Teilen Intensiv-Seminar

Eine Veranstaltung von Miinchener Anwaltverein e.V. und
Centrum fir Berufsrecht im Bayerischen Anwaltverband e.V.

10-stiindiger Kurs zu den wesentlichen Bereichen
des Berufsrechts nach § 43f BRAO

09.03.2026 von 10:00 bis ca. 15:30 Uhr und 10.03.2026 von 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, Bescheinigung nach § 43f BRAO

Dieses 2-teilige Prasenz-Seminar befasst sich mit
den aktuellen Anderungen des Berufsrechts, die
sich massiv auf den Berufsalltag auswirken. Der
Kurs gibt Antworten auf Fragen, die sich in der
beruflichen Praxis standig stellen.

Die einzelnen Themen werden fachkundig in
kurzen Blocken dargestellt und miteinander

verkniipft.

Die folgende Stoffiibersicht gibt den Inhalt,
aber nicht den Ablauf des Kurses wieder.

1. Allgemeine Berufspflicht (§ 43 BRAO) und
Grundpflichten (§ 43 a BRAO) und straf-

rechtliche Risiken der Berufsausiibung

Il. Berufsrecht, Kammerwesen und
Anwaltsgerichtsbarkeit

11l. Berufsrecht rund um die Vergiitung
IV. Formen gemeinsamer Berufsausiibung

V. Internationales Berufsrecht

Diese Fortbildung wurde vom Miinchener
AnwaltVerein e.V. in Zusammenarbeit mit

Dr. Wieland Horn, Leiter des Centrum flr
Berufsrecht im Bayerischen Anwaltverband e.V.
konzipiert und wird von RA Michael Dudek,
Geschaéftsfiihrender Vorstand des Miinchener
AnwaltVerein e.V. und Prasident des Bayerischen
Anwaltverbandes geleitet.

Der Kurs gibt neu zugelassenen Kolleginnen und
Kollegen, einen Uberblick zu den wesentlichen
Bereichen des Berufsrechts nach § 43f BRAO.
Auch erfahrene Rechtsanwaéltinnen und Rechts-
anwalte konnen hier ihr berufsrechtliches Wis-
sen auffrischen und sind herzlich willkommen.

Es referieren:

RA Michael Dudek

- Geschaftsfihrender Vorstand
des MAV e.V.

- Préasident des Bayerischen
Anwaltverbandes

RAi.R. Dr. Wieland Horn
- Leiter des Centrum fiir Berufs-
rechtim BAV e.V.

Sabine Jungbauer
- Gepriifte Rechtsfachwirtin

RA Florian Domjan (geb. Opper)
- Fachanwalt fur Strafrecht

RAin Prof. Dr. Kerstin Wolf
- Fachanwaltin fir Arbeitsrecht
und Mediatorin

Teilnahmegebiihr 2-teiliges Intensiv-Seminar (10 berufsrechtliche Fortbildungsstunden):

DAV-Mitglieder: € 270,00 zzgl. MwSt (= € 321,30)
Nichtmitglieder: € 336,00 zzgl. MwSt (= €399,84)
Teilnahmebedingungen siehe Seite 4/5

Programm Dezember 2025 bis Mdrz 2026



Erbrecht

MAV Seminare

Erbrecht

Ein weiteres interessantes Seminar finden Sie hier:

—S.16 KrauB, Schnittstellen Erbrecht/Familien- und Sozialrecht - Praktiker-Seminar zu ,,Mein und Dein in der Ehe* sowie zur Vermeidung
sozialrechtlicher Verwertung und Zugriffe bei der Vermégensiibertragung aus ,warmer* und ,kalter“ Hand
25.03.2026: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO wahlweise fiir FA Erbrecht, FA Familienrecht oder FA Sozialrecht

RIOLG Holger Kratzschel, Miinchen

Testamentserrichtung - Testamentsnichtigkeit - Testamentsauslegung

03.12.2025: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO flir FA Erbrecht

1. Testamentserrichtung 2. Nichtigkeit des Testaments RiOLG Holger Kratzschel
- Eigenhandigkeit, Form und Testierwille inkl. - Sittenwidrigkeit von Testamenten
Besonderheiten beim Ehegattentestament, (wegen der Person des Bedachten, z. B. - gehort dem Erbrechtssenat des
Brieftestamente Berufsbetreuer, Arzte, Pflegeheime oder OLG Miinchen (FamFG und
des Verhaltens des Bedachten) Ahndung ZPO-Erbsachen) an und war
- Beweis- und Verfahrensfragen bei der Eigen- von ,Fehlverhalten® durch den Erblasser, vorher fiir das Erbrecht im
héandigkeit der Errichtung (Notwendigkeit Voraussetzungen und Grenzen Erbscheinsenat zustandig
und Auswertung von Gutachten von Schrift- - Hauptautor des in 12. Auflage
sachverstandigen; Unterschiede FamFG- 3. Testamentsauslegung erschienen Standardwerkes
und ZPO-Verfahren; Umgang mit ,verloren - Auslegungs- und Ergdnzungsregeln und ,Nachlassrecht” (vormals
gegangenen® Testamenten) ihr Verhaltnis zur erganzenden Testaments- Firsching/Graf), Kommentator
auslegung; verdrangt die individuelle Ausle- des Verfahrensrechts im Nomos-
- Risiko: Nottestament gung die Anordnungen des Gesetzgebers? Kommentar Nachfolgerecht und
(Aktuelle Rechtsprechung) im Miinchener Kommentar zum
- Aktuelle Rechtsprechung FamFG (ab 3. Auflage) sowie des
Pflichtteilsrechts im Nomos-
Kommentar zum BGB
- seit vielen Jahren Referent in
der Anwaltsausbildung zum
Thema Erb- und Verfahrensrecht
- Richter am bayerischen Anwalts-
gerichtshof

Teilnahmegebiihr Intensiv-Seminar (5 Fortbildungsstunden):
DAV-Mitglieder: € 225,00 zzgl. MwSt (= € 267,75)

Nichtmitglieder: € 280,00 zzgl. MwSt (= € 333,20)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

MAV Seminare 2025/2026



Programm Dezember 2025 bis Marz 2026

Erbrecht

Dipl. Kfm. Frank Boos (Pfeffer & Boos, Rastatt), RA Dr. Michael Bonefeld (BONJUR Rechtsanwalte, Miinchen)

Die Bewertung von freiberuflichen Praxen und kleinen und mittleren

Unternehmen - Latente Steuerlast im Zugewinnausgleich plus Pflichtteilsrecht

11.12.2025, 10:00 bis ca. 15:30 Uhr - Bescheinigung nach § 15 FAO wahlweise fiir FA Erbrecht oder FA Familienrecht

I. Fokus Bewertungsverfahren:

. Wert/Verkehrswert / Preis
. Ubersicht
. Anforderungen an Bewertungsmethoden
. Wichtige Urteile
(BGH 09.02.2011 / BGH 02.02.2011 /
BSG 14.12.2011 /BGH 06.11.2013 /
BGH 08.11.2017, BGH 25.09.2024 )
5. Das Modifizierte Ertragswertverfahren
6. Abgrenzung zum IDW S1/IDW S13 und
dem vereinfachten Ertragswertverfahren
7. Einzelbestandteile des Modifizierten
Ertragswertverfahrens
- Sachwert
- Ergebniszeitraum
- Risikozuschldge / Zinssétze
- Unternehmerlohn
- Beispiel

HWN =

Il. Fokus: Latente Steuern

1. Latente Steuernim Zugewinnausgleichsrecht
a) Entwicklung der Rechtsprechung zu diesem
Thema insbesondere BGH NJW 2018, 61
b) Auswirkungen firr die Anwaltspraxis,
insbes. sekundére Darlegungslast
c) Kritische Literaturstimmen zur BGH Rspr.

2. Latente Steuern im Pflichtteilsrecht
a) Vergleich zum Guterrecht
b) Bisherige Stimmen in Rspr. und Literatur
c) Abstellen auf steuerliche Situation des
Erben?
d) Auswirkungen auf die Anwaltspraxis

Dipl. Kfm. Frank Boos

- offentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger der Industrie- und
Handelskammer Karlsruhe fir die Bewertung von Unternehmen und Praxen im
Gesundheitswesen, Betriebsanalysen und Betriebsunterbrechungsschaden

- Gesellschaftergeschaftsfihrer des Sachverstandigenbiiro
Pfeffer & Boos in Rastatt / Berlin

- Bundesfachbereichsleiter Betriebswirtschaft des BVS

- Mitglied der Fachausschiisse der IHK Karlsruhe und Stuttgart zur Bewertung
von Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Wirtschaftlichkeitsanalysen von kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU)

- Autor zahlreicher Veréffentlichungen, u.a. in:

NJW, MedR, Der Sachversténdige, Deutsches Arzteblatt etc.

- Mitautor div. Fachbiicher u.a. ,Praxisbewertung fiir Arztpraxen und
Psychotherapeutische Praxen® (Deutscher Arzte-Verlag und C.H.Beck);
,Praxisbewertung Zahnarztpraxen®(Deutscher Zahnéarzteverlag);

,Medizinische Versorgungszentren - ein Leitfaden fiir Griinder”
(Deutscher Arzteverlag), ,Deutsches Steuerberaterhandbuch (Stollfu);
,Praxisbewertung der Arzt- und Zahnarztpraxis” (Finanz Colloquium Heidelberg)

RA Dr. Michael Bonefeld

- Fachanwalt fir Erbrecht und Fachanwalt fir Familienrecht

- Erfahrener Referent

- Mitglied der ARGE Familien - und Erbrecht

- Mitbegriinder der ARGE Erbrecht im DAV

- Vorsitzender des Deutschen Nachlassgerichtstages e.V.

- Autor, Co-Autor und Herausgeber zahlreicher erbrechtlicher Werke
(erschienen u.a. in den Verlagen C.H. Beck, Nomos, Zerb)

- Herausgeber der Zeitschrift RFamU (Recht der Familienunternehmen)
Verlag C.H.Beck

Teilnahmegebiihr Intensiv-Seminar (5 Fortbildungsstunden):

DAV-Mitglieder: € 225,00 zzgl. MwSt (= € 267,75)
Nichtmitglieder: € 280,00 zzgl. MwSt (= € 333,20)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

Programm Dezember 2025 bis Mdrz 2026



Erbrecht

MAV Seminare

Dieter Schill, Dusseldorf, Dipl. Rpflin. Sandra Pesch, AG Diiren

Die Teilungsversteigerung: Probleme, Chancen, Risiken

04.02.2026: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO wahlweise fiir FA Erbrecht oder FA Familienrecht

Wenn auf Dauer und Konsens angelegte
Grundstiicksgemeinschaften auseinander-
gesetzt werden sollen, besteht insbesondere
in Familien- und Erbangelegenheiten neben
den sachlichen Problemen héaufig ein hohes
emotionales Konfliktpotential.

Mit einer Versteigerung soll oft das erreicht
werden, was im Einvernehmen nicht moglich
oder prinzipiell nicht gewollt ist.

Es geniigt nicht, wenn die Anwaltin oder der
Anwalt bei Gericht einen Versteigerungsantrag
stellt und die Mandantschaft dann mit dem
Verfahren alleine l3sst! Der "unbegleitete"
Verfahrensbeteiligte ruft nicht selten beim
neutralen Gericht Verwunderung hervor, macht
die Gegenseite froh und Versteigerungsprofis zu
lachenden Gewinnern.

Auf der Basis fundierter Kenntnisse muss die
Mandantschaft schon im Vorfeld dariiber beraten
sein, was unter Berlicksichtigung der konkreten
Probleme und eventuellen Unwagbarkeiten mit
einer Versteigerung oder deren Verhinderung
rechtlich und wirtschaftlich erreicht werden
kann und was nicht. Im Sinne der so erarbeiteten
Zielsetzung ist das Verfahren anwaltlich zu
begleiten und zu gestalten.

Das Seminar beschaftigt sich mit den wesent-
lichen materiellen Vorschriften und Verfahrensab-
laufen in der gerichtlichen Teilungsversteigerung.

Die Referenten, die gemeinsam im Diskurs vor-
tragen, sind in ihrem Berufsalltag als Parteiver-
treter und Versteigerungsgericht tatig - berich-
ten also aus der Praxis flr die Praxis mit teil-
weise auch unterschiedlichen Sichtweisen.

Es besteht ausreichend Zeit, spezielle Pro-
bleme in Fragen und Antworten zu vertiefen

Dieter Schiill

- erfahrener Experte im nationalen
sowie internationalen Zwangs-
vollstreckungs- und Zwangs-
versteigerungsrecht als auch
auf dem Gebiet der grenziiber-
schreitenden Titulierung und
Durchftihrung von Zwangsvoll-
streckungsmalnahmen in der EU

- bundesweit fiir mehrere
Rechtsanwaltskanzleien tétig

- langjéhrig erfahrener Referent
im Rahmen der Aus- und Weiter-
bildung rund um das Zwangs-
vollstreckungsrecht bei Handel,
Banken, Anwaltskammern,
Inkassounternehmen, Verlagen
und RENO-Vereinigungen

Dipl. Rpflin. Sandra Pesch

- Rechtspflegerin beim AG Diren
und dort seit mehrals 10 Jahren
in der Zwangsversteigerungs-
abteilung tatig

Teilnahmegebiihr Intensiv-Seminar (5 Fortbildungsstunden):

DAV-Mitglieder: € 225,00 zzgl. MwSt (= € 267,75)
Nichtmitglieder: € 280,00 zzgl. MwSt (= € 333,20)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5
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Familienrecht

Ein weiteres interessantes Seminar finden Sie hier:

Programm Dezember 2025 bis Marz 2026

Familienrecht

—S. 14 Schiill/Pesch, Die Teilungsversteigerung: Probleme, Chancen, Risiken
04.02.2026: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO wahlweise fiir FA Erbrecht oder FA Familienrecht

Dipl. Kfm. Frank Boos (Pfeffer & Boos, Rastatt), RA Dr. Michael Bonefeld (BONJUR Rechtsanwalte, Miinchen)

Die Bewertung von freiberuflichen Praxen und kleinen und mittleren

Unternehmen - Latente Steuerlast im Zugewinnausgleich plus Pflichtteilsrecht

11.12.2025, 10:00 bis ca. 15:30 Uhr - Bescheinigung nach § 15 FAO wahlweise flr FA Erbrecht oder FA Familienrecht

HWNR=™

Fokus Bewertungsverfahren:

. Wert /Verkehrswert / Preis

. Ubersicht

. Anforderungen an Bewertungsmethoden
. Wichtige Urteile

(BGH 09.02.2011 / BGH 02.02.2011 /
BSG 14.12.2011 /BGH 06.11.2013 /
BGH 08.11.2017, BGH 25.09.2024 )

. Das Modifizierte Ertragswertverfahren
. Abgrenzung zum IDW S1/IDW S13 und

dem vereinfachten Ertragswertverfahren

. Einzelbestandteile des Modifizierten

Ertragswertverfahrens

- Sachwert

- Ergebniszeitraum

- Risikozuschldge / Zinssatze
- Unternehmerlohn

- Beispiel

. Fokus: Latente Steuern
. Latente Steuern im Zugewinnausgleichsrecht

a) Entwicklung der Rechtsprechung zu diesem
Thema insbesondere BGH NJW 2018, 61

b) Auswirkungen firr die Anwaltspraxis,
insbes. sekundédre Darlegungslast

) Kritische Literaturstimmen zur BGH Rspr.

. Latente Steuern im Pflichtteilsrecht

a) Vergleich zum Guterrecht

b) Bisherige Stimmen in Rspr. und Literatur

c) Abstellen auf steuerliche Situation des
Erben?

d) Auswirkungen auf die Anwaltspraxis

Dipl. Kfm. Frank Boos

- offentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger der Industrie- und
Handelskammer Karlsruhe fiir die Bewertung von Unternehmen und Praxen im
Gesundheitswesen, Betriebsanalysen und Betriebsunterbrechungsschaden

- Gesellschaftergeschaftsfihrer des Sachverstandigenbiiro
Pfeffer & Boos in Rastatt / Berlin

- Bundesfachbereichsleiter Betriebswirtschaft des BVS

- Mitglied der Fachausschiisse der IHK Karlsruhe und Stuttgart zur Bewertung
von Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Wirtschaftlichkeitsanalysen von kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU)

- Autor zahlreicher Veroffentlichungen, u.a. in:

NJW, MedR, Der Sachverstandige, Deutsches Arzteblatt etc.

- Mitautor div. Fachbiicher u.a. ,Praxisbewertung fur Arztpraxen und
Psychotherapeutische Praxen® (Deutscher Arzte-Verlag und C.H.Beck);
,Praxisbewertung Zahnarztpraxen®“(Deutscher Zahnarzteverlag);

,Medizinische Versorgungszentren - ein Leitfaden fiir Griinder*
(Deutscher Arzteverlag), ,Deutsches Steuerberaterhandbuch“ (Stollfuf);
,Praxisbewertung der Arzt- und Zahnarztpraxis” (Finanz Colloquium Heidelberg)

RA Dr. Michael Bonefeld

- Fachanwalt fir Erbrecht und Fachanwalt fir Familienrecht

- Erfahrener Referent

- Mitglied der ARGE Familien - und Erbrecht

- Mitbegriinder der ARGE Erbrecht im DAV

- Vorsitzender des Deutschen Nachlassgerichtstages e.V.

- Autor, Co-Autor und Herausgeber zahlreicher erbrechtlicher Werke
(erschienen u.a. in den Verlagen C.H. Beck, Nomos, Zerb)

- Herausgeber der Zeitschrift RFamU (Recht der Familienunternehmen)
Verlag C.H.Beck

Teilnahmegebiihr Intensiv-Seminar (5 Fortbildungsstunden):
DAV-Mitglieder: € 225,00 zzgl. MwSt (= € 267,75)

Nichtmitglieder: € 280,00 zzgl. MwSt (= € 333,20)
Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5
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Familienrecht

MAV Seminare

ybriSeminar

Dr. Hans-Frieder Krauf3, LL.M. (Michigan), Notar a.D., Miinchen

Schnittstellen Erbrecht/Familien- und Sozialrecht - Praktiker-Seminar zu
»Mein und Dein in der Ehe“ sowie zur Vermeidung sozialrechtlicher Verwertung
und Zugriffe bei der Vermogensubertragung aus ,,warmer“ und ,kalter“ Hand

25.03.2026: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO wahlweise fir FA Erbrecht, FA Familienrecht oder FA Sozialrecht

Das Seminar behandelt zum Einen die zivil- und
steuerrechtlichen Fragen fiir Vermdgensiiber-
tragungen unter Ehegatten, unter Einschluss
der giiterstandsbezogenen Aspekte, der Wahl
des geeigneten Giiterstandes, der Vermeidung
ungewollter Ehegattenschenkungen sowie von
Zuwendungen unter Lebensgefahrten.

Das Seminar erldutert weiter den aktuellen
Stand der Heranziehung von Einkommen und
Vermogen, des Unterhaltsregresses gegen
Eltern, Kinder, Ehegatten, des Anspruchsiiber-
leitungsregresses und des Erbenregresses fiir
die wichtigsten steuerfinanzierten Sozialleistun-
gen (Biirgergeld: SGB Il, Rehabilitationsgesetz:
SGB IX, Sozialhilfe: SGB Xll) und beschaftigt sich

mit der moglichst sozialrechtlich glinstigen
Gestaltung der vorweggenommenen Erbfolge
sowie letztwilliger Verfligungen (Behinderten-
testament/Bediirftigentestament/Sozialhilfe-
testament) nach aktuellem Stand.

Uber den unmittelbaren Regress hinaus wird
auch der sonstige Glaubigerzugriff (Insolvenz/
Glaubigeranfechtung etc.) behandelt, also
»asset protection“ aus Sicht des Praktikers
vorgestellt.

Ein umfangreiches Skript mit zahlreichen
Formulierungsvorschlagen wird elektronisch
zur Verfligung gestellt.

Dr. Hans-Frieder Krauf}, LL.M.

- seit 2023 Notar a.D. in Miinchen

- Autor desim Januar2025in
7. Aufl. erschienenen Werkes
,Vermogensnachfolge in der
Praxis - Vorweggenommene Erb-
folge in Privat- und Betriebsver-
mogen” (Carl Heymanns Verlag)

- Mitautor in Beck'sches Notar-
Handbuch (8. Aufl. 2024)

- Mitgesamtherausgeber und Fach-
herausgeber ,Gesellschaftsrecht”
der Beck'schen OnlineFormulare
uv.m.

- Referiert u.a. in der erb-, sozial-
familien- und steuerrechtlichen
Fachanwaltsfortbildung

Teilnahmegebiihr Intensiv-Seminar (5 Fortbildungsstunden):

DAV-Mitglieder: € 225,00 zzgl. MwSt (= € 267,75)
Nichtmitglieder: € 280,00 zzgl. MwSt (= € 333,20)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5
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Gebuhren

Live-Online-Seminar Kompakt-Seminar

Sabine Jungbauer, Gepr. Rechtsfachwirtin

Programm Dezember 2025 bis Marz 2026

RVG fiir Anwalte oder: Keine Gebilihren mehr verschenken in 2026!

15.12.2025: 10:00 bis ca. 13:00 Uhr, Kompaktseminar fiir Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte sowie qualifizierte Mitarbeitende der Kanzlei

Die Referentin fiihrt durch einen kurzweiligen
Vortrag und behandelt wichtige Abrechnungs-
fragen rund um den Zivilprozess mit zahlreichen
Abrechnungsbeispielen.

Der erteilte Auftrag oder:
Welche Gebiihren fallen an?
- Abgrenzung Beratungsmandat zum
Vertretungsmandat
- bedingter Auftrag/unbedingter Auftrag
- Rolle der Vollmacht
- Mandatsbestétigungsschreiben

Terminsgebiihr als ,,sprudelnde Euro-Quelle“
- Terminsgebtihr fur Erledigungsbesprechungen
— fiktive Terminsgebiihr
- Vergleich ohne Beteiligung des Gerichts

Komplexe(re) Félle oder:
Verschenken Sie keine Gebiihren!
- die Stufenklage
- die fristwahrend eingelegte Berufung
- Gebihrentabelle 2025 oder 2021 oder beide?

Der Mehrvergleich
- Anfall der Gebiihren
- Gerichtskosten beim Mehrvergleich
- Kostenregelung im Vergleich oder:
Was sind die Kosten des Rechtsstreits?
- Wertfestsetzung beim Mehrvergleich:
Ein Buch mit sieben Siegeln?

Sabine Jungbauer

- Gepriifte Rechtsfachwirtin

- referiert seit Gber 29 Jahren zum
GebUihren- und Prozessrecht

- betreut seit mehrals 17 Jahren
das Gebuhrentelefon der RAK
Minchen

- Autorin und Herausgeberin zahl-
reicher Publikationen und Fach-
blicherim Bereich des Kosten-
rechts, RVG-Kommentar, Fristen-
tabellen, beA und ERV

- aktiv bei der RAK Miinchen u.a.
als Vorsitzende im Priffungsaus-
schuss der Rechtsfachwirte

Teilnahmegebiihr Live-Online-Kompakt-Seminar:

DAV-Mitglieder: € 135,00 zzgl. MwSt (= € 160,65)
Nichtmitglieder: € 168,00 zzgl. MwSt (= € 199,92)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

Programm Dezember 2025 bis Mdrz 2026
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Gebiihren

MAV Seminare

Sabine Jungbauer, Gepr. Rechtsfachwirtin

Live-Online-Seminar Kompakt-Seminar

Umsatzstark ins neue Jahr 2026: Vom Umgang mit der Rechtsschutzversicherung

26.01.2026: 09:00 bis ca. 12:15 Uhr, Kompaktseminar fiir Rechtsanwéltinnen und Rechtsanwélte sowie qualifizierte Mitarbeitende der Kanzlei

Viele Anwiltinnen und Anwalte kennen das:
Man machte sich um das Kerngeschaft
kiimmern, doch Streitigkeiten mit Recht-
schutzversicherungen liber abgerechnete
Gebiihren haben in den letzten Jahren immer
mehr zugenommen.

Wichtig ist, herauszufiltern in welchen Fallen
Monierungen berechtigt sind und wann nicht.

Der Umgang mit Rechtschutzversicherungen stellt
Anwaltinnen und Anwalte in der Praxis immer
wieder vor grofse Herausforderungen. Sollte man
Geblhrenstreichungen klaglos hinnehmen?
Welche Moglichkeiten bestehen bei nicht form-
oder fristgerechter Ablehnung der Deckungszu-
sage? Wie kann man seine Vergiitungsanspriiche
konsequent und routiniert durchsetzen?

Die Referentin gibt wertvolle Hilfestellungen fur
die Praxis sowie Checklisten und Arbeitshilfen

fur die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Schwerpunkte des Seminars sind:

- Einholung einer Deckungsanfrage -
eigenstandiges Mandat?

- Deckungsfiktion bei nicht form- oder
fristgerechter Ablehnung?

- Hohe der Geschaftsgebiihr

- Gute Begriindungen sind das Aund O

- Kriterienkatalog des § 14 RVG voll
ausschopfen

- Formulierungshilfen fir Anschreiben an die
Rechtschutzversicherung

- Was muss, was sollte und was kann im
Umgang mit der Rechtschutzversicherung
beachtet werden?

- Mehr Zeit flrs Kerngeschaft - Routinen
und Arbeitshilfen

- Checklisten

- Merkblatt fiir rechtsschutzversicherte
Mandanten

Sabine Jungbauer

- Gepriifte Rechtsfachwirtin

- referiert seit Gber 29 Jahren zum
GebUihren- und Prozessrecht

- betreut seit mehrals 17 Jahren
das Gebiihrentelefon der RAK
Minchen

- Autorin und Herausgeberin zahl-
reicher Publikationen und Fach-
blicherim Bereich des Kosten-
rechts, RVG-Kommentar, Fristen-
tabellen, beA und ERV

- aktiv bei der RAK Miinchen u.a.
als Vorsitzende im Prifungsaus-
schuss der Rechtsfachwirte

Teilnahmegebiihr Live-Online-Kompakt-Seminar:

DAV-Mitglieder: € 135,00 zzgl. MwSt (= € 160,65)
Nichtmitglieder: € 168,00 zzgl. MwSt (= € 199,92)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5
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Live-Online-Seminar Kompakt-Seminar

Sabine Jungbauer, Gepr. Rechtsfachwirtin

Programm Dezember 2025 bis Marz 2026

Gebiihren

RVG-Profi-Seminar: Abrechnung bei Streitverkiindung

12.03.2026: 09:00 bis ca. 12:15 Uhr, Seminar fiir Rechtsanwéltinnen und Rechtsanwélte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Referentin ist gepriifte Rechtsfachwirtin
und Autorin sowie Herausgeberin zahlreicher
Fachpublikationen zum Thema Kostenrecht.
Fiir die Rechtsanwaltskammer Miinchen
betreut sie seit 2007 die Kammermitglieder
im wochentlichen Jourdienst. Sie fiihrt durch
einen lebendigen Vortrag.

Schwerpunkte:

1. Aufergerichtliche Vertretung, u. a. des
potentiellen Streitverkiindeten

2. Anrechnung der Geschaftsgebiihr -
in welchen Fallen?

3. Vergiitung bei Streitverkiindung im
selbstéandigen Beweisverfahren

4. Vergiitung bei Streitverkiindung im
Hauptsacheverfahren

5. Beitritt zum Rechtsstreit - mit und ohne
Beteiligung an einem Vergleich

6. Vergleich im privaten Bauprozess mit
Regelungen im (nicht rechtshangigen)
Innenverhaltnis

7. Fehlende Kostenentscheidung -
Urteilserganzungsfrist

8. Fehlende Kostenregelung fiir den Streit-
verkiindeten bei Vergleichsabschluss

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten
eine umfangreiche Schulungsunterlage.

Sabine Jungbauer

- Gepriifte Rechtsfachwirtin

- referiert seit Giber 29 Jahren zum
GebUihren- und Prozessrecht

- betreut seit mehrals 17 Jahren
das Gebuhrentelefon der RAK
Minchen

- Autorin und Herausgeberin zahl-
reicher Publikationen und Fach-
blicherim Bereich des Kosten-
rechts, RVG-Kommentar, Fristen-
tabellen, beA und ERV

- aktiv bei der RAK Miinchen u.a.
als Vorsitzende im Prifungsaus-
schuss der Rechtsfachwirte

Teilnahmegebiihr Live-Online-Kompakt-Seminar:

DAV-Mitglieder: € 135,00 zzgl. MwSt (= € 160,65)
Nichtmitglieder: € 168,00 zzgl. MwSt (= € 199,92)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5
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Gewerblicher Rechtsschutz

MAV Seminare

Gewerblicher Rechtsschutz

VRIOLG Lars Meinhardt, Oberlandesgericht Miinchen

Der markenrechtliche Unterlassungsanspruch

unter Beriicksichtigung der aktuellen Rechtsprechung

27.01.2026: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO fiir FA Gewerblicher Rechtsschutz

Das Seminar behandelt den wohl praxis-
relevantesten markenrechtlichen Anspruch.
Anhand eines systematischen Uberblicks
werden standig wiederkehrende marken-
rechtliche Besonderheiten erortert und die
Entwicklung der aktuellen Rechtsprechung
dargestellt.

Das Seminar richtet sich an im Markenrecht
tatige Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte
und dient sowohl dem ,,frisch gebackenen
Fachanwalt“ zur Vertiefung der kiirzlich
theoretisch erworbenen Kenntnisse als auch
dem erfahreneren Kollegen zur Auffrischung
vorhandenen Wissens.

Themen sind insbesondere:

1. Kennzeichenrechtlich relevante Benut-
zungshandlungen, insbesondere Anforde-
rungen an die markenmafige Benutzung

2. Funktionsbeeintrachtigung / Verwechs-
lungsgefahr / Bekanntheitsschutz

3. Einreden / Einwendungen des Verletzers
(u.a. Nichtbenutzungseinrede / Erschop-
fung)

4. Ausgewahlte Besonderheiten bei der
gerichtlichen Durchsetzung des Unter-
lassungsanspruchs

VRIiOLG Lars Meinhardt

- Vors. Richter am OLG Minchen,
6. Zivilsenat (zustandig u.a. fir
Rechtsstreitigkeiten, die Anspri-
che nach Patent-, Kennzeichen-,
Lauterkeits- und Urheberrecht
zum Gegenstand haben)

- bis Ende 2021 Richter am OLG
Miinchen, 29. Zivilsenat (zustan-
dig unter anderem fiir Kennzei-
chenstreitsachen und Wettbe-
werbsrecht) und Kartellsenat,
bis Juli 2018 Vorsitzender Richter
am Landgericht Miinchen |,

33. Zivilkammer, Zustandigkeit
der Kammer: insbes. Kennzei-
chenstreitsachen, Wettbewerbs-,
Urheber-, Designrecht

- 2001 bis 2003 National Expert
bei der Europaischen Kommis-
sion, Brussel, Generaldirektion
Binnenmarkt, Zustandigkeit der
Abteilung: Finanzinstitute;
Privatkundengeschaft und
Zahlungsverkehrssysteme

Teilnahmegebiihr Intensiv-Seminar (5 Fortbildungsstunden):

DAV-Mitglieder: € 225,00 zzgl. MwSt (= € 267,75)
Nichtmitglieder: € 280,00 zzgl. MwSt (= € 333,20)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5
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Programm Dezember 2025 bis Marz 2026

Handels- und Gesellschaftsrecht

Weitere interessante Seminare finden Sie hier:

—S.9 Stackmann, Die Riickabwicklung von Finanzanlagen - Aktuelle Rechtsprechung
04.12.2026: 12:00 bis ca. 17:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO wahlw. fiir FA Handels- u. GesR, FA Bank- u. KapitalmarktR

Handels- und Gesellschaftsrecht

— S.23 SchmidtA., Gesellschaftsrechtliche Haftung in der Insolvenz: Geschéftsleiter - Gesellschafter - Berater
16.12.2025: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO wahlw. fiir FA Handels- u. GesR, FA Insolvenz- u. SanierungsR

RA Dr. Klaus Bauer, Pullach i. Isartal

Der Gesellschaftsvertrag im Zivil- und Steuerrecht

02.12.2025: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO wahlw. fiir FA Steuerrecht oder FA Handels- u. Gesellschaftsrecht

Jede Klausel hat ihre zivil- und steuerrecht- 3. Steuerlicher Belastungsvergleich der RA Dr. Klaus Bauer
lichen Fallstricke - selbst eine so ,harmlose” einzelnen Gesellschaftsformen fiir einen
wie die Firma (darf sie eine Ortsangabe enthalten; typischen Fall - Fachanwalt firr Steuerrecht
hat die Eintragung im Handelsregister steuer- - referiert seit Jahren Uber zivil-
lich ,,Gewerblichkeit" zur Folge?). 4. Haufige Klauseln eines Gesellschafts- und steuerrechtliche Fragen
vertrags im Zivil- und Steuerrecht - begann als Regierungsrat z. A.
Rechtsformiibergreifend werden anhand einer (=Schwerpunkt des Seminars) in der bayer. Finanzverwaltung
GmbH-Mustersatzung haufige Klauseln eines - promovierte bei Prof. Tipke,
Gesellschaftsvertrags erortert. 5. Umwandlung der Muster-GmbH in Koln Uber ein steuerrechtliches
GmbH & Co. KG (nur Zivilrecht) Thema
Schwerpunkte: - war steuerlicher Koautor in div.
6. GmbH & Co. KG: Fachbiichern, Lehrbeauftragter
1. Uberblick iiber zivil- und steuerrechtliche Gestaltungstipps, steuerliche Fallstricke fur Vertragsgestaltung an der
Eigenheiten von GbR, Partnerschaft, OHG, LMU Minchen und Prasident
KG, GmbH und GmbH & Co. KG 7. Betriebsaufspaltung: des Bayer. Anwaltsgerichthofs
Fallen, Faustregeln
2. MoPeG (Exkurs)

Teilnahmegebiihr Intensiv-Seminar (5 Fortbildungsstunden):
DAV-Mitglieder: € 225,00 zzgl. MwSt (= € 267,75)

Nichtmitglieder: € 280,00 zzgl. MwSt (= € 333,20)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5



MAV Seminare

Prof. Dr. Wolfgang Servatius, Universitdt Regensburg

Update Gesellschaftsrecht 2025

10.12.2025: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO flir FA Handels- und Gesellschaftsrecht

Handels- und Gesellschaftsrecht

Die grofRe Zahl von Entscheidungen zu verfolgen
und durchzuarbeiten ist in der anwaltlichen
Praxis, allein aus Zeitgriinden, kaum zu
bewerkstelligen.

Ziel dieses Intensiv-Seminars ist, Ihnen diese
Arbeit abzunehmen und Sie auf den neuesten
Stand der Rechtsprechung seit unserem Seminar
vom Mai 2025 zu bringen.

Es werden wichtige Urteile besprochen und in
Kontext zur bisherigen Rechtsprechung gestellt
sowie erkennbare Tendenzen aufgezeigt.

1. Aktueller Stand von Reformen
z.B. zur Digitalisierung, zum Genossenschafts-
recht, ZUFinG, ESG, MoPeG und UmRUG - in
der Umsetzung

2. Aktuelle Rechtsprechung
z.B. Einziehung von Gesellschaftsanteilen
(OLG Minchen), Registerrecht (OLG Koln
zur Angabe der Privatanschrift), Erklarungsfrist
bei a.o. Kiindigung eines GmbH Gf (BGH)

3. Perspektiven
z. B. neue Gesellschaftsformen mit Anleihen
im Ausland, Hybride Gesellschaften, Weiter-
entwicklung deutscher Gesellschaftsformen

Aus Griinden der Aktualitat werden die
genauen Inhalte erst kurz vor dem Vortrag
realisiert.

Durch seine Expertise und Spezialisierung auf
dem Gebiet des Gesellschaftsrechts verkniipft
der Referent in kurzweiliger Art Erkenntnisse
aus der wissenschaftlichen Durchdringung
der gesamten Materie mit konkreter Praxis im
Unternehmen. Dabei kann er auf umfangreiche
Erfahrungen aus seiner langjahrigen Tatig-
keit als Richter am OLG Miinchen (im zweiten
Hauptamt) und gutachterlicher Tatigkeit im
Gesellschaftsrecht zuriickgreifen.

Prof. Dr. Wolfgang Servatius

- seit 2009 Inhaber des Lehrstuhls
fir Burgerliches Recht und
Unternehmensrecht an der Uni-
versitdt Regensburg, Fakultat fir
Rechtswissenschaft

- seit 2009 Richter am OLG Miinchen
(zurzeit beurlaubt)

- Forschungsschwerpunkte:

Der gesamte Bereich des Gesell-
schaftsrechts, Blrgerliches
Recht, Insolvenzrecht, Bank-
und Kapitalmarktrecht

- Tatigkeit als Gutachter und
Schiedsrichter in gesellschafts-
rechtlichen Streitigkeiten

- Autor zahlreicher Veroffentli-
chungen, z.B. Servatius, GbR,
2023, C.H.BECK; Noack/Serva-
tius/Haas, GmbHG, 24. Aufl. 2024,
C.H.BECK; Henssler/ Strohn,
Gesellschaftsrecht, 6. Aufl. 2024,
C.H.BECK; Spindler/Stilz, AktG,

5. Aufl. 2022, C.H.BECK; Servatius
(Hrsg.), Corporate Litigation,
2. Aufl. 2021, RWS Verlag

Teilnahmegebiihr Intensiv-Seminar (5 Fortbildungsstunden):

DAV-Mitglieder: € 225,00 zzgl. MwSt (= € 267,75)
Nichtmitglieder: € 280,00 zzgl. MwSt (= € 333,20)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5
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Programm Dezember 2025 bis Marz 2026

Intensiv-Seminar

RIAG Dr. Andreas Schmidt, AG Hamburg (Insolvenzgericht)

Insolvenz- und Sanierungsrecht

Gesellschaftsrechtliche Haftung in der Insolvenz:
Geschaftsleiter - Gesellschafter - Berater

16.12.2025: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO wahlw. flr FA Insolvenz- u. SanierungsR o. FA Handels- u. GesR

Bei der gesellschaftsrechtlichen Haftung in der - Doppelbesicherungen, § 135 Abs.2 InsO RiAG Dr. Andreas Schmidt
Insolvenz handelt es sich um eine komplexe — Exkurs: Der Gesellschafter als Vermieter,
Materie. Diese muss beherrscht werden, um § 135 Abs.3 InsO - Richter beim Insolvenz- und
kompetent zu beraten und wertungssicher zu Restrukturierungsgericht
prozessieren. B. Gesellschafterhaftung: Hamburg
weitere Anspriiche - u.a. Herausgeber des demndchst
Das Live-Online-Seminar richtet sich zunachst - Vorbelastungs- und Unterbilanzhaftung in 11. Auflage erscheinenden
in an Rechtsanwalte, die Unternehmen, - Voreinzahlungen ,Hamburger Kommentars zum
Geschaftsleiter und Gesellschafter beraten - Kapitalaufbringung: verdeckte Sach- Insolvenzrecht” sowie des in
bzw. gerichtlich vertreten. AuRerdem richtet einlage, Hin- und Herzahlen 4. Auflage 2025 erschienenen
es sich an Insolvenzverwalter, ihre Mitarbeiter - Kapitalerhaltung ,Hamburger Kommentars zum
sowie ihre Prozessanwalte. Es beleuchtet die Restrukturierungsrecht*
teilweise gefestigte Rechtsprechung des C. Geschéftsleiterhaftung, § 15b InsO
II. Zivilsenates des BGH und ordnet diese ein. - Geschaftsleiter
Dazu werden aktuelle Probleme aus der insol- - Insolvenzgriinde
venzgerichtlichen Praxis zu Fragestellungen - Masseschmalerung und ordnungsgemalter
erortert, die bislang nicht abschlieRend geklart Geschéftsgang, §§ 15b Abs.2 und 3 InsO
sind. - Umfang des Anspruchs, § 15b Abs.4 InsO
A. Gesellschafterhaftung, § 135 InsO D. Beraterhaftung
- Wer ist Gesellschafter? - Entwicklung der Rechtsprechung
- Darlehen und gleichgestellte Forderungen, - Aktuelle Entwicklungen
§135Abs.1 Nr.2 InsO -§102 StaRUG

- Gesellschaftersicherheiten,
§ 15b Abs.1 Nr.1 InsO

Teilnahmegebiihr Live-Online-Intensiv-Seminar (5 Fortbildungsstunden):
DAV-Mitglieder: € 225,00 zzgl. MwSt (= € 267,75)

Nichtmitglieder: € 280,00 zzgl. MwSt (= € 333,20)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

Programm Dezember 2025 bis Mdrz 2026



Kanzleimanagement

MAV Seminare

Kanzleifuhrung/Kanzleimanagement

Weitere interessante Seminare finden Sie hier:

— S.17 RVG fiir Anwalte oder: Keine Gebiihren mehr verschenken in 2026!
15.12.2025: 10:00 bis ca. 13:00 Uhr, Seminar fiir Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

— S.18 Jungbauer, Umsatzstark ins neue Jahr 2026: Vom Umgang mit der Rechtsschutzversicherung

26.01.2026: 09:00 bis ca. 12:15 Uhr, Seminar fiir Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

— S.19 Jungbauer, RVG-Profi-Seminar: Abrechnung bei Streitverkiindung
12.03.2026: 09:00 bis ca. 12:15 Uhr - Seminar fiir Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Hybrid-Seminar: Kanzleimanagement

RA Thorsten Krause, Miinchen

Kompakt-Seminar

Kiinstliche Intelligenz in der Anwaltskanzlei - aber richtig

10.02.2026: 10:00 bis ca. 13:00 Uhr, Seminar fir Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kiinstliche Intelligenz als Helfer in der Kanzlei:
Einsatzmoglichkeiten und Praxisbeispiele

Das Seminar konzentriert sich auf den praktischen
Einsatz von Kiinstlicher Intelligenz (KI) in Anwalts-
kanzleien. Die Teilnehmenden lernen, was Kl ist,
was sie kann (und was noch nicht), wie sie KI, ins-
besondere ChatGPT und dhnliche Anwendungen,
inihrer taglichen Arbeit nutzen kénnen, um
zeitintensive Aufgaben zu automatisieren und
Mandanten effizienter zu betreuen und sich
bestimmte Arbeitsschritte von der KI abnehmen
zu lassen. Neben einer Einfihrung in die grund-
legenden KI-Konzepte erfahren die Teilnehmer,
wie sie ChatGPT als intelligente Assistenz einsetzen
konnen. Hierbei geht es sowohl um einfache als
auch fortgeschrittenere Einsatzmaglichkeiten,
von der Texterstellung bis hin zur automatisierten
Mandatsbearbeitung.

1. Einfiihrungin die Kiinstliche Intelligenz
flir Juristen

2. Einsatz von ChatGPT und anderen
KI-Anwendungen

3. Prompting fiir Anfanger und
Fortgeschrittene

4. Praxisbeispiele und Erfolgsgeschichten

5. Praktische Ubungen zur Integration von
Kl in den Kanzleialltag

6. Zukunftsaussichten und Entwicklungen
in der Kl fiir Anwaltskanzleien

Die Veranstaltung ist keine Kl-Literacy Schulung
nach Art. 4 KI-VO. Diese wird am 05.03.2026
gesondert angeboten.Vielmehr richtet sie sich
an Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte
sowie Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzlei-
mitarbeiter, die den Einsatz von Kl in ihrer
Kanzlei erkunden und erste praktische
Anwendungen entwickeln mochten.

Teilnehmende erhalten mit dem Seminar
einen Prompting-Werkzeugkasten als PDF in
dem die ersten Prompts fiir einen direkten
Einsatz in ChatGPT bereits vorbereitet sind.

RA Thorsten Krause

- Fachanwalt fir Bank- und
Kapitalmarktrecht

- fihrt seit 2011 seine eigene
Kanzlei, die von Anfang an
digital arbeitet und setzt bereits
seit 2018 BPMN-Modelle und
Kinstliche Intelligenz zur
Steigerung von Effizienz und
Automatisierung der Arbeits-
ablaufe ein

- Geschéftsfiihrer der Legal Eco-
nomic and Operations Service
GmbH, die Anwaltskanzleien in
der Digitalisierung beréat

Teilnahmegebiihr Kompakt-Seminar:
DAV-Mitglieder: € 135,00 zzgl. MwSt (= € 160,65)
Nichtmitglieder: € 168,00 zzgl. MwSt (= € 199,92)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

MAV Seminare 2025/2026



Hybrid-Seminar: Kanzleimanagement Kompakt-Seminar

RA Thorsten Krause, Miinchen

Programm Dezember 2025 bis Marz 2026

KI-Kompetenz in der Kanzlei nach der EU-KI-Verordnung

05.03.2026: 10:00 bis ca. 12:30 Uhr, Seminar flir Rechtsanwaéltinnen und Rechtsanwaélte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Nach Art. 4 KI-VO sind Unternehmen (also auch
Kanzleien), die Kl einsetzen verpflichtet, sicher-
zustellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die mit KI Systemen arbeiten, "Uber ausreichende
Kl-Kompetenz verfligen". Dies beginnt schon beim
Einsatz einfacher Kl Helfer in der Kanzlei wie dem
gelegentlichen Einsatz von ChatGPT.

Diese KI-Grundkompetenz, insbesondere die
Kenntnis tber die Risiken und worauf zu achten
ist, werden in dieser Schulung vermittelt.

Der Vortrag zur KI-VO richtet sich nicht (nur) an
Fachanwaltinnen und Fachanwalte im IT Recht
sondern vielmehr an alle(!) Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Kanzleien, die in irgendeiner
Weise mit Kl arbeiten.

Inhalt:

1. Gesetzliche Vorgaben &

KlI-Verordnung der EU

- Pflicht zur Schulung nach Art. 4 der
EU-KI-Verordnung (seit 2.2.2025)

- Einstufung von KI-Systemen nach Risiko
(gering, begrenzt, hoch, verboten)

- Regulatorische Vorgaben
(u.a. Kennzeichnung)

2. Datenschutz & Urheberrecht
- Risiken bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten
- Urheberrechtsverletzungen durch
Kl-generierte Inhalte

3. Ki-Halluzinationen & Fehlinformationen
- Warum KI-Systeme falsche oder erfundene
Inhalte ausgeben kénnen

- Risiken flr Geschaftsentscheidungen und
Kundenkommunikation

4. Vorurteile & Diskriminierung durch Ki

- Bias in KI-Modellen und dessen Auswir-
kungen auf Ausgaben und Unternehmens-
prozesse

- Gefahren durch bosartige Manipulation der
Trainingsdaten

- Ethische Aspekte des Kl Einsatz

- Verantwortung bei diskriminierenden oder
unfairen Entscheidungen durch Kl

5. CensoringinderKI

- Censoring in KI-Modellen und deren
Auswirkungen auf Ausgaben und
Entscheidungen

6. Schatten-Kl in lhrem Unternehmen
- Vorhandensein von Schatten Kl in
lhrem Unternehmen
- Risiken der Schatten Kl (insbesondere
ungesicherte Datentibermittlung und
Verwendung unsicherer Tools)

7. Haftung beim KI-Einsatz im Unternehmen
- Wer tragt die Verantwortung bei Schaden
oder Fehlentscheidungen durch Kl Einsatz?
- Absicherung durch interne Richtlinien und
Compliance-Malnahmen

Sie erhalten eine Bescheinigung liber die Teil-
nahme, die ggf. als Nachweis der Schulung
nach Art. 4 KI-VO verwendet werden kann.

RA Thorsten Krause

- Fachanwalt fiir Bank- und
Kapitalmarktrecht

- fihrt seit 2011 seine eigene
Kanzlei, die von Anfang an
digital arbeitet und setzt bereits
seit 2018 BPMN-Modelle und
Kinstliche Intelligenz zur
Steigerung von Effizienz und
Automatisierung der Arbeits-
ablaufe ein

- Geschdftsflhrer der Legal Eco-
nomic and Operations Service
GmbH, die Anwaltskanzleien in
der Digitalisierung berét

Teilnahmegebiihr Kompakt-Seminar:
DAV-Mitglieder: € 115,00 zzgl. MwSt (= € 136,85)
Nichtmitglieder: € 140,00 zzgl. MwSt (= € 166,60)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

Programm Dezember 2025 bis Mdrz 2026

Kanzleimanagement



Miet- und Wohnungseigentumsrecht

MAV Seminare

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

VRIOLG Hubert Fleindl, Oberlandesgericht Miinchen

Aktuelle Rechtsprechung des OLG Miinchen im Gewerbemietrecht

17.12.2025: 10:00 bis ca. 13:00 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO fir FA Miet- und WEG-Recht

Wahrend der XIl. Zivilsenat des BGH in letzter Zeit | 1. Vertragsschluss und Parteien des VRiOLG Hubert Fleindl
nur ganz vereinzelt Urteile von grundsatzlicher Mietvertrags; AGB-Priifung
Bedeutung in der Geschaftsraum- und Gewerbe- - Vorsitzender Richter am OLG
raummiete erlassen hat, gibt es im Bereich des 2. Schriftform (§§ 578 Abs. 1,550 S. 1 BGB) Minchen (Mietsenat)
Oberlandesgerichts Miinchen ein Vielzahl von - davor 10 Jahre Vorsitzender
Entscheidungen, die fiir den Praktiker auch iiber 3. Gebrauchsrechte, Mietmangel, Betriebs- Richter einer Mietberufungs-
den Einzelfall hinaus von grofRer Bedeutung sein kosten und Schonheitsreparaturen kammer am LG Miinchen |
konnen. - Beirat und Referent des Deut-
4. Verjahrungsfragen schen Mietgerichtstags
Unser Referent stellt als Vorsitzender des - Mitherausgeber der NZM
32. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Miinchen 5. Beendigung des Mietverhéltnisses und - Mitherausgeber der ZMR
die aktuelle Rechtsprechung des OLG Miinchen Kindigung - Mitautor des ,,Bub/Treier -
im Gewerbemietrecht 2025 unter Beriicksich- Handbuch der Geschafts- und
tigung der jiingsten Gesetzesdanderungen dar. 6. Prozessrecht und Streitwertfragen Wohnraummiete®
- Mitautor des ,Beck “schen
Erdrtert werden insbesondere: Online Groftkommentars zum
BGB“ (BeckOGK BGB), des
,Beck“schen Online- Kommen-
tars Mietrecht* (MietOK) sowie
des ,Fachanwaltshandbuchs
fur Miet- und WEG-Recht*
- Verfasser diverser Aufsatze im
Miet- und Prozessrecht

Teilnahmegebiihr Kompakt-Seminar (3 Fortbildungsstunden):
DAV-Mitglieder: € 135,00 zzgl. MwSt (= € 160,65)

Nichtmitglieder: € 168,00 zzgl. MwSt (= € 199,92)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5
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Programm Dezember 2025 bis Marz 2026

Seminare flir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Weitere interessante Seminare finden Sie auf folgenden Seiten:

— S.24 Krause, Kiinstliche Intelligenz in der Anwaltskanzlei - aber richtig
10.02.2026: 10:00 bis ca. 13:00 Uhr, Seminar fiir Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

— S.25 Krause, KI-Kompetenz in der Kanzlei nach der EU-KI-Verordnung
05.03.2026: 10:00 bis ca. 12:30 Uhr, Seminar fiir Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Live-Online-Seminar Kompakt-Seminar

Sabine Jungbauer, Gepr. Rechtsfachwirtin

RVG fiir Anwalte oder: Keine Gebilihren mehr verschenken in 2026!

15.12.2025: 10:00 bis ca. 13:00 Uhr, Kompaktseminar fiir Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwélte sowie qualifizierte Mitarbeitende der Kanzlei

Die Referentin fiihrt durch einen kurzweiligen
Vortrag und behandelt wichtige Abrechnungs-
fragen rund um den Zivilprozess mit zahlreichen
Abrechnungsbeispielen.

Der erteilte Auftrag oder:
Welche Gebiihren fallen an?
- Abgrenzung Beratungsmandat zum
Vertretungsmandat
- bedingter Auftrag/unbedingter Auftrag
- Rolle der Vollmacht
- Mandatsbestétigungsschreiben

Terminsgebiihr als ,,sprudelnde Euro-Quelle“
- Terminsgebdihr fur Erledigungsbesprechungen
- fiktive Terminsgebihr
- Vergleich ohne Beteiligung des Gerichts

Komplexe(re) Falle oder:
Verschenken Sie keine Gebiihren!
- die Stufenklage
- die fristwahrend eingelegte Berufung
- Gebihrentabelle 2025 oder 2021 oder beide?

Der Mehrvergleich
- Anfall der GebUhren
- Gerichtskosten beim Mehrvergleich
- Kostenregelung im Vergleich oder:
Was sind die Kosten des Rechtsstreits?
- Wertfestsetzung beim Mehrvergleich:
Ein Buch mit sieben Siegeln?

Sabine Jungbauer

- Gepriifte Rechtsfachwirtin

- referiert seit iber 29 Jahren zum
Gebiihren- und Prozessrecht

- betreut seit mehrals 17 Jahren
das GebUhrentelefon der RAK
Minchen

- Autorin und Herausgeberin zahl-
reicher Publikationen und Fach-
blicherim Bereich des Kosten-
rechts, RVG-Kommentar, Fristen-
tabellen, beA und ERV

- aktiv bei der RAK Miinchen u.a.
als Vorsitzende im Priifungsaus-
schuss der Rechtsfachwirte

Teilnahmegebiihr Live-Online-Kompakt-Seminar:

DAV-Mitglieder: € 135,00 zzgl. MwSt (= € 160,65)
Nichtmitglieder: € 168,00 zzgl. MwSt (= € 199,92)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

Programm Dezember 2025 bis Mdrz 2026

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

MAV Seminare

Sabine Jungbauer, Gepr. Rechtsfachwirtin

Live-Online-Seminar Kompakt-Seminar

Umsatzstark ins neue Jahr 2026: Vom Umgang mit der Rechtsschutzversicherung

26.01.2026: 09:00 bis ca. 12:15 Uhr, Kompaktseminar fiir Rechtsanwéltinnen und Rechtsanwélte sowie qualifizierte Mitarbeitende der Kanzlei

Viele Anwiltinnen und Anwalte kennen das:
Man machte sich um das Kerngeschaft
kiimmern, doch Streitigkeiten mit Recht-
schutzversicherungen liber abgerechnete
Gebiihren haben in den letzten Jahren immer
mehr zugenommen.

Wichtig ist, herauszufiltern in welchen Fallen
Monierungen berechtigt sind und wann nicht.

Der Umgang mit Rechtschutzversicherungen stellt
Anwaltinnen und Anwalte in der Praxis immer
wieder vor grofse Herausforderungen. Sollte man
Geblhrenstreichungen klaglos hinnehmen?
Welche Moglichkeiten bestehen bei nicht form-
oder fristgerechter Ablehnung der Deckungszu-
sage? Wie kann man seine Vergiitungsanspriiche
konsequent und routiniert durchsetzen?

Die Referentin gibt wertvolle Hilfestellungen fur
die Praxis sowie Checklisten und Arbeitshilfen

fur die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Schwerpunkte des Seminars sind:

- Einholung einer Deckungsanfrage -
eigenstandiges Mandat?

- Deckungsfiktion bei nicht form- oder
fristgerechter Ablehnung?

- Hohe der Geschaftsgebiihr

- Gute Begriindungen sind das Aund O

- Kriterienkatalog des § 14 RVG voll
ausschopfen

- Formulierungshilfen fir Anschreiben an die
Rechtschutzversicherung

- Was muss, was sollte und was kann im
Umgang mit der Rechtschutzversicherung
beachtet werden?

- Mehr Zeit flrs Kerngeschaft - Routinen
und Arbeitshilfen

- Checklisten

- Merkblatt fiir rechtsschutzversicherte
Mandanten

Sabine Jungbauer

- Gepriifte Rechtsfachwirtin

- referiert seit Gber 29 Jahren zum
GebUihren- und Prozessrecht

- betreut seit mehrals 17 Jahren
das Gebiihrentelefon der RAK
Minchen

- Autorin und Herausgeberin zahl-
reicher Publikationen und Fach-
blicherim Bereich des Kosten-
rechts, RVG-Kommentar, Fristen-
tabellen, beA und ERV

- aktiv bei der RAK Miinchen u.a.
als Vorsitzende im Prifungsaus-
schuss der Rechtsfachwirte

Teilnahmegebiihr Live-Online-Kompakt-Seminar:

DAV-Mitglieder: € 135,00 zzgl. MwSt (= € 160,65)
Nichtmitglieder: € 168,00 zzgl. MwSt (= € 199,92)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

MAV Seminare 2025/2026



Live-Online-Seminar Kompakt-Seminar

Sabine Jungbauer, Gepr. Rechtsfachwirtin

Programm Dezember 2025 bis Marz 2026

RVG-Profi-Seminar: Abrechnung bei Streitverkiindung

12.03.2026: 09:00 bis ca. 12:15 Uhr, Seminar fiir Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwélte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Referentin ist gepriifte Rechtsfachwirtin
und Autorin sowie Herausgeberin zahlreicher
Fachpublikationen zum Thema Kostenrecht.
Fiir die Rechtsanwaltskammer Miinchen
betreut sie seit 2007 die Kammermitglieder
im wochentlichen Jourdienst. Sie fiihrt durch
einen lebendigen Vortrag.

Schwerpunkte:

1. AuBergerichtliche Vertretung, u. a. des
potentiellen Streitverkiindeten

2. Anrechnung der Geschéftsgebiihr -
in welchen Fallen?

3. Vergiitung bei Streitverkiindung im
selbstéandigen Beweisverfahren

4. Vergiitung bei Streitverkiindungim
Hauptsacheverfahren

5. Beitritt zum Rechtsstreit - mit und ohne
Beteiligung an einem Vergleich

6. Vergleich im privaten Bauprozess mit
Regelungen im (nicht rechtshangigen)
Innenverhaltnis

7. Fehlende Kostenentscheidung -
Urteilserganzungsfrist

8. Fehlende Kostenregelung fiir den Streit-
verkiindeten bei Vergleichsabschluss

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten
eine umfangreiche Schulungsunterlage.

Sabine Jungbauer

- Gepriifte Rechtsfachwirtin

- referiert seit iber 29 Jahren zum
Gebihren- und Prozessrecht

- betreut seit mehrals 17 Jahren
das GebUhrentelefon der RAK
Minchen

- Autorin und Herausgeberin zahl-
reicher Publikationen und Fach-
blcher im Bereich des Kosten-
rechts, RVG-Kommentar, Fristen-
tabellen, beA und ERV

- aktiv bei der RAK Miinchen u.a.
als Vorsitzende im Priifungsaus-
schuss der Rechtsfachwirte

Teilnahmegebiihr Live-Online-Kompakt-Seminar:

DAV-Mitglieder: € 135,00 zzgl. MwSt (= € 160,65)
Nichtmitglieder: € 168,00 zzgl. MwSt (= € 199,92)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

Programm Dezember 2025 bis Mdrz 2026
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Sozialrecht

MAV Seminare

Sozialrecht

Live-Online-Seminar Kompakt-Seminar

RAIn Bettina Schmidt, Bonn

Update BEM mit aktueller Rechtsprechung

24.02.2026: 10:00 bis ca. 13:00 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO wahlweise fir FA Arbeitsrecht oder FA Sozialrecht

Viele Erkrankungen konnen zum Eintritt einer
Arbeitsunfahigkeit bis hin zu einer dauerhaften
Minderung der Leistungsfahigkeit eines Arbeit-
nehmers fiihren. Wenn ein Arbeitnehmer auf-
grund einer Erkrankung arbeitsunfahig war,
stellt sich - gerade bei langerer Dauer der
Erkrankung - in der arbeitsrechtlichen Praxis
héaufig die Frage, wie eine Wiedereingliederung
dieses Arbeitnehmers nach einer Arbeitsunfahig-
keit gestaltet werden kann und muss.

Insbesondere die Frage, ob und wie oft ein BEM
vom Arbeitgeber angeboten werden muss und
ob ein Anspruch von Arbeitnehmern auf Durch-
fiihrung eines BEM besteht, aber die konkrete
Durchfiihrung eines BEM werden in diesem Live-
Online-Seminar anhand der aktuellen Recht-
sprechung behandelt.

Neben der Behandlung aller rechtlich relevanten
Fragestellungen unter Bericksichtigung der
aktuellen Rechtsprechung beinhaltet das
Seminar auch eine ausfihrliche Darstellung der
Gestaltung und Durchfiihrung eines BEM.

Die Teilnehmer erhalten eine aktuelle Arbeits-
unterlage mit ausfiihrlicher Darstellung der
aktuellen Rechtsprechung, wichtigen Praxistipps,
einem BEM-Ablaufplan und Mustertexten.

1. Inhalt des betrieblichen
Eingliederungsmanagements
- personlicher und sachlicher Anwendungs-
bereich
- Anforderungen der Rechtsprechung an ein
ordnungsgemalies BEM
- Mindeststandards

- neue Rechtsprechung des BAG zum BEM,
insbesondere zu den Fragen, ob ein Anspruch
des Mitarbeiters auf Durchfiihrung eines BEM
besteht, wie oft ein Arbeitgeber ein BEM an-
bieten muss und wie bzw. wann das BEM
beendet wird

- Klérung des Restleistungsvermdgens des
Arbeitnehmers

- Einschaltung des Betriebsarztes

- mogliche Malknahmen im BEM/Rehaleistungen

- Préventionsmoglichkeiten zur Vermeidung
weiterer AU-Zeiten

. Information des betroffenen Mitarbeiters

und Zustimmung

. Hinzuziehung einer Vertrauensperson

zum BEM - § 167 Abs. 2 S. 2 SGB IX

. Schweigepflichten und Datenschutz

. Beteiligung der betrieblichen Interessen-

vertretungen
- Zwingende Mitbestimmung - § 87 BetrVG
- Betriebsvereinbarung

. Einbindung der Rehabilitationstrager und

des Integrationsamtes

- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

- Férderungsmoglichkeiten durch Rehabilitati-
onstrager und das Integrationsamt

. Auswirkungen auf den Kiindigungsschutz

- VerhaltnisméaRigkeitsgrundsatz
- Darlegungs- und Beweislast
- Kiindigung nach Durchfiihrung des BEM

. Bedeutung fiir das Zustimmungsverfahren

nach den §§ 168 ff. SGB IX bei Kiindigung
eines schwerbehinderten Arbeitnehmers

. Ablaufplan eines BEM/Mustertexte

RAin Bettina Schmidt, Bonn

- Fachanwaltin fir Arbeitsrecht
und Sozialrecht

- Autorin von ,Gestaltung und
Durchfiihrung des BEM”,
(4. Aufl. 2025), C.H.Beck,
,Sozialversicherungsrecht in
der arbeitsrechtlichen Praxis*
(5. Aufl. 2025), C.H.Beck sowie
zahlreicher Veroffentlichungen
im Arbeits- und Sozialrecht zu
den Themen Scheinselbsténdig-
keit, Freie Mitarbeit, sozialver-
sicherungsrechtliche Betriebs-
prifung durch die Rentenver-
sicherungstrager

- Mitautorin in Schmidt / Gott-
behit / Gathmann ,Schwerbe-
hindertenarbeitsrecht”, Nomos,
4. Aufl. 2024

- erfahrene Referentin in der Fach-
anwaltsaus- und -fortbildung

Teilnahmegebiihr Live-Online-Kompakt-Seminar (3 Fortbildungsstunden):

DAV-Mitglieder: € 135,00 zzgl. MwSt (= € 160,65)
Nichtmitglieder: € 168,00 zzgl. MwSt (= € 199,92)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

MAV Seminare 2025/2026



Programm Dezember 2025 bis Marz 2026

Dr. Hans-Frieder Krauf3, LL.M. (Michigan), Notar a.D., Miinchen

Schnittstellen Erbrecht/Familien- und Sozialrecht - Praktiker-Seminar zu
»Mein und Dein in der Ehe“ sowie zur Vermeidung sozialrechtlicher Verwertung
und Zugriffe bei der Vermogensiibertragung aus ,,warmer“ und ,kalter“ Hand

25.03.2026: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO wahlweise fiir FA Erbrecht, FA Familienrecht oder FA Sozialrecht

Das Seminar behandelt zum Einen die zivil- und
steuerrechtlichen Fragen fiir Vermdgensiiber-
tragungen unter Ehegatten, unter Einschluss
der giiterstandsbezogenen Aspekte, der Wahl
des geeigneten Giiterstandes, der Vermeidung
ungewollter Ehegattenschenkungen sowie von
Zuwendungen unter Lebensgefahrten.

Das Seminar erlautert weiter den aktuellen
Stand der Heranziehung von Einkommen und
Vermogen, des Unterhaltsregresses gegen
Eltern, Kinder, Ehegatten, des Anspruchsiiber-
leitungsregresses und des Erbenregresses fiir
die wichtigsten steuerfinanzierten Sozialleistun-
gen (Blirgergeld: SGB I, Rehabilitationsgesetz:
SGB IX, Sozialhilfe: SGB XII) und beschaftigt sich

mit der moglichst sozialrechtlich giinstigen
Gestaltung der vorweggenommenen Erbfolge
sowie letztwilliger Verfiligungen (Behinderten-
testament/Bediirftigentestament/Sozialhilfe-
testament) nach aktuellem Stand.

Uber den unmittelbaren Regress hinaus wird
auch der sonstige Glaubigerzugriff (Insolvenz/
Glaubigeranfechtung etc.) behandelt, also
»asset protection“ aus Sicht des Praktikers
vorgestellt.

Ein umfangreiches Skript mit zahlreichen
Formulierungsvorschlagen wird elektronisch
zur Verfiigung gestellt.

Dr. Hans-Frieder Krauf}, LL.M.

- seit 2023 Notar a.D. in Mlnchen

- Autor des im Januar 2025 in
7. Aufl. erschienenen Werkes
,Vermogensnachfolge in der
Praxis - Vorweggenommene Erb-
folge in Privat- und Betriebsver-
mogen” (Carl Heymanns Verlag)

- Mitautor in Beck'sches Notar-
Handbuch (8. Aufl. 2024)

- Mitgesamtherausgeber und Fach-
herausgeber ,Gesellschaftsrecht”
der Beck'schen OnlineFormulare
u.v.m.

- Referiert u.a. in der erb-, sozial-
familien- und steuerrechtlichen
Fachanwaltsfortbildung

Teilnahmegebiihr Intensiv-Seminar (5 Fortbildungsstunden):

DAV-Mitglieder: € 225,00 zzgl. MwSt (= € 267,75)
Nichtmitglieder: € 280,00 zzgl. MwSt (= € 333,20)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

Programm Dezember 2025 bis Mdrz 2026

Sozialrecht



Steuerrecht

MAV Seminare

Steuerrecht

Ein weiteres interessantes Seminar finden Sie auf folgender Seite:

— S.33 Erb, Steuerstrafrecht

11.03.2026: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO wahlw. fiir FA Steuerrecht oder FA Strafrecht

RA Dr. Klaus Bauer, Pullach i. Isartal

Der Gesellschaftsvertrag im Zivil- und Steuerrecht

02.12.2025: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO wahlw. fiir FA Steuerrecht oder FA Handels- u. Gesellschaftsrecht

Jede Klausel hat ihre zivil- und steuerrecht-
lichen Fallstricke - selbst eine so ,harmlose”
wie die Firma (darf sie eine Ortsangabe enthalten;
hat die Eintragung im Handelsregister steuer-
lich ,,Gewerblichkeit" zur Folge?).

Rechtsformiibergreifend werden anhand einer

GmbH-Mustersatzung haufige Klauseln eines

Gesellschaftsvertrags erortert.

Schwerpunkte:

1. Uberblick iiber zivil- und steuerrechtliche
Eigenheiten von GbR, Partnerschaft, OHG,
KG, GmbH und GmbH & Co. KG

2. MoPeG (Exkurs)

Steuerlicher Belastungsvergleich der
einzelnen Gesellschaftsformen fiir einen
typischen Fall

Haufige Klauseln eines Gesellschafts-
vertrags im Zivil- und Steuerrecht
(=Schwerpunkt des Seminars)

Umwandlung der Muster-GmbH in
GmbH & Co. KG (nur Zivilrecht)

GmbH & Co. KG:
Gestaltungstipps, steuerliche Fallstricke

Betriebsaufspaltung:
Fallen, Faustregeln

RA Dr. Klaus Bauer

- Fachanwalt flr Steuerrecht

- referiert seit Jahren Uber zivil-
und steuerrechtliche Fragen

- begann als Regierungsrat z. A.
in der bayer. Finanzverwaltung

- promovierte bei Prof. Tipke,
Koln Uiber ein steuerrechtliches
Thema

- war steuerlicher Koautor in div.
Fachbiichern, Lehrbeauftragter
fUr Vertragsgestaltung an der
LMU Minchen und Prasident
des Bayer. Anwaltsgerichthofs

Teilnahmegebiihr Intensiv-Seminar (5 Fortbildungsstunden):

DAV-Mitglieder: € 225,00 zzgl. MwSt (= € 267,75)
Nichtmitglieder: € 280,00 zzgl. MwSt (= € 333,20)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

MAV Seminare 2025/2026



Strafrecht

Programm Dezember 2025 bis Marz 2026

RA Dr. Hilmar Erb, Witzel Erb Backu & Partner Rechtsanwalte mbB, Minchen

Steuerstrafrecht

11.03.2026: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO wahlweise fir FA Strafrecht oder FA Steuerrecht

Unser Referent ist seit liber zwanzig Jahren
im Steuerstrafrecht tatig und bildet seit 2010
angehende Fachanwalte im Strafrecht aus.
Seinen Vortrag aus dem Fachanwaltskurs
halt er fiir den MAV als fiinfstiindiges Intensiv-
Seminar.

Inhalt:

I. Der Tatbestand der Steuerhinterziehung
(§370 AO)
1. Steuerhinterziehung durch aktives
Tun und durch Unterlassen
- Taterkreis
- Abweichende Rechtsauffassungen
- Steuervermeidung, Gestaltungs-
missbrauch, Steuerhinterziehung
- Steuerliche Korrekturpflichten

2. Taterfolg

- Steuerverkirzung und nicht gerecht-

fertigte Steuervorteile

- Steuerhinterziehung auf Zeit

- Kompensationsverbot
3.Verjahrung

- Festsetzungsverjdhrung

- Verfolgungsverjéhrung
4.Vorsatz und Irrtum

Il. Selbstanzeige
1. Formelle und inhaltliche Voraussetzungen
2. Sperrgriinde
3. Zuschlag nach § 398a AO

lll. Verfahrensfragen
1. Ermittlungsanlasse
2. Umgang mit den Ermittlungsbehdrden
3. Verteidigung

RA Dr. Hilmar Erb

- Rechtsanwalt seit 2002

- Fachanwalt fuir Strafrecht und
Fachanwalt fir Steuerrecht

- Partner der Kanzlei Witzel Erb
Backu & Partner (Miinchen)

- berdt und verteidigt im Steuer-
strafrecht, im Steuerstreit und
im Zusammenhang mit steuer-
lichen Selbstanzeigen

- Referent in Seminaren und auf
Kongressen im In- und Ausland

- Dozent in der Fachanwaltsaus-
bildung seit 2010

Teilnahmegebiihr Intensiv-Seminar (5 Fortbildungsstunden):

DAV-Mitglieder: € 225,00 zzgl. MwSt (= € 267,75)
Nichtmitglieder: € 280,00 zzgl. MwSt (= € 333,20)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

Programm Dezember 2025 bis Mdrz 2026

Steuerfahndung

Strafrecht



Versicherungsrecht

MAV Seminare

Versicherungsrecht

Live-Online-Seminar Kompakt-Seminar

VRIBGH Prof. Dr. Christoph Karczewski, Karlsruhe

Das VVG aus Sicht des BGH - Schwerpunkt Allgemeiner Teil

16.03.2026: 14:00 bis ca. 16:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO flir FA Versicherungsrecht

Das Versicherungsvertragsgesetz ist fiir den 4. Obliegenheitsverletzung, § 28 VWG Prof. Dr. Christoph Karczewski
versicherungsrechtlich tatigen Berater ein
umfangreich zu bespielendes Feld. 5. Forderungsiibergang, § 86 VVG - seit 2010 Richter am Bundes-
Unser Referent fiihrt Sie in diesem Seminar gerichtshof, seit 2022 Vorsitzender
zum Allgemeinen Teil des VVG gezielt und 6. Haftung des Versicherungsvermittlers, Richter des schwerpunktmalig
pragnant durch den Stand der Gesetzgebung § 311 Abs. 3 BGB, § 63 VWG fur Versicherungsrecht und Erb-
und die aktuelle hochstrichterliche Rechtspre- recht zustandigen IV. Zivilsenats
chung. 7. Beratungs- und Informationspflichten, - seit 2024 Prifer im Prifungsamt
§§6,7VVG fur die notarielle Fachprifung
1. Vorvertragliche Anzeigepflicht, §§ 19 ff VWG bei der Bundesnotarkammer
- Neuere Rechtsprechung 8. Widerspruchsrecht des Versicherungs- - Vorsitzender eines Priifungsaus-
- Schweigepflichtentbindung und nehmers, § 5a VWG a.F. schusses flir das Zweite Juris-
Prifungskompetenz des VR tische Staatsexamen in Nieder-
9. Widerrufsrecht des Versicherungs- sachsen
2. Herbeifiihrung des Versicherungsfalles nehmers, §§ 8,9 WG - Honorarprofessor an der
-Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit Ruhr-Universitat Bochum
- Quotenbildung 10. Sonstiges - Vortragstatigkeit im Versiche-
rungsrecht und Erbrechtim
3. Gefahrerhéhung, §§ 23 ff VWG Eine weitere Veranstaltung zum VWG Bereich der Rechtsanwaltschaft
- Grundsatze Besonderer Teil folgt am 23. Madrz 2026. und der Justiz
- Neuere Rechtsprechung - Autor zahlreicher Fachbeitrage
zum Erbrecht und Versicherungs-
rechtund, z.B.in r+s«recht und
schaden, C.H. Beck
- Mitautor u.a. in Beckmann /
Matusche-Beckmann,
Versicherungsrechts-Handbuch,
4. Auflage 2025, C.H. Beck

Teilnahmegebiihr Live-Online- Kompakt-Seminar (2,5 Fortbildungsstunden):
DAV-Mitglieder: € 115,00 zzgl. MwSt (=€ 136,85)

Nichtmitglieder: € 140,00 zzgl. MwSt (= € 166,60)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

MAV Seminare 2025/2026



Live-Online-Seminar Kompakt-Seminar

VRIBGH Prof. Dr. Christoph Karczewski, Karlsruhe

Programm Dezember 2025 bis Marz 2026

Das VVG aus Sicht des BGH - Schwerpunkt Besonderer Teil

23.03.2026: 14:00 bis ca. 16:30 Uhr, Bescheinigung nach § 15 FAO fiir FA Versicherungsrecht

Das Versicherungsvertragsgesetz ist fiir den
versicherungsrechtlich tatigen Berater ein
umfangreich zu bespielendes Feld. Nach der
Veranstaltung am 16.03.2025 fiihrt Sie unser
Referent in diesem Seminar zum Besonderen
Teil des VWG wieder gezielt und pragnant durch
den Stand der Gesetzgebung und die aktuelle
hochstrichterliche Rechtsprechung.

1. Unfallversicherung
- Unfallbegriff
- Ausschliisse
- Fristen
- Anforderungen an die Invaliditats-
feststellung und deren
- Glaubhaftmachung
- Mitwirkende Ursachen, Vorinvaliditat
- Tagegeld

2. Berufsunfahigkeitsversicherung
- Begriff der Berufsunfahigkeit
- Verweisung
- Anerkenntnis und individuelle
Vereinbarungen
- Nachprifungsverfahren
- Sonstiges

3. Kranken- und Krankentagegeldversicherung
- Krankenversicherung

- Krankentagegeldversicherung

4. Lebens- und Rentenversicherung

10.

Haftpflichtversicherung

- Umfang des Versicherungsschutzes
- Ausschliisse

- D&O-Versicherung

Rechtsschutzversicherung

- Versicherungsfall

- Umfang des Versicherungsschutzes,
Obliegenheiten und Risikoausschlussklauseln

Sachversicherung

- Einbruchdiebstahl
e Grundsatze, Darlegungs- und Beweislast
o Stehlgutliste
e Umfang des Ersatzes

-Wasserschaden

- Brand

- Sturm

- Sonstiges

Kaskoversicherung
- Diebstahl
e AuReres Bild des Diebstahls
e Erhebliche Wahrscheinlichkeit der
Vortduschung
- AKB

BetriebsschlieRungsversicherung

Reiseriicktritts-, -abbruch- und
-krankenversicherung

Eine weitere Veranstaltung zum VVG
Allgemeiner Teil findet am 16. Mérz 2026 statt .

Prof. Dr. Christoph Karczewski

- seit 2010 Richter am Bundes-
gerichtshof, seit 2022 Vorsitzender
Richter des schwerpunktmaliig
fur Versicherungsrecht und Erb-
recht zustandigen IV. Zivilsenats

- seit 2024 Prifer im Prifungsamt
fur die notarielle Fachpriifung
bei der Bundesnotarkammer

- Vorsitzender eines Priifungsaus-
schusses fiir das Zweite Juris-
tische Staatsexamen in Nieder-
sachsen

- Honorarprofessor an der
Ruhr-Universitat Bochum

- Vortragstéatigkeit im Versiche-
rungsrecht und Erbrechtim
Bereich der Rechtsanwaltschaft
und der Justiz

- Autor zahlreicher Fachbeitrage
zum Erbrecht und Versicherungs-
rechtund, z.B.in r+s s recht und
schaden, C.H. Beck

- Mitautor u.a. in Beckmann /
Matusche-Beckmann,
Versicherungsrechts-Handbuch,
4. Auflage 2025, C.H. Beck

Teilnahmegebiihr Live-Online- Kompakt-Seminar (2,5 Fortbildungsstunden):

DAV-Mitglieder: € 115,00 zzgl. MwSt (= € 136,85)
Nichtmitglieder: € 140,00 zzgl. MwSt (= € 166,60)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

Programm Dezember 2025 bis Mdrz 2026

Versicherungsrecht



Zivilrecht/Zivilprozessrecht

MAV Seminare

Zivilrecht/Zivilprozessrecht

Dr. Nikolaus Stackmann, Vors. Richter am Bayerischen Obersten Landesgericht a.D.

Beweiserhebung- und -verwertung in Zivilsachen - Beweisverfahren,

Beweiswirdigung, Angriff auf die Beweiswiirdigung im Rechtsmittelverfahren

19.03.2026: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr, Kompakt-Seminar fir Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwélte

Erortert werden obergerichtliche Entscheidungen
zum Thema und Fragen der Terminsvorbereitung,
Verhalten im Beweisaufnahmetermin und
Rechtsmittel, die sich gegen das Beweisergebnis
richten sollen.

1. Die Notwendigkeit einer Beweisaufnahme
2. Das Ablehnen von Beweisangeboten

3. Die Anordnung der Beweisaufnahme

4. Die Durchfiihrung der Beweisaufnahme

5. Einzelne Beweismittel

6. Beweiswiirdigung
(Verhalten in der Schlusserérterung)

7. Beweiswiirdigung im Urteil
8. Rechtsmittel

Die Teilnehmer erhalten ein aktuelles Skript
zum Thema als pdf.

Dr. Nikolaus Stackmann

- zuletzt Vorsitzender Richter am
Bayerischen Obersten Landes-
gericht

- davor iber 10 Jahre Vorsitzender
diverser Zivilsenate des Ober-
landesgerichts Miinchen

- Autor und Co-Autor zahlreicher
Veroffentlichungen mit dem
Schwerpunkt Prozess- und Kapi-
talanlagerecht; so kommentiert
erinBand I der 7. Auflage des
Minchener Kommentars zur
ZPO, und ist Abschnittsheraus-
geber (8§50 - 127a ZPO) und
Autor im BeckOGK-Zivilverfah-
rensrecht

Teilnahmegebiihr Hybrid-Kompakt-Seminar:
DAV-Mitglieder: € 159,00 zzgl. MwSt (= € 189,21)
Nichtmitglieder: € 196,00 zzgl. MwSt (= € 233,24)

Teilnahmebedingungen und technische Voraussetzungen siehe Seite 4/5

MAV Seminare 2025/2026



MAV Seminare ~Anmeldung Programm Dezember 2025 bis Marz 2026

per E-Mail info@mav-service.de oder Fax 089 55263398 MAV Mitt. HP Nov/Dez/2025
oD
=
=]
)

Bei mehreren Teilnehmern bitte | =il el g

<

MAV GmbH Beruf/Titel

Nymphenburger Str. 113 /2. 0G

80636 Miinchen Name/Vorname

Kanzlei/Firma

Strale

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

Ich bin Mitglied des DAV ja nein Mitglieds-Nr. (wenn bekannt) D D D D D D
Rechnung an mich E die Kanzlei MAV-Seminarvorschau bitte D digital D gedruckt

Ich melde mich unter Anerkennung lhrer Teilnahmebedingungen (— Seite 4/5) an fiir folgende/s Seminar/e:

[CIp Elo | Wiebauer, Das Weisu ngsrecht des Arbeitgebers ... 6 = 109.12.25 | 10:00 Uhr | 267,75€ (333,20€)
[Jo | Maschmann, Betriebsratswahl 2026 7 ® 103.02.26 | 10:00 Uhr | 267,75€ (333,20€)
[Jo | schmidtB, Update BEM mit aktueller Rechtsprechung 8 ® 1240226 | 10:00 Uhr | 160,65 € (199,92 €)

[Clp [CJo | Stackmann, Die Riickabwicklung von Finanzanlagen — Akt. Rechtsprechung | 9 " 104.12.25 | 12:00 Uhr | 267,75€ (333,20€)

[CIp EJ0O | Artz, Das neue Verbraucherkreditrecht 10 | = 03.03.26 | 10:00 Uhr | 267,75€ (333,20 €)

[Ip 10-stuindiger Kurs zu den wesentlichen Bereichen des Berufsrechts 11 | 4 09.03.26 | 10:00 Uhr | 321,30 € (399,84 €)
§ 43f BRAO (2 aufeinanderfolgende Prasenz-Seminartage & 5 Std.) 10.03.26 | 10:00 Uhr

[Clp 10 | Kratzschel, Testamentserrichtung - ...nichtigkeit - ...auslegung 12 | = 103.12.25 | 10:00 Uhr | 267,75€ (333,20€)

[Ip Elo | Boos/Bonefeld, Die Bewertung von freiberuflichen Praxen und kleinen... 13 | = 1 11.12.25 | 10:00 Uhr | 267,75€ (333,20€)

o Schill/Pesch, Die Teilungsversteigerung: Probleme, Chancen, Risiken 14 | ® 1 04.02.26 | 10:00 Uhr | 267, 75€ (333,20€)

[CIp [Eo | Boos/Bonefeld, Die Bewertung von freiberuflichen Praxen und kleinen... 15 | = 11.12.25 | 10:00 Uhr | 267,75€ (333,20€)

[CIp [0 | KrauB, Schnittstellen Erbrecht/Familien- u. Sozialrecht - Praktiker-Seminar | 16 | ® |25.03.26 | 10:00 Uhr | 267,75€ (333,20 €)

[lo Jungbauer, RVG fiir Anwalte oder: Keine Gebiihren mehrverschenkenin2026! | 17 | ® | 15.12.25 | 10:00 Uhr | 160,65€ (199,92 €)

[ 10| Jungbauer, Umsatzstark ins neue Jahr 2026: Vom Umgang mit der RSV 18 | ® |26.01.26 | 09:00 Uhr | 160,65€ (199,92 €)

[lo Jungbauer, RVG-Profi-Seminar: Abrechnung bei Streitverkiindung 19 | ® 12.03.26 | 09:00 Uhr | 160,65€ (199,92 €)

Cle Elo Meinhardt, Der markenrechtliche Unterlassungsanspruch, akt. Rechtsprechg, | 20 | ® | 27.01.26 | 10:00 Uhr | 267,75€ (333,20 €)

Preise inkl. MwSt. fiir DAV-Mitglieder (fur Nichtmitglieder),
m Hybrid-Seminar (Teilnahme sowohl présent als auch online méglich) @ Live-Online-Seminar, a Prasenz-Seminar — Fortsetzung nachste Seite

Bitte kreuzen Sie bei Ihrer Anmeldung an, ob Sie P = prasent oder O = online teilnehmen mochten. Die Anzahl der Prasenz-Plétze ist begrenzt.

X

Datum/Unterschrift

MAV GmbH, ein Unternehmen des Miinchener Anwaltvereins e.V., Sitz: Mlinchen, Gerichtsstand: Miinchen, Amtsgericht Miinchen, HRB 152 648,
Geschéftsfiihrerin: Angela Baral



MAV Seminare  Anmeldung

per E-Mail info@mav-service.de oder Fax 089 55263398 MAV Mitt. HP Nov/Dez/2025
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MAV GmbH Beruf/Titel

Nymphenburger Str. 113 /2. 0G

80636 Miinchen Name/Vorname

Kanzlei/Firma

StralRe

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

Ich bin Mitglied des DAV ja nein Mitglieds-Nr. (wenn bekannt) D D D D D D
Rechnung an mich die Kanzlei MAV-Seminarvorschau bitte D digital r gedruckt

Ich melde mich unter Anerkennung lhrer Teilnahmebedingungen (— Seite 4/5) an fiir folgende/s Seminar/e:

Clp [Elo | Bauer, Der Gesellschaftsvertrag im Zivil- und Steuerrecht 21 | ™ 102.12.25 | 10:00 Uhr | 267,75€ (333,20€)
[CIp [C0 | Servatius, Update Gesellschaftsrecht 2025 22 | ® 110.12.25 | 10:00 Uhr | 267,75€ (333,20 €)

[]o | SchmidtA., Gesellschaftsrechtliche Haftung in der Insolvenz ... 23 | ® 16.12.25 | 10:00 Uhr | 267,75€ (333,20€)
CIp 10 | Krause, Kiinstliche Intelligenz in der Anwaltskanzlei - aber richtig 24 | ® 10.02.26 | 10:00 Uhr | 160,65€ (199,92 €)
Clp 1o | Krause, KI-Kompetenz in der Kanzlei nach der EU-KI-Verordnung 25 | ™ 105.03.26 | 10:00 Uhr | 136,85€ (166,60 €)

Clp E0 | Fleindl, Aktuelle Rechtsprechung des OLG Minchen im Gewerbemietrecht | 26 | ® |17.12.25 | 10:00 Uhr | 160,65€ (199,92 €)

[Jo Jungbauer, RVG fiir Anwalte oder: Keine Geblihren mehr verschenkenin 2026! | 27 | ® |15.12.25 | 10:00 Uhr | 160,65€ (199,92 €)

o Jungbauer, Umsatzstark ins neue Jahr 2026: Yom Umgang mit der RSV 28 | ® 126.01.26 | 09:00 Uhr | 160,65€ (199,92 €)

o Jungbauer, RVG-Profi-Seminar: Abrechnung bei Streitverkiindung 29 | ® 12.03.26 | 09:00 Uhr | 160,65€ (199,92 €)

[JO | SchmidtB., Update BEM mit aktueller Rechtsprechung 30 | ® |24.02.26 | 10:00 Uhr | 160,65€ (199,92 €)

[Clp [Clo | KrauB, Schnittstellen Erbrecht/Familien- u. Sozialrecht - Praktiker-Seminar | 31 | ® | 25.03.26 | 10:00 Uhr | 267,75€ (333,20 €)

Clp [Zo | Bauer, Der Gesellschaftsvertrag im Zivil- und Steuerrecht 32 | ™ 1021225 | 10:00 Uhr | 267,75€ (333,20€)

Clp [Clo | Erb, Steuerstrafrecht 33 | ® | 11.0326 | 10:00 Uhr | 267,75€ (333,20€)

[]O | Karczewski, Das WG aus Sicht des BGH — Schwerpunkt Allgemeiner Teil 34 | ® 16.03.26 | 14:00 Uhr | 136,85 € (166,60 €)

[]O | Karczewski, Das WG aus Sicht des BGH - Schwerpunkt Besonderer Teil | 35 | @ |23.03.26 | 14:00 Uhr | 136,85€ (166,60 €)

CIp o | Stackmann, Beweiserhebung- und -verwertung in Zivilsachen - ... 36 | ® |19.03.26 | 14.00 Uhr | 189,21 € (233,24 €)

Preise inkl. MwSt. fir DAV-Mitglieder (fiir Nichtmitglieder),
m Hybrid-Seminar (Teilnahme sowohl présent als auch online méglich) @ Live-Online-Seminar, a Prasenz-Seminar

Bitte kreuzen Sie bei Ihrer Anmeldung an, ob Sie P = prasent oder O = online teilnehmen moéchten. Die Anzahl der Prasenz-Platze ist begrenzt.
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im Rahmen der Aufnahme materielle Leistungen zur Deckung der
Grundbedtrfnisse dieser Antragsteller zu gewéhren. Das Hohe
Gericht moéchte vom Gerichtshof wissen, ob unter solchen Umstén-
den die Haftung des Staates trotz der Pflichten aus der Aufnahme-
richtliniel und der Charta der Grundrechte der Europdischen
Union ausgeschlossen werden kann.

In seinem Urteil weist der Gerichtshof darauf hin, dass die Mit-
gliedstaaten nach der Richtlinie verpflichtet sind, Antragstellern
auf internationalen Schutz im Rahmen der Aufnahme materielle
Leistungen zu gewahren, die einem angemessenen Lebensstandard
entsprechen, sei es in Form von Unterkunft, Geldleistungen, Gut-
scheinen oder einer Kombination davon. Diese Leistungen miissen
die Grundbediirfnisse, einschliefSlich einer angemessenen Unter-
bringung, der betroffenen Personen decken und deren physische
und psychische Gesundheit schiitzen.

Ein Mitgliedstaat, der es - und sei es auch nur voriibergehend -
unterldsst, einem Antragsteller, der nicht Giber ausreichende Mittel
verfligt, diese materiellen Leistungen zu gewahren, Uberschreitet
demnach offenkundig und erheblich den Spielraum, iiber den er
bei der Anwendung der Richtlinie verfligt. Fine solche Unterlas-
sung kann daher einen hinreichend qualifizierten Verstof§ gegen
das Unionsrecht darstellen, der zu einer Haftung des betreffenden
Mitgliedstaats fiihrt.

Zwar sieht das Unionsrecht eine eng begrenzte Ausnahmeregelung
vor, die es ermoglicht, die Aufnahmemodalitaten anzupassen,
wenn die fur Antragsteller auf internationalen Schutz tiblicherweise
verfligharen Unterbringungskapazititen voriibergehend erschopft
sind, jedoch darf diese Regelung nur in begriindeten Ausnahme-
fillen und zeitlich begrenzt angewandt werden. Diese Regelung ist
u. a. dann anwendbar, wenn ein massiver und unvorhersehbarer
Zustrom von Drittstaatsangehorigen zu einer vortibergehenden
Vollauslastung der Aufnahmekapazititen fiihrt. Aber auch in die-
sem Fall sieht die Richtlinie vor, dass die Mitgliedstaaten unter allen
Umstédnden die Grundbedtrfnisse der betroffenen Personen im Ein-
klang mit der in der Charta der Grundrechte verankerten Pflicht zur
Achtung der Menschenwtrde decken miissen.

Unter diesen Umstdnden ist es nach Auffassung des Gerichtshofs
nicht zuldssig, dass sich ein Mitgliedstaat seiner Pflicht, die Grund-
bedirfnisse der betroffenen Personen zu decken, entzieht, indem er
sich auf das die Ausnahmeregelung auslosende Ereignis beruft,
namlich die vortibergehende Erschopfung der fiir Antragsteller auf
internationalen Schutz tblicherweise verfligharen Unterbrin-
gungskapazitaten, auch wenn diese Erschopfung auf einen groflen
und plétzlichen Zustrom von Drittstaatsangehorigen, die voriiber-
gehenden oder internationalen Schutz beantragt haben, zurtickzu-
fihren ist. Ebenso wenig kann die Berufung auf den Eintritt eines
solchen Ereignisses dazu fiihren, dass der Verstol$ gegen die in der
Richtlinie vorgesehenen Pflichten nicht als hinreichend qualifiziert
angesehen wird, um einen Schadensersatzanspruch begriinden zu
konnen. Eine gegenteilige Auslegung wiirde dieser Regelung ihre
praktische Wirksamkeit nehmen und den wirksamen gerichtlichen
Rechtsschutz der Antragsteller gefahrden.

Im vorliegenden Fall gibt es im Ubrigen keinen Anhaltspunkt dafiir,
dass Irland objektiv daran gehindert worden wére, seine Pflichten
dadurch zu erfiillen, dass es den Antragstellern eine Unterkunft
aulSerhalb des tiblicherweise fir ihre Unterbringung vorgesehenen
Systems zur Verfligung stellt - gegebenenfalls unter Inan-
spruchnahme der in der Richtlinie vorgesehenen Ausnahme - oder
ihnen Geldleistungen oder Gutscheine gewahrt.

Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-97/24 | The Minister

MAV-Mitteilungen November/Dezember 2025

for Children, Equality, Disability, Integration and Youth u. a.
1 Richtlinie 2013/33/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom
26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen fiir die Aufnahme von Perso-

nen, die internationalen Schutz beantragen.

(Quelle: EuGH, PM Nr. 102/25 vom 01.08.2025)

EuGH: Haftung von Luftfahrtunternehmen: Haustiere sind
nicht vom Begriff ,,Reisegepack® ausgenommen

Tiere konnen als ,Reisegepéack” befordert und in Bezug auf die Haf-
tung fiir ihren Verlust als solches angesehen werden. Dies stellte der
Europdische Gerichtshof in seinem Urteil betreffend eines Vorabent-
scheidungsersuchens nach Art. 267 AEUV fest.

Eine Reisende flog am 22. Oktober 2019 mit ihrer Mutter und ihrem
Haustier (einer Hiindin) von Buenos Aires (Argentinien) nach
Barcelona (Spanien). Der Flug wurde von der Fluggesellschaft Iberia
durchgefiihrt. Die Hiindin musste aufgrund ihrer Grofe und ihres
Gewichts in einer Transportbox im Frachtraum befordert werden.
Bei der Aufgabe des Gepécks gab die Reisende das Interesse an der
Ablieferung am Bestimmungsort nicht betragsmaflig anl. Die Hiin-
din befreite sich wihrend der Beférderung zum Flugzeug aus der
Transportbox und konnte nicht wieder eingefangen werden.

Die Reisende verlangte als immateriellen Schadensersatz flir den Ver-
lust ihrer Hiindin einen Betrag von 5.000 Euro. Iberia erkannte ihre
Haftung und das Recht auf Entschédigung an, allerdings nur bis zu
dem fiir aufgegebenes Reisegepéck vorgesehenen Hochstbetrag.

Das mit der Schadensersatzklage befasste spanische Gericht hat sich
an den Gerichtshof gewandt, um zu kldren, ob mit den Reisenden
beforderte Haustiere vom Begriff ,Reisegepack” im Sinne des Uber-
einkommens von Montreal ausgenommen sind.

Der Gerichtshof stellt fest, dass Haustiere nicht vom Begriff ,Reise-
gepack® ausgenommen sind. Denn auch wenn sich die gewohnli-
che Bedeutung des Begriffs ,Reisegepick” auf Gegenstidnde bezieht,
lasst dies nicht den Schluss zu, dass Haustiere nicht unter diesen
Begriff fallen.

Das Ubereinkommen von Montreal regelt die internationale Beforde-
rung auf dem Luftweg von Giitern sowie von Personen und Reise-
gepick. Der Begriff ,Personen bezieht sich auf den Begriff ,Rei-
sende”, so dass ein Haustier nicht einem ,Reisenden® gleichgestellt
werden kann. Folglich fallt ein Haustier fiir die Zwecke der Beforde-
rung im Luftverkehr unter den Begriff ,Reisegepack” und der Ersatz
des Schadens, der durch den Verlust dieses Tiers entstanden ist, rich-
tet sich nach der fuir Reisegepdck vorgesehenen Haftungsregelung.
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Wenn kein Interesse an der Ablieferung am Bestimmungsort betrags-
milig angegeben wurde, deckt der Haftungshochstbetrag des Luft-
fahrtunternehmens fiir den Verlust von Reisegepack sowohl den
immateriellen als auch den materiellen Schaden ab. Ist ein Fluggast
der Ansicht, dass der Hochstbetrag zu niedrig ist, hat er die Moglich-
keit, vorbehaltlich der Zustimmung des Luftfahrtunternehmens einen
hoheren Betrag festzulegen, indem er das Interesse an der Abliefe-
rung am Bestimmungsort betragsméfig angibt und den verlangten
Zuschlag entrichtet.

Der Umstand, dass der Schutz des Wohlergehens von Tieren eine von
der Union anerkannte dem Gemeinwohl dienende Zielsetzung dar-
stellt, schliel$t nicht aus, dass Tiere als ,Reisegepdck® befordert
werden konnen und in Bezug auf die Haftung fiir ihren Verlust als
solches angesehen werden, sofern den Erfordernissen an ihr Wohl-
ergehen wihrend ihrer Beférderung in vollem Umfang Rechnung
getragen wird.

1 GemiR dem Ubereinkommen von Montreal (Ubereinkommen zur Vereinheit-
lichung bestimmter Vorschriften tiber die Beférderung im internationalen Luft-
verkehr, das am 28. Mai 1999 in Montreal am 28. Mai 1999 geschlossen wurde, am
9. Dezember 1999 von der Europédischen Gemeinschaft unterzeichnet wurde, mit
dem Beschluss 2001/539/EG des Rates vom 5. April 2001 in ihrem Namen geneh-
migt wurde und am 28. Juni 2004 in Bezug auf die Européische Union in Kraft
getreten ist) ist die Haftung von Luftfahrtunternehmen fiir Reisegepéck auf einen
Pauschalbetrag beschrankt. Der Reisende kann jedoch bei Entrichtung des ver-
langten Zuschlags das Interesse an der Ablieferung am Bestimmungsort betrags-
malig angeben: Bei Verlust, Beschadigung oder Verspétung ist Ersatz dann nicht
bis zum pauschalen Hochstbetrag, sondern bis zur Hohe des angegebenen Betrags

zu leisten.

Urteil des EuGH in der Rechtssache C-218/24 | Iberia Lineas Aéreas de
Espana (Begriff , Reisegepack”)

(Quelle: EuGH, PM Nr. 133/25 vom 16.10.2025)

EGMR: Schutz der Privatsphare und
beruflicher Reputation verletzt

Der Européische Gerichtshof fiir Menschenrechte (EGMR) stellte
in seinem Urteil vom 4. November 2025, Marko Tesi¢ v. Serbia
(Rs. 61891/19), eine Verletzung von Art. 8 der Europaischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK) (Recht auf Achtung des Privat- und
Familienlebens) fest, da die serbischen Behorden das Personlich-
keitsrecht eines Rechtsanwalts unzureichend vor ungerechtfertig-
ten Medienangriffen geschiitzt hatten.

Der Beschwerdefithrer wurde in mehreren Medienberichten als mut-
malllicher Teilnehmer an gewalttdtigen Fullballunruhen dargestellt
und mit schwerwiegenden Vorwtirfen in Verbindung gebracht. In sei-
ner professionellen Rolle als Rechtsanwalt war er besonders auf die
Wahrung seines Rufes angewiesen, da die offentliche Darstellung
seine berufliche Integritdt und Mandantenbeziehungen gefdhrdete.
Die nationalen Gerichte weigerten sich jedoch, seine Klage auf Schutz
der Personlichkeitsrechte zu priifen, und stiitzten sich dabei einseitig
auf die Pressefreiheit (Artikel 10 EMRK). Der EGMR betonte, dass
Art. 8 EMRK nicht nur negative Schutzpflichten gegentiber staatlichen
Eingriffen, sondern auch positive Schutzpflichten gegentiber Dritt-
akteuren umfasse. Insbesondere bei Personen in exponierten beruf-
lichen Positionen wie Rechtsanwilten musse der Schutz ihrer
Privatsphdre und der beruflichen Reputation sorgfiltig gegen das
offentliche Informationsinteresse abgewogen werden. Die nationalen
Instanzen hatten diese Abwagung unterlassen.

(Quelle: DAV Briissel, Europa im Uberblick Nr. 39-2025 v. 7.11.2025)

Interessantes

Der Bayerische IT-Rechtstag zahlt in Deutschland seit vielen Jahren zu
den Top-Tagungen im IT-Recht. Auf dem 24. Bayerischen IT-Rechtstag,
der vom Bayerischen Anwaltverband e.V. in Kooperation mit der
Arbeitsgemeinschaft IT-Recht im Deutschen Anwaltverein und der
Universitdt Passau, Institut fiir das Recht der digitalen Gesellschaft
veranstaltet wird, drehte sich alles um das Thema Digitale Souveranitt.

Nach der Er6ffnung durch den Prédsidenten des BAV, RA Michael
Dudek, begriilite die Vorsitzende des Geschéftsfiihrenden Ausschusses
der davit - Arbeitsgemeinschaft IT-Recht im DAV - RAin Dr. Christiane
Bierekoven die Teilnehmer und definierte den Titel der Fachtagung
treffend als Verstehen und Kontrollieren von und Umgehen-Konnen
mit digitalen Systemen.

Der Umgang mit dem Thema solle jedem offenstehen und damit auch
der Zugang zum Recht. Das sei auch Starkung des Rechtsstaates. Dem
IT-Recht komme in Zukunft eine Schliisselrolle als Briicke zwischen
unterschiedlichen Fachbereichen zu.

Ministerialdirektor Dr. Hans
Michael Strepp, Amtschef im
Bayerischen Staatsministerium
fur Digitales, fiihrte in seiner
Keynote gleich zu Beginn durch
wichtige Krisenentwicklungen
der letzten zwei Jahrzehnte, die
gezeigt haben, dass Europas
Primarreaktion, die Regulation
nicht erfolgversprechend war
und ist.

Sein Restimee: Wir leben in einer
Welt, in der nur ganz wenige

MAV Miinchener AnwaltVerein e.V.
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Staaten in der Lage sein werden, digital unabhédngig zu sein. Die Losung
ist die Etablierung einer europaische Digitalwirtschaft. Denn Europa
kann mehr leisten und mtsse ,sein Gewicht auf die Strafle bringen”.

Der Weg dahin fithre iiber die Férderung und Finanzierung von Start-
ups um mehr Player nach Bayern zu bringen. Ebenso wichtig seien
die verwandten Themen wie Verteidigung und Zugang zum All.

Vor allem aber: Durch KI wiirden die Karten neu gemischt werden.
Eine Technologie die viele neue Mdoglichkeiten mit ungeahnten
Wachstumschancen schaffe. Ein Gamechanger auch im Hinblick auf
die marktdominierenden amerikanischen Hyperscaler.

Die Deregulierung, das Zuriickdampfen auf grundsatzliche und ein-
heitliche Layer in Europa konne nur durch die Mitgliedstaaten erfol-
gen. Initiativen miissten angestofsen werden, um Standards vor die
Klammer zu ziehen und zu viel inhaltliche Vorgaben zu vermeiden.
Auch die DSGVO brauche ein Refreshment.

Zum Thema Regulation lieferte im Anschluss RA Dr. Lennart Laude,
LL.M. in seinem Impuls einen tiefgrindigen Uberblick zur ,Durch-
setzung europdischer Standards fiir digitale Dienste”.

Die Themen und aufgeworfenen Fragen wurden ganztags in weiteren
Impulsvortrdgen von Prof. Dr. Michael Denga, LL.M. (London),
Maitr. en Droit (Paris) zu Datensouveranitdt und Sovereign Cloud
sowie RA Dr. Thomas Lapp zu Datenschutz & Informationssicherheit
als Garanten Digitaler Souveranitat und den jeweils daran ansch-
lieSenden spannenden Panels und der Abschlussdiskussion zur Digita-
len Souveranitat im internationalen Vergleich aus unterschiedlichen
Perspektiven beleuchtet und vertieft.

Den ausflihrlichen Tagungsbericht finden Sie in der ndchsten Ausgabe

der MAV-Mitteilungen und in Kirze unter https://www.bayerischer-
it-rechtstag.de/rueckblicke/.
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Verteidigung und Wahrung unserer demokratischen
und rechtsstaatlichen Werte

Am Mittwoch, den 22. Oktober 2025 hat der BAV gemeinsam mit dem
Landesverband Bayern des Deutschen Juristinnenbundes e.V. die
neue Prisidentin des DJB, Frau Professor Doktor Susanne Baer,
Richterin am Bundesverfassungsgericht a.D in Miinchen empfangen.

Unsere Vorsitzende Michaela A.E. Landgraf war zusammen mit llona
Treibert und Uta Liibbing-Trinkwalder - die Powerfrauen im Vorstand
des Bayerischer Anwaltverband e.V. (BAV) - fiir die bayerischen
Anwaltvereine beim Empfang dabei und setzten damit ein starkes
Zeichen dafiir, dass unsere freiheitlichen demokratischen Grund-
werte und unsere Verfassung verteidigt werden!

PRESSECLUE

Cuwe

llena Treibert

»Der entschiedene Einsatz
fiir die Verfassung ist gefragt!"
(Prof. Dr. Susanne Baer)

»Wer politisch wirksam sein will,
muss Beharrlichkeit, Konsequenz
und die notige Harte mitbringen!“
(RAin ITlona Treibert)

Nach der BegriiSung durch die Vorsitzende des neu gegriindeten DJB-
Landesverbandes Renate Maltry, die eindrucksvoll tiber den Einsatz
des DJBs fiir Gleichstellung berichtete, erdffnete BAV-Préasidiums-
mitglied llona Treibert mit einem Impuls Gber ,Gleichberechtigung
als Auftrag von DJB und BAV” die Veranstaltung.

Treibert stellte mit Blick auf die Entstehung von Art. 3 Abs. 2 Satz 1 GG
klar: ,Wer politisch wirksam sein will, muss Beharrlichkeit, Konse-
quenz und die nétige Hérte mitbringen!”

Von dieser These konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
vor Ort und im Live-Stream an den Bildschirmen tiberzeugen. Denn
Herzstlck des Abends war die Diskussion mit Prof. Dr. Susanne Baer
uber den Status Quo unserer Demokratie. Hierzu erhielten sie von
ihr direkte Einblicke in die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts
untermauert mit der Vorstellung ihres neu erschienenen Buches
,Rote Linien: Wie das Bundesverfassungsgericht die Demokratie
schiitzt®.

Baer beantwortete im Anschluss weise und mit Weitblick die erar-
beiteten Fragen von BAV, DJB und des Publikums zur Notwendigkeit
verfassungsrechtlicher Schutzraume, Wehrhaftigkeit des BVerfG
sowie zum System der Ernennung von Richterinnen am BVerfG bis
hin zur Rolle von Verbanden und Offentlichkeit bei der Uberwachung
und Sicherung roter Linien.

Ihr Appell an jeden einzelnen in unserer Gesellschaft war sehr ein-
pragsam und diente zugleich als Weckruf:

»Jeder kann jeden Tag mindestens fiinf Minuten aus seiner
Komfortzone heraustreten und demokratische Werte weitergeben.”

Der BAV sieht sich zusammen mit befreundeten Verbanden wie dem

27




28

Nachrichten | Beitrage

DJBin der Pflicht als zivilgesellschaftliche Garanten fiir die Férderung,
Verteidigung und Wahrung unserer demokratischen und rechts-
staatlichen Werte einzutreten.

v. links: Michaela A.E. Landgraf, als Vorstand BAV; llona Treibert, Prasidium BAV;
Prof. Dr. Susanne Baer; Renate Maltry, Vorsitzende D.LV Bayern i. DJB e.V.; Nina-Sophie
Metzmacher, Vorstand DJB Nordbayern

Ein erfreulicher Schulterschluss: Denn zusammen mit Justiz, Rechts-
anwaltskammern, Politik und vielen engagierten Menschen inner-
halb und aullerhalb der Jura-Bubble, GEMEINSAM sind wir starker!

(Quelle: Bayerischer Anwaltverband, Fotos BAV/MAV e.V.)

75 Jahre Bundesgerichtshof und Bundesanwaltschaft

Am 30. Oktober 2025 fand im Badischen Staatstheater in Karlsruhe
vor rund 750 geladenen Gésten ein Festakt aus Anlass des 75-jahrigen
Bestehens von Bundesgerichtshof und Bundesanwaltschaft statt. Die
Festrede hielt Bundesprésident Dr. Frank-Walter Steinmeier. Gruf3-
worte sprachen der Ministerprésident des Landes Baden-Wiirttemberg
Winfried Kretschmann, der Oberbiirgermeister der Stadt Karlsruhe
Dr. Frank Mentrup und die Préasidentin der Rechtsanwaltskammer
beim Bundesgerichtshof Dr. Brunhilde Ackermann. Das Finefones
Saxophone Quartet unter Leitung von Peter Lehel sorgte fiir die musi-
kalische Umrahmung.

Aus dem Bereich der Rechtsprechung nahmen u.a. der Prasident des
Gerichtshofs der Europdischen Union Prof. Dr. Koen Lenaerts,
Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts, die Prasidentinnen und
Prasidenten der obersten Gerichtshofe des Bundes und zahlreiche
Reprasentanten der Justiz in den Landern und aus dem europaischen
Ausland einschliefllich der Ukraine an dem Festakt teil. Zudem waren
die Bundesministerin der Justiz und fur Verbraucherschutz
Dr. Stefanie Hubig, Ministerinnen und Minister der Lander, Abge-
ordnete des Europdischen Parlaments, des Deutschen Bundestags
und der Landtage, Vertreter von Bundes- und Landesbehérden, Kirchen
und anderen Religionsgemeinschaften sowie Verbanden anwesend.

Nach dem Kurzfilm "Die verschwundenen Worte", den Studierende
der Hochschule der Medien Stuttgart in Zusammenarbeit mit Bundes-
gerichtshof und Bundesanwaltschaft produziert haben, eréffnete die
Prasidentin des Bundesgerichtshofs Bettina Limperg den Festakt. Im
Rahmen ihrer Begrtiffung betonte sie die iiberragend wichtige Bereit-
schaft zum Dialog fiir alle Staatsgewalt: ,Auch die Rechtsprechung
lebt vom Gespréch, zu dem freilich auch ein Zuhéren gehért. Demo-
kratie und Recht sind keine Instrumente zur Vollstreckung von
Macht, sondern sie bediirfen zuallererst der festen Griindung in einer
dem Menschen und seiner Wiirde zugewandten Haltung. Nur dann
kann auch die Ordnungs- und Sicherungsfunktion des Rechts gelin-
gen und das Vertrauen der Menschen in die staatlichen Strukturen
erhalten bleiben.”

,Bundesgerichtshof und Bundesanwaltschaft leisten seit nunmehr
75 Jahren konsequent ihren Beitrag dazu, dem Recht Geltung zu ver-
schaffen und dessen einheitliche Auslegung und Anwendung im
Bereich des Straf- und Zivilrechts sicherzustellen”, hob Bundesprasi-
dent Dr. Frank-Walter Steinmeier in seiner Festansprache hervor.
JIch weild, dass diese Aufgaben - quantitativ genauso wie qualitativ -
nicht einfach zu erfiillen sind. Und wir wissen alle, dass sie in
Zukunft nicht einfacher werden. Auch deshalb wiinsche ich mir, dass
unserer Justiz - auf allen Ebenen - nicht nur der verdiente Respekt
entgegengebracht wird, sondern ihr immer auch die notwendigen
Ressourcen zur Verfligung stehen, selbst in Zeiten schmerzhafter fis-
kalischer Konsolidierungsdebatten.”

In seiner Verabschiedung sagte Generalbundesanwalt Jens Rommel:
,Das Erreichte lasst sich nicht allein anhand der Zahl an Verfahren,
Anklagen und Entscheidungen greitbar machen. Es besteht vor allem
in dem Vertrauen, das "Karlsruhe" insgesamt entgegengebracht wird.
Unser Ansporn und unsere Verpflichtung richten sich darauf, den
erreichten hohen Standard zu wahren und dabei offen fiir neue Ent-
wicklungen in Staat und Gesellschaft zu bleiben.” Er dankte den Mit-
wirkenden am Festakt und leitete zum anschliellenden Empfang tiber.

(Quelle: BGH, PM Nr. 198/2025 v. 30.10.2025)

Jubildumsveranstaltung : 15 Jahre Initiative Rechts-
und Justizstandort Bayern, 10 Jahre Forderverein
Initiative Rechts- und Justizstandort Bayern e.V.

Vor 15 Jahren haben sich Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft,
Justiz und rechtsberatenden Berufen in der Initiative "Rechts- und
Justizstandort Bayern" zusammengeschlossen. Die Griindungsver-
sammlung des Fordervereins und die Eintragung in das Vereinsregi-
ster des Amtsgerichts Miinchen folgte 5 Jahre spéter.

Die Initiative vereint das bayerische Staatsministerium der Justiz, die
bayerischen Wirtschaftsverbénde, die Rechtsanwalts-, Patentanwalts-
und Notarkammern, die Universitdten, Gerichtsbarkeiten sowie
Interessenverbinde der Sachverstandigen und freien Berufe in Bayern.
Sie alle eint das gemeinsame Interesse an einem starken und attrak-
tiven Rechts- und Justizstandort Bayern, den sie durch einen institu-
tionalisierten standigen Gedankenaustausch weiter verbessern wollen.

Zur Feier des Jubildums fand am 6. Oktober eine festliche Veranstal-
tung im Minchner Justizpalast statt. Nach der BegriilSung durch den
Amtschef und Vorstandsvorsitzenden des Fordervereins, Ministerial-
direktor Dr. Winfried Brechmann, fithrte Justizminister Georg
Eisenreich in seiner Keynote in das Thema ,Digital Compliance” ein.
Eisenreich: ,Die rasant voranschreitende Digitalisierung hat auch die
Berufswelt von Juristinnen und Juristen verandert. Die Initiative hat
diese Entwicklung friihzeitig erkannt und zukunftsweisende Formate
wie die Denkfabrik Legal Tech entwickelt.” Und weiter erkldrte er:
,Legal Tech und KI schaffen neue Moglichkeiten sowohl zur Automati-
sierung von Ablaufen als auch zur Sachbearbeitung und Rechtsbera-
tung. Ziel muss es sein, dass rechtliche Vorschriften und ethische Maf-
stabe auch im digitalen Zeitalter eingehalten werden. Gleichzeitig sollen
die Abldufe durch die Digitalisierung effektiver und effizienter werden.
Zudem ist erforderlich, dass unsere Unternehmen nicht durch immer
umfangreichere und komplexere Vorschriften tiberfordert werden.”

Nach einem Vortrag des Digital-Experten Prof. Dr. Dirk Heckmann
von der Technischen Universitat Miinchen iber das Thema ,Haftungs-
fragen im Zusammenhang mit KI” diskutierte Eisenreich im Anschluss
mit hochrangigen Vertretern des Rechts- und Wirtschaftslebens tiber
,Digital Compliance”. Auf dem von Prof. Dagmar Schuller (Vizepra-
sidentin der IHK fiir Miinchen und Oberbayern) moderierten
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Podium: Dr. Thomas Dickert, Prasident des Oberlandesgerichts
Nirnberg, Dr. Stefan Gehring, General Counsel und Group Compli-
ance Officer bei der Munich RE, Rechtsanwiltin Dr. Jessica Flint von
der JUN Legal GmbH und Prof. Dr. Dirk Heckmann.

jubildumsfeler

Minister Eisenreich: ,Mein herzlicher Dank gilt unseren vielen Partnern,
mit denen wir den Rechts- und Justizstandort Bayern im Interesse der
Blirgerinnen und Biirger und der bayerischen Wirtschaft weiter stirken
und noch attraktiver gestalten wollen.”

Auf der Homepage des Rechts- und Justizstandortes Bayern wurde
ein kurzer Veranstaltungsbericht mit drei Fotos eingestellt. Der Beitrag
kann unter https://www.rechtsstandortbayern.de/aktivitaeten/detail/
6-oktober-2025-jubilaeumsveranstaltung-15-jahre-initiative-rechts-
und-justizstandort-bayern-und-10-jahre-foerderverein-initiative-
rechts-und-justizstandort-bayern-ev.html aufgerufen werden.

(Quellen: Bayer. Staatministerium der Justiz, PM Nr. 110/25v. 6.10.2025;
https://www.rechtsstandortbayern.de/aktivitaeten.html)

Chatkontrolle: Danische Ratsprasidentschaft
gibt weitreichende Plane auf

Die ddnische EU-Ratsprésidentschaft kiindigte am 30. Oktober 2025
an, ihre weitreichenden Pléne zur anlasslosen Kommunikations-
durchleuchtung zum Auffinden von Kindesmissbrauchsdarstellung-
en unter Umgehung von Ende-zu-Ende-Verschliisselung aufzugeben
(vgl. dazu bereits EiU 35/2025 und PM 43/25). Stattdessen will die Rats-
prisidentschaft nun offenbar die derzeit giiltige Ubergangsverord-
nung 2021/1232, die nach einer bereits erfolgten Verldngerung bis
zum 3. April 2026 gilt, abermals verldngern. Diese sieht die Moglich-
keit der freiwilligen Durchleuchtung elektronischer Kommunikation
durch Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste vor.

Der Deutsche Anwaltverein begrifdte in einem Statement am

31. Oktober 2025, dass die zuletzt verfolgten Pldne, die erhebliche
Grundrechtseingriffe bedeutet hétten, nun jedenfalls voriiberge-
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hend nicht weiterverfolgt werden. Die Verordnung ist Gegenstand
erheblicher Kritik durch zahlreiche Mitgliedstaaten sowie europai-
sche Verbande, wird aber gleichwohl von EU-Kommission und
einigen Mitgliedstaaten seit Jahren weiterverfolgt.

(Quelle: DAV Briissel, Europa im Uberblick Nr. 38/2025 v. 31.10.2025)

EU-Parlament: Verfahrensregeln zur Durchsetzung
der DSGVO verabschiedet

Am 21. Oktober 2025 nahm das Européische Parlament im Plenum
den in den Trilogverhandlungen gefundenen Kompromiss zu
einem Vorschlag der EU-Kommission fiir eine Verordnung zur
Festlegung zusétzlicher Verfahrensregeln fiir die Durchsetzung
der Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) in erster Lesung an.
Ziel ist eine effizientere und einheitlichere Anwendung der
DSGVO in grenziiberschreitenden Féllen.

Die Verordnung prazisiert insbesondere Verfahrensrechte von
Beschwerdefithrern und betroffenen Unternehmen, regelt Fristen
und Beweisstandards und legt verbindliche Kooperationsmechanis-
men zwischen den nationalen Datenschutzbehérden fest. Zudem
soll sie Rechtssicherheit bei der Rollenverteilung zwischen feder-
fihrender Aufsichtsbehdrde und betroffenen Behdrden schaffen.
Durch die neuen Regelungen wird die Transparenz in Datenschutz-
verfahren gestarkt und die Bearbeitungsdauer komplexer Falle ver-
kiirzt. Das Parlament stellte klar, dass die effektive Durchsetzung der
DSGVO entscheidend fiir das Vertrauen der Burgerinnen und Biirger
in den Datenschutz innerhalb der EU ist. Nach formlicher Annahme
des Rechtsaktes durch den Rat der EU wird er am 20. Tag nach
Ver6ffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft treten.

(Quelle: DAV Brissel, Europa im Uberblick Nr. 37/2025 v. 24.10.2025)

EU-Parlament: KI-Haftung:
Studie empfiehlt Europdische Regelung

Die EU soll harmonisierte Haftungsregeln fiir KI-Systeme schaffen,
um Rechtszersplitterung in diesem Bereich zu vermeiden und
Rechtssicherheit sowohl fiir KI-Produzenten und Betreiber als
auch fiir Geschddigte zu schaffen. Das empfiehlt eine Studie im
Auftrag des Rechtsausschusses (JURI) des Européaischen
Parlamentes, die im Juli 2025 verdffentlicht wurde.

Urspriinglich habe die EU mit dem Kommissionsvorschlag
COM(2022) 496 fiir eine Richtlinie tiber KI-Haftung (vgl. dazu die
DAV-SN 11/22 und 71/22) die Regulierung von KI durch eine
einheitliche zivilrechtliche Haftung angestrebt. Dieser Ansatz sei
jedoch vermehrt durch einen risikobasierten ex-ante-Compliance-
Ansatz verdrangt worden, vor allem in Form der KI-Verordnung
(EU) 2024/1689. Das birgt laut der Studie die Gefahr von
Rechtszersplitterung und —unsicherheit in Haftungsfragen, insbe-
sondere da einige Mitgliedstaaten bereits eigene nationale
Haftungsregelungen erarbeiteten. Die Studie empfiehlt dem EU-
Gesetzgeber insbesondere die Einfihrung einer wohl im
Verordnungswege zu schaffenden, verschuldensunabhéngigen
Haftung fiir Hochrisiko-KI-Systeme. Dies entspricht auch der
Empfehlung des DAV, die er bereits in der Stellungnahme 40/20
zum 2020 vorgelegten Weillbuch der EU-Kommission abgegeben
hat. Die EU-Kommission hatte im Februar dieses Jahres angekin-
digt Vorschlag der KI-Haftungsrichtlinie zuriickzuziehen, vgl.
dazu und der entsprechenden Diskussion EiU 14/25.

(Quelle: DAV Briissel, Europa im Uberblick Nr. 29/2025 v. 08.08.2025)
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AuBerordentliche Sitzung zum Thema
weltweiter Schutz der Anwaltschaft

Am 20. Oktober 2025 fand eine auRerordentliche Sitzung des Unter-
ausschusses Menschenrechte (DROI) sowie des Rechtsausschusses
(JURI) des EU-Parlaments zum Thema Schutz der Anwaltschaft welt-
weit statt.

Zu Beginn der Sitzung legte Ramla Dahmani, die Schwester der seit
Juli 2024 in Tunesien inhaftierten Journalistin und Rechtsanwaltin
Sonia Dahmani ein eindriickliches Zeugnis der Misshandlungen
und menschenunwiirdigen Verhdltnisse ab, denen ihre Schwester
in der Haft ausgesetzt ist. Sie appellierte an die Europiische Union
in ihren Partnerschaften mit Drittstaaten den Schutz der Grund-
rechte und Grundfreiheiten als rote Linien einzufordern.

Als erstes bindendes Instrument zum Schutz der anwaltlichen
Berufsausiibung wurde anschliefend die Konvention des Europa-
rates zum Schutz der Anwaltschaft (siehe dazu EiU 19/25; 10/25)
durch Vertreter des Europarates, der Anwaltschaft und der UN vor-
gestellt und zu dessen rascher Ratifizierung aufgerufen. Die anwe-
sende Leiterin der Delegation der EU beim Europarat betonte mit
Blick auf einen Beitritt der EU zu der Konvention, die EU-Kommis-
sion arbeite mit Nachdruck an entsprechenden Beschlussentwtir-
fen und wolle diese bis Ende des Jahres vorlegen. An der Sitzung
teilgenommen haben neben Vertretern des CCBE auch die Deut-
sche sowie die Franzosische Delegation beim CCBE, die am glei-
chen Tag in Strasbourg auf Einladung der franzosischen Delegation
ihr jahrliches bilaterales Treffen abhielten.

Video der aullerordentlichen Sitzung
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/subcom-
mittee-on-human-rights-extraordinary-meeting-jointly-with-
juri_20251020-1900-COMMITTEE-DROI

(Quelle: DAV Brussel, Europa im Uberblick Nr. 37/2025 v. 24.10.2025)

Sacharow-Preis 2025: Inhaftierte Journalisten aus
Belarus und Georgien ausgezeichnet

Die inhaftierten Journalisten Andrzej Poczobut aus Belarus und Msia
Amaghlobeli aus Georgien wurden mit dem Sacharow-Preis fiir geistige
Freiheit 2025 ausgezeichnet.

Die Entscheidung, Poczobut und
Amaghlobeli den Preis zu verlei-
hen, wurde von den Vorsitzen-
den der Fraktionen sowie der
Parlamentsprasidentin Roberta
Metsola getroffen und am
22. Oktober 2025 im Plenarsaal
bekannt gegeben. Metsola wiir-
digte beide als ,Leuchttirme des
Mutes® im Kampf fiir Wahrheit
und Demokratie.

Mit dem Sacharow-Preis fiir gei-
stige Freiheit wiurdigt das
Europaische Parlament weltweit
Personen und Organisationen,
die sich mutig gegen Unter-
drickung stellen und sich fir
Demokratie und Menschen-
rechte einsetzen.

METSOLA, Roberta (EPP, MT, EP President),
EP Plenary session - Sakharov Prize 2025:
Announcement of the laureate,

Foto: Fred MARVAUX;

© European Union 2025 - Source : EP

Andrzej Poczobut ist Journalist, Essayist und Blogger aus der polnischen
Minderheit in Belarus, bekannt fiir seine Kritik am Regime von Alex-
ander Lukaschenko. Er gilt als Symbolfigur im Kampf fiir Freiheit und
Demokratie in dem Land. Poczobut wurde wiederholt von den Behor-
den festgenommen. Nach seiner Inhaftierung im Jahr 2021 wurde er
zu acht Jahren in einer Strafkolonie verurteilt. Zeitweise war er in
Finzelhaft ohne angemessene medizinische Versorgung. Uber seinen
aktuellen Gesundheitszustand ist nichts bekannt, seiner Familie wer-
den Besuche verweigert. Das Parlament hat seine sofortige und
bedingungslose Freilassung gefordert.

Msia Amaghlobeli ist Journalistin und Leiterin mehrerer Online-
Medien. Sie wurde 2025 wegen ihrer Teilnahme an einer regierungs-
kritischen Demonstration festgenommen und aus politischen Griin-
den zu zwei Jahren Haft verurteilt. Als erste weibliche politische
Gefangene in Georgien seit der Unabhangigkeit und Kdmpferin fir
die Meinungsfreiheit ist sie zu einer Symbolfigur der prodemokrati-
schen Bewegung geworden, die sich dem Regime der Partei Georgi-
scher Traum nach den Wahlen im Oktober 2024 widersetzt.

Poczobut und Amaghlobeli wurden gemeinsam von der Fraktion der
Européischen Volkspartei (EVP), der Fraktion der Europaischen Kon-
servativen und Reformer (EKR) sowie von Rasa Juknevic¢iené (EVP,
Litauen) und 60 weiteren Abgeordneten nominiert.

Seit 1988 verleiht verleiht das Europdische Parlament jedes Jahr den
nach dem sowjetischen Physiker und Dissidenten Andrei Sacharow
benannten Preis, der mit 50.000 Euro dotiert ist. Mit der Auszeich-
nung sollen herausragende Personlichkeiten und Organisationen
geehrt werden, die sich fiir die Menschenrechte und die grundle-
genden Freiheiten einsetzen, die Rechte von Minderheiten schtitzen
und fur die Achtung des Volkerrechts, der Demokratie und der
Rechtsstaatlichkeit eintreten.

Der Sacharow-Preis 2024 ging an venezolanische Oppositionsfiihre-
rinnen und -fihrer, darunter Maria Corina Machado, die 2025 mit
dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.

Die Preisverleihung findet am 16. Dezember in Strafsburg statt.

(Quelle: Europaisches Parlament, PM vom 22.10.2025)

Aus dem Bayerischen
Staatsministerium der Justiz

Bayern bringt Antrag zum strafrechtlichen Schutz vor
Identitatsmissbrauch bei der 96. Herbstkonferenz
der Justizministerinnen und -minister ein

Ein Rechtsanwalt vertreibt angeblich kostengiinstig Getrdnke-
bestdnde aus einem Insolvenzverfahren eines gastronomischen
Betriebs. Eine bekannte Moderatorin bittet scheinbar ihre Fans,
Nacktfotos an ihre Privatadresse zu senden. Ein vermeintlicher
Schauspieler umschmeichelt eine alte Dame, um sie finanziell aus-
zunehmen. In allen Féllen haben Betriiger die Identitit von real
existierenden Personen erschlichen, um sich personliche Vorteile
zu verschaffen oder das Ansehen ihrer Opfer zu schéddigen. Bayerns
Justizminister Georg Eisenreich fordert einen besseren Schutz vor
Identitdtsmissbrauch im Strafrecht.

In einer Pressekonferenz am 15. Oktober 2025 im Munchner Justiz-
palast informierte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich tber
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Identitdtsdiebstahl und Identitatsmissbrauch und seine rechtspoliti-
sche Initiative dazu auf der Herbstkonferenz der Justizministerinnen
und Justizminister. Der Schweinfurter Oberstaatsanwalt als stdndiger
Vertreter des Leitenden Oberstaatsanwalts Markus Kiistner berich-
tete Uber die Herausforderungen in der Strafverfolgung bei Iden-
titdtsdiebstahl und Identitatsmissbrauch. Eine Betroffene schilderte
ihre Erfahrungen mit dem perfiden Cybercrime-Phédnomen.

Daten und Informationen uber Personen sind im Zeitalter der sozia-
len Medien hiufig frei im Internet zuganglich. Damit wachst die
Gefahr, Opfer von Identititsdiebstahl und in der Folge von Iden-
titdtsmissbrauch zu werden. Angriffe auf die Identitdt konnen den Ruf
einer Person ruinieren oder zu enormen finanziellen Schaden fiihren.
Im Gesetz fehlt ein zielgenauer und effektiver Schutz vor den Folgen
des Identitdtsmissbrauchs. Das Strafrecht muss auch bei Identitats-
missbrauch auf der Hohe der Zeit sein.” so Minister Eisenreich.

P—

v.-I: Dr. Carmen Remke, Pressesprecherin Bayerisches Staatsministerium d. Justiz,
Justizminister Georg Eisenreich, Kathrin Rudolph, Markus Kustner; Foto: MAV e.V.

Der Schweinfurter Oberstaatsanwalt als standiger Vertreter des Lei-
tenden Oberstaatsanwalts Markus Kiistner kennt Anzeigen wegen
Identitatsdiebstahls und Identitdtsmissbrauchs und berichtet von
den Herausforderungen bei den Ermittlungen. Das Verschaffen
fremder Identitatsdaten, der Identitdtsdiebstahl, kann nach deut-
schem Recht strafrechtlich geahndet werden, beispielsweise als
Verstofl gegen das Datenschutzrecht, als Datenhehlerei oder als
Ausspdhen und Abfangen von Daten. Fiir den daraus folgenden
Missbrauch der Identitat gibt es hingegen - anders als in anderen
Rechtsordnungen - keine spezielle Vorschrift. Eisenreich: ,Das
Strafgesetzbuch bietet keinen ausreichenden Schutz vor Verletzun-
gen der Personlichkeitsrechte durch Missbrauch einer fremden
Identitdt und den daraus folgenden Schiden. Dieses Unrecht wird
aktuell nur lickenhaft erfasst. Die Schweiz beispielsweise hat den
Identitdtsmissbrauch im September 2023 als neuen Straftatbestand
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe eingefthrt.
Binnen eines Jahres wurden dort nach Medienberichten bereits
uber tausend Fille angezeigt.”

Staatsminister Eisenreich fordert auch in Deutschland die Ein-
fihrung eines neuen Straftatbestandes zum Schutz vor Identitats-
missbrauch. Grofle Teile des Privat- und Geschéftslebens fanden
zunehmend im Internet und in den sozialen Netzwerken statt. Die
Téter bekdmen immer hdufiger Gelegenheit, persdnliche Daten
abzufischen. Deshalb missten die Opfer besser geschtitzt werden.
Jetzt sei der Bundesgesetzgeber gefordert.

Bayern schldgt deshalb bei der Justizministerkonferenz in Leipzig
die Einflihrung eines neuen Straftatbestandes zum Schutz vor
Identitdtsmissbrauch vor. Danach macht sich strafbar, wer unter
der Vortduschung der Urheberschaft einer anderen Person Inhalte
veroffentlicht oder zugdnglich macht, die geeignet sind, diese Per-
son herabzuwiirdigen oder in ihrem sozialen Geltungsanspruch
oder ihrer Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeintrachtigen.
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Minister Eisenreich rat: ,Schauen Sie im Internet genau hin, wer
Sie anschreibt, vor allem wenn es um finanzielle Transaktionen
geht. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Wechseln Sie nicht
von geschéftlichen Kanélen zu privaten Chatanbietern. Versenden
Sie digital keine Identitdtsnachweise. Um es mit den Sicherheits-
hinweisen des Bundesamts fiir Sicherheit in der Informationstech-
nik zu sagen: Erzdhlen Sie online nichts iiber sich, das Sie nicht
auch Fremden in der U-Bahn erzahlen wiirden. Und wichtig ist:
Zeigen Sie die Téter an.”

Betroffene kénnen zudem staatliche Hilfsangebote nutzen: Privat-
personen, die von Identitdtsmissbrauch betroffen sind, kdnnen sich
an die beim Bayerischen Landeskriminalamt eingerichtete Hotline
fir IT-Notfalle (089/1212-4400) wenden (weitere Informationen
unter https://www.polizei.bayern.de/kriminalitaet/internetkrimi
nalitaet/002479/index.html) oder die Moglichkeiten der Online-
Anzeige oder das Kontaktformular der bayerischen Polizei nutzen.
Auflerdem helfen ihnen die geschulten Beamten der 6rtlichen Polizei-
inspektionen. Auch im Rahmen des Programms "Polizeiliche Krimi-
nalpravention der Lander und des Bundes" gibt es ein spezielles
Informationsangebot zum Themenfeld Identitatsmissbrauch (weitere
Informationen unter https://www.polizei-beratung.de/presse/detail-
seite/wenn-das-digitale-ich-entwendet-wird/).

(Quelle: Bay. Staatsministerium der Justiz. PM Nr. 121/25v. 15.10.2025)

Personalia

Drei neue Bundesverfassungsrichter gewahlt

Am 25. September hat der Deutsche
Bundestag im zweiten Anlauf
Prof. Dr. Gilinter Spinner,
Prof. Dr. Ann-Katrin Kaufhold
und Dr. Sigrid Emmenegger
zu Richtern am Bundesverfas-
sungsgericht gewahlt.

Kurz vor der parlametarischen
Sommerpause war die geplante
Richterwahl kurzfristig von der
Tagesordnung des Bundestages ge-
nommen worden, nachdem die Union
die Wahl der SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf entgegen der
zuvor zugesicherten Zustimmung nicht unterstiitzen wollte. Nach-
dem sich Brosius-Gersdorf letztlich von der Kandidatur zurlickzog,
nominierte die SPD stattdessen die Juristin Dr. Sigrid Emmenegger.

Der Wahl zugrunde lagen Wahlvorschldge des Wahlausschusses fiir die
Richter des Bundesverfassungsgerichts (21/782, 21/783, 21/1742). Dem-
nach folgt der bisherige Vorsitzende Richter am Bundesarbeitsgericht
Prof. Dr. Spinner auf den Richter des Bundesverfassungsgerichts im
Ersten, Senat Dr. Josef Christ. Die Rechtswissenschaftlerin Prof. Dr.
Katrin Kaufhold, die seit 2017 Inhaberin des Lehrstuhls fiir Staats-
und Verwaltungsrecht an der LMU Miinchen ist, folgt auf Dr. Ulrich
Maidowski, Richter des Bundesverfassungsgerichts im Zweiten Senat.
Dr. Sigrid Emmenegger, die zuletzt als Richterin am Bundesverwal-
tungsgericht und davor als Vizeprasidentin des des Verwaltungsgerichts
Koblenz tatig war, wird Nachfolgerin der Richterin des Bundesver-
fassungsgerichts im Zweiten Senat, Prof. Dr. Doris Konig.

Forts. nachste Seite

31



https://www.polizei.bayern.de/kriminalitaet/internetkriminalitaet/002479/index.html
https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/wenn-das-digitale-ich-entwendet-wird/

32

Nachrichten | Beitrage

Neue Bundesverfassungsrichterin Ann-Katrin Kaufhold vom Bundes-
rat zur Vizeprasidentin des Bundesverfassungsgerichts gewahlt

Am 26. September wéhlte der Bundesrat die am Vortag von der Bundes-
regierung zur Verfassungsrichterin gewahlte Professorin Ann-Kathrin
Kaufhold einstimmig zur neuen Vizeprésidentin des Bundesverfassungs-
gerichts. Sie folgt auf die bisherige Vizeprisidentin Prof. Dr. Doris Kénig,
deren Amtszeit endet.

Prisident und Vizeprésident:

Bundesrat und Bundestag wéahlen im Wechsel

Die Wahl der Prisidenten und Vizeprasidenten erfolgt gemald § 9
Bundesverfassungsgerichtsgesetz im Wechsel zwischen Bundestag
und Bundesrat. Der Vizeprasident / die Vizeprasidentin gehort immer
dem Senat an, dem der Prasident nicht angehort.

Die Ernenungsurkunden {iberreichte Bundesprisident Frank Walter
Steinmeier am 7. Oktober 2025 in Schloss Bellevue.

Bundesprésident liberreicht scheidenden Verfassungs-
richtern Entlassungsurkunden und Verdienstkreuz

Bundespréasident Dr. Frank-Walter Steinmeier hat am 7. Oktober der
scheidenden Vizeprasidentin des Bundesverfassungsgerichts Prof. Dr.
Doris Konig die Entlassungsurkunde ausgehdndigt. Damit endete nach
Erreichen der Altersgrenze die Amtszeit von Prof. Dr. Doris Konig als
Vizeprasidentin, Vorsitzende des Zweiten Senats und Richterin des
Bundesverfassungsgerichts. Wegen ihrer Verdienste um die Bundes-
republik Deutschland hat ihr der Bundesprasident bei diesem Anlass
das Grofle Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Richter des Bundesverfassungsgerichts Dr. Josef Christ, der nach Errei-
chen der Altersgrenze von 68 Jahren aus dem Amt scheidet und Richter
des Bundesverfassungsgerichts Dr. Ulrich Maidowski, der auf eigenen
Wunsch vor Ablauf der reguldren Amtszeit beim Bundesverfassungs-
gericht aus dem Amt scheidet erhielten ebenfalls ihre Entlassungsur-
kunden und wurden durch den Bundesprasident bei diesem Anlass mit
der Verleihung des Grofse Verdienstkreuzes mit Stern und Schulterband
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt.

(Quellen: Deutscher Bundestag, https://www.bundestag.de/dokumente/
textarchiv/2025/kw39-de-richterwahl-1110154; Bundesrat kompakt, Aus-
gewahlte Tagesordnungspunkte der 1057. Sitzung am 26.09.2025, TOP
87; Bundesarbeitsgericht; Bundesverwaltungsgericht; LMU Miinchen;
BVerfG, PM 90-92/2025, vom 7.10.2025)
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Niitzliches und Hilfreiches

Termine, Broschiiren, Ratgeber, Internetadressen

Weihnachtsspendenaktion 2025 der
Hiilfskasse Deutscher Rechtsanwalte:

Weihnachten steht vor der Tiir. Ein Anlass auf die Weihnachts-
spendenaktion 2025 der Hiilfskasse Deutscher Rechtsanwailte
hinzuweisen.

Der karitative Verein existiert seit 1885 und unterstiitzt Rechtsan-
wiltinnen und Rechtsanwalte sowie deren Angehdrige, wenn die
sie durch Alter, Krankheit oder aus dhnlichen Griinden berufsun-
fahig, berufsbehindert oder sonst in Not geraten sind.

Finanziert wird die Hilfskasse durch Spenden und die Jahresbeitrage
der Mitgliedskammern fiir ihre Mitglieder. Seit dem Jahr 2022 wird fiir

jedes Kammermitglied ein Beitrag von 5 Euro erhoben, ein monatlicher
Betrag von 42 Cent. Zudem profitiert die Hiilfskasse als gemeinniitziger
Verein von Geldauflagen, die z. B. in Verfahren durch Staatsanwalt-
schaften und Anwaltsgerichte verhdngt werden. Im vergangenen Jahr
folgten erfreulich viele Menschen dem Spendenaufruf: Es gingen
200.033 Euro an Spenden ein (Vorjahr: 192.612 Euro). Die Mittel ermdg-
lichten es einen grol$ziigigen Betrag an bediirftige Rechtsanwéltinnen
und Rechtsanwélte sowie deren Familienangehdrige auszuzahlen.
Erwachsene und Kinder konnten sich tiber jeweils 700,00 Euro freuen.

Der demografische Wandel bringt eine zunehmende Altersarmut mit
sich. Dies ist auch in der Hulfskasse zu sptliren: So wurden beispiels-
weise viele Rechtsanwialtinnen und Rechtsanwiélte aufgrund ihres Alters
nicht mehr in die Versorgungswerke aufgenommen, oder Riicklagen
wie Lebensversicherungen wurden in Krisensituationen gekiindigt. Die
noch aktiven dlteren Kolleginnen und Kollegen geraten oft durch stei-
gende Gesundheitskosten und nachlassende Leistungsféhigkeit in
Bedrangnis. Bitte unterstiitzen Sie die Hulfskasse dabei, diese Not zu
lindern: Nehmen Sie an diesjdhrigen Aktion teil und spenden Sie flir
Thre hilfsbedirftigen Kolleginnen und Kollegen und deren Familien!

Spenden konnen Sie ganz einfach tiber die Webseite der Hiilfskasse
unter: https://huelfskasse.de/spenden/. Spenden an die Hiilfskasse
Deutscher Rechtsanwélte sind steuerabzugsféhig.

Sollte Thnen im Kollegenkreis ein Notfall bekannt werden oder soll-
ten Sie selbst betroffen sein: Nehmen Sie Kontakt zur Hulfskasse auf
oder verweisen auf sie. Der karitative Verein unterstitzt nicht nur in
den vier Mitgliedskammerbezirken beim Bundesgerichtshof, Braun-
schweig, Hamburg und Schleswig-Holstein, sondern auch in allen
weiteren 24 Kammerbezirken in Deutschland.

(Quelle: Hiilfskasse Deutscher Rechtsanwilte, https://huelfskasse.de)

Abschlusskonferenz Bayerisches Biindnis fiir Toleranz
#zuwertvollfuerhass
Was tun bei Hass im Netz?

Wege zur Bekdmpfung von Hate
Speech beschreibt der neue Best-
Practice-Wegweiser gegen digitale
Hasskriminalitat, der auf der
Konferenz am 10. November 2025
gemeinsam vom Bayerischen
Staatsministerium der Justiz,
der Bayerischen Landeszentrale
fir neue Medien und dem
Bayerischen Bindnis fir Tole-
ranz vorgestellt wurde. In einer
moderierten Podiumsdiskussion
wurden praktische Erfahrungen und der Umgang mit Hassrede im
digtalen Raum erortert. Neben dem Hate- Speech- Beauftragten der
bayerischen Justiz, David Beck und Franziska Benning von Hate Aid,
kamen drei Betroffene zu Wort.

be| Hass

Im Netz?

Ein Best-Practice-Wegwelser
gegen digitale Hasskriminalitat

Unter https://www.blm.de/de/wir-foerdern/initiativen-gegen-hass-im-
netz/gegen_hasskriminalitaet.cfm steht der Wegweiser zum Download
bereit. Dort sind auch ausgewihlte Anlaufstellen und weitere Infor-
mationsangebote zum Thema Hassrede zu finden.

(Quelle: Abschlusskonferenz Abschlusskonferenz Bayerisches Biind-
nis fiir Toleranz, https://www.blm.de; Abbildung: Screenshot)
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Verkehrsanwalte Info

VOWi: Keine Kiirzung anwaltlicher Gebiihren

Das LG Koln (Beschl. v. 21.03.2025 - 110 Qs 51/24) hob die Kiirzung
anwaltlicher Gebiihren in einem Bul3geldverfahren teilweise auf.

Entgegen der Auffassung der Rechtspflegerin sei die Mittelgebtihr
nach § 14 RVG auch in Verkehrsordnungswidrigkeiten grundsétz-
lich Ausgangspunkt der Bemessung. Der geringe Aktenumfang oder
die fehlende Komplexitit rechtfertigten keine Reduktion, da solche
Verfahren typischerweise einen niedrigen Aktenumfang aufweisen.
Die Sache habe zudem erhdhte Anforderungen an die Beweis-
wirdigung gestellt. Nicht erstattungsfdhig sei hingegen die
Befriedungsgebiihr, da die Einstellung nach § 47 II OWiG ohne
Mitwirkung der Verteidigerin erfolgte.

https://bit.ly/3KPevpC

Reparaturwerkstatt I: Keine Haftung der Werkstatt
gegenliiber Haftpflichtversicherer

Das AG Hattingen (Urt. v. 26.06.2025 - 11 C 12/25) wies die Klage
einer Versicherung gegen eine Reparaturwerkstatt ab.

Die Versicherung verlangte Schadensersatz wegen angeblich
fehlerhafter Reparatur. Das Gericht verneinte einen Vertrag mit
Schutzwirkung zugunsten des Versicherers und stellte klar, dass
eine Werkstatt nur gegeniiber dem Geschadigten, nicht gegentiber
dessen Haftpflichtversicherer haftet. Das Urteil bestitigt die
Abgrenzung zwischen Werkstatt- und Sachverstandigenvertragen:
Die Werkstatt darf auf ein Gutachten eines 6ffentlich bestellten
Sachverstandigen vertrauen und verletzt dadurch keine Pflichten.

http://bit.ly/3WIERWH

Reparaturwerkstatt Il:
Keine Riickzahlung von Werklohn

Das AG Stade (Urt. v. 11.07.2024 - 61 C 46/24) wies die Klage eines
Kfz-Haftpflichtversicherers auf Riickzahlung von Werklohn ab.

Der Versicherer hatte aus abgetretenem Recht des Geschadigten
geltend gemacht, die Werkstatt habe teilweise unnotige Arbeiten
ausgefthrt. Das Gericht verneinte eine Pflichtverletzung: Die
Werkstatt durfte sich auf das Sachverstdndigengutachten verlas-
sen, nach dem der Reparaturweg vorgegeben war. Auch
Aufkldrungspflichten bestanden nicht, da keine tberhéhte
Verglitung verlangt wurde. Das Werkvertragsverhiltnis bot den
Rechtsgrund fiir den Werklohn; ein Bereicherungsanspruch

MAV-Mitteilungen November/Dezember 2025

bestand nicht. Das Urteil unterstreicht: Sowohl der Geschédigte
als auch der Reparaturbetrieb durfen sich auf die inhaltliche
Richtigkeit eines zuvor eingeholten Gutachtens verlassen.

https://bit.ly/3]bWXEA

Neues vom DAV

Stefan von Raumer zu Gast in Karlsruhe:
Wie geféhrdet ist die Anwaltschaft weltweit?

DAV-Prasident Stefan von Raumer besuchte die ,Residenz des
Rechts®, Karlsruhe. Die Justizpressekonferenz lud den DAV-
Prasidenten zum Gesprach ein. Am anderen Tag beim SWR wurde
im Podcast ,Die Justizreporter*innen“ sein Vortragsthema
L2Anwaltschaft unter Druck® aufgegriffen.

Im rund vierzigminiitigen Austausch mit Kolja Schwartz aus der
ARD-Rechtsredaktion wies der Kollege von Raumer auf rechts-
staatliche Missstande im Ausland hin, warnte aber gleichzeitig
auch vor Aktionen in Deutschland, die sich gegen die unabhingige
Anwaltschaft richten. Wer mehr dazu und zur internationalen
Aktivitdt des DAV erfahren will, kann den ganzen Podcast hier
https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:696fd48f6b
6412fe/ anhoren. Dartiber hinaus gab es einen Besuch bei der
Stiftung Forum Recht.

Justizcloud, Kl und Online-Prozesse:
Die Zukunft der Justizdigitalisierung

Steht die deutsche Justiz vor einem digitalen Umbruch? Um den
Rechtsstaat zu modernisieren, effizienter zu gestalten und ndher
an den Birgern auszurichten, sollen zahlreiche Projekte realisiert
werden. Im Anwaltsblatt (https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/
de/themen/recht-gesetz/zukunft-justizdigitalisierung) berichtet
Isabelle Biallal3, Mitglied der Reformkommission ,Zivilprozess der
Zukunft®, iber Themen wie die Justizcloud, KT und Online-Dienste.

Im Zeichen des Rechtsstaats:
Weimarer Dreieck der Anwaltschaften

sWe are lawyers and we will never give up!“ So fasste DAV-
Vizeprasident Dr. Ulrich Karpenstein am 13. Oktober die Haltung
der rund 200 Teilnehmenden der 5. Konferenz des Weimarer
Dreiecks der Anwaltschaft zusammen.

In der franzosischen Botschaft in Berlin tauschten sich Sophie
Pornschlegel, Maitre Patrice Spinosi und Dr. Thomas Zimmer in leb-
hafter Debatte, moderiert von Corinna Budras, iber die zahlreichen
Warnzeichen der Erosion des Rechtsstaats in der EU und den USA,
aber auch iber mogliche Losungsansitze aus. Der Parlamentarische
Staatssekretdr im BMJV Frank Schwabe hob nochmals die Bedeu-
tung der Konvention des Europarats zum Schutz der Anwaltschaft
fur die Gewahrleistung der anwaltlichen Unabhédngigkeit hervor. Als
Losungsansatze wurden unter anderem eine geanderte Kommunika-
tionsweise und Diskussionsfithrung tiber das Thema Rechtsstaat-
lichkeit und eine Verankerung der Rechtsstaatlichkeit als Schwer-
punkt im kommenden mehrjahrigen EU-Haushalt genannt.

Weiterfihrender Link:
https://dav-international.eu/en/international/weimar-triangle-of-
lawyers
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Durchbruch fiir den
strukturierten Parteivortrag?

Unbeliebter Begriff, aber sinnvoll?

Eine einfache Idee aus dem 19. Jahrhundert:
Die Erstellung des chronologisch und sach-
lich sinnvoll gegentiberstehenden Vortrags
der Prozessparteien in die Verantwortung
der Prozessparteien zu verlagern. Mittler-
weile auch mit der entsprechenden IT mog-
lich, ohne KI.

Prof. Dr. Ralf Kobler, ehem. Prasident des
LG Darmstadt, erklart im Anwaltsblatt in
seinem Beitrag, wie das Verfahren aussehen
konnte.

https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/
themen/kanzlei-praxis/durchbruch-struktu-
rierter-parteivortrag

Reform der Vermogensabschopfung

In seiner Initiativ-Stellungnahme Nr. 62/25
(https://anwaltverein.de/newsroom/sn-62-
25-reform-der-vermoegensabschoepfung)
erkennt der DAV erhebliche verfassungs-
rechtlich bedenkliche Ausweitungen und
Verscharfungen des Einziehungsrechts in
den Vorschldgen der Bund-Lander-Arbeits-
gruppe zur Reform der Vermogensab-
schopfung. Dies gilt im Ubrigen ebenso fiir
die im Koalitionsvertrag festgehaltene
Verschirfung des § 76a Abs. 4 StGB, die eine
vollstdndige Einfithrung einer Beweislast-
umkehr vorsieht. Mit Blick auf eine Nach-
justierung des geltenden Rechts ist vielmehr
erforderlich und geboten, das bislang
ungeklarte Verhaltnis von Steuerrecht und
strafrechtlicher Einziehung zu kldren und
eine doppelte Abschopfung zu beseitigen.

DAV zum zukiinftigen Rechtsakt
uber digitale Fairness

Der DAV hat sich an der Konsultation zu
einem Rechtsakt tber digitale Fairness be-
teiligt, vgl. dazu bereits EiUJ 29/25. In seiner
Stellungnahme Nr. 70/25 (https://anwalt
verein.de/newsroom/sn-70-25-konsultation-
zu-einem-rechtsakt-ueber-digitale-fairness)
aullert er sich dazu, in welchen Bereichen
eine neue Regelung sinnvoll erscheint, um
bestehende Schutzliicken im (Européischen)
digitalen Verbraucherrecht zu schliellen.
Dies betrifft etwa verschiedene Praktiken,
mittels derer digitale Benutzeroberflaichen
gezielt so eingesetzt werden, dass die
Verbraucher zu Entscheidungen veranlasst
werden konnen, die sie ansonsten nicht
getroffen hitten (sog. ,Dark Patterns®).
Ferner spricht sich der DAV fir verbrau-
cherschtitzende Mafinahmen bei digitalen
Vertrdgen aus, um etwa noch einfacher ein

bestehendes Riicktrittsrecht ausiiben zu
konnen oder eine Erinnerung vor automa-
tischen Abonnementverlangerungen zu
erhalten. Im Ubrigen ist der DAV mit Blick
auf neue Regelungen zuriickhaltend und
warnt davor, einen Rechtsakt zu schaffen,
der die zum Teil schon bestehenden
Regelungen iberlagern und zahlreiche
Querverweise enthalten wiirde. Er spricht
sich stattdessen unter Verweis auf seine
Stellungnahme 1/18 (https://anwaltverein.de/
newsroom/sn-1-18-geaenderter-vorschlag-
fuer-eine-richtlinie-des-euro-parl?file=
files/media/news/replicator/stellung
nahmen/dav-sn-1-18-mit-anlage.pdf) zum
Warenhandel und Verbrauchsgiiterkauf
fir eine einheitliche Kodifizierung des
(digitalen) Verbrauchervertrags aus. Die
EU-Kommission hat die Vorlage des
Rechtsakts tiber digitale Fairness in ihrem
nun vorgelegten Arbeitsprogramm (siehe
dazu obenstehend) fiir das vierte Quartal
2026 angekiindigt.

Meinungsfreiheit im digitalen Raum

Der Rechtsstaat ist wie Zdhneputzen, denn
alle sind gefragt, ihn zu schiitzen! Es
obliegt der Anwaltschaft und dem Rechts-
staat, einen fairen, zugdnglichen und legi-
timen Raum fiir die Meinungsfreiheit zu
schaffen.

Lesen Sie im Anwaltsblatt online
(https://anwaltsblatt.anwaltverein.
de/de/themen/schwerpunkt/meinungsfrei-
heit-im-internet) den Beitrag Zwischen
Recht, Realitdt und Regulierung - Ein
Riickblick auf die DAT-Veranstaltung
»Vom Liken zum Verteidigen®.

Die neuesten Informationen des DAV
auf einen Klick:

Stellungnahmen, Pressemitteilungen sowie
regelmiRige Newsletter finden Sie unter:
https://anwaltverein.de/de/newsroom

Bildnachweis
MAV GmbH, AdobeStock, Fotolia, iStockfoto

Titelseite
Foto unten Mitte: © Andreas Burkhardt

Titelseite sowie S. 1-3
Fotos (auler Foto unten Mitte): MAV e.V.

Wabhl der neuen Bundesverfassungs-
richterinnen und -richter, Seite 31:

© berlin producers Media | Michael Gligerl,
Walid Habash

Social Media News, Seite 41:
Screenshots LinkedIn; MAV e.V.

Impressum

Herausgeber

Miinchener AnwaltVerein e.V.
V.i.S.d.P. RAIn Michaela A.E. Landgraf
1. Vorsitzende

Druck panta rhei c.m,
Lochhamer Str. 31, 82152 Martinsried

Auflage 3.600 Exemplare | 6 x jahrlich
(Fur die Mitglieder ist der Bezugspreisim
Mitgliedsbeitrag enthalten.)

Der Inhalt der abgedruckten Beitrége und
Leserbriefe spiegelt nur die Meinung des
Autoren und nicht des MAV wider.

MAV Miinchener AnwaltVerein e.V.
Die Geschaftsstellen:

1) Maxburg:
Maxburgstr. 4/, Zi. C 142, 80333 Miinchen
Mo / Mi: 8.30-12.00 Uhr
Telefon 089 29 50 86
Telefondienst Mo / Mi: 9.00-12.00 Uhr
Fax 08929 16 10 46
E-Mail geschaeftsstelle@muenchener-
anwaltverein.de
(Auch Anschrift fur Herausgeber u.
Redaktion)

2) AnwaltServiceCenter:
Sabine Prinz
Prielmayerstr. 7/Zi. 63, 80335 Mlnchen
Montag bis Donnerstag 8.30-13.00 Uhr
Telefon 089 55 86 50
Telefondienst 9.00-12.00 Uhr
Fax 0895502 70 06
E-Mail info@muenchener-anwaltverein.de
www.muenchener-anwaltverein.de

Bankverbindung:

Minchener Anwaltverein e.V.
Raiffeisen Bank Miinchen Siid eG
IBAN DE79 7016 9466 0000 4962 27
BIC GENODEF1MO03

Anzeigenredaktion:

Claudia Breitenauer (verantwortlich)
Nymphenburger Str. 113/2. 0G, 80636 Miinchen
Telefon 089. 55 26 33 96

Fax 089.5526 3398

E-Mail c.breitenauer@mav-service.de

Die Anzeigen werden ohne Aufpreis parallel
auch in der Internet-Ausgabe der Mitteilungen
auf der Homepage veroffentlicht.
Anzeigenschluss: siehe im Anzeigenteil,
bzw. jeweils der 10. Kalendertag eines

ungeraden Monats fiir die Ausgabe des
darauf folgenden geraden Monats.

%

Minchener AnwaltVerein e.V.

MAV Miinchener AnwaltVerein e.V.


https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/themen/kanzlei-praxis/durchbruch-strukturierter-parteivortrag
https://anwaltverein.de/newsroom/sn-62-25-reform-der-vermoegensabschoepfung
https://anwaltverein.de/newsroom/sn-70-25-konsultation-zu-einem-rechtsakt-ueber-digitale-fairness
https://anwaltverein.de/newsroom/sn-1-18-geaenderter-vorschlag-fuer-eine-richtlinie-des-euro-parl?file=%20files/media/news/replicator/stellungnahmen/dav-sn-1-18-mit-anlage.pdf
https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/themen/schwerpunkt/meinungsfreiheit-im-internet

Buchbesprechungen

Buchbesprechungen

Sozialversicherung

Bettina Schmidt
Sozialversicherungsrecht in
der arbeitsrechtlichen Praxis
Einzeldarstellung

Buch, Softcover, XXIlI, 435 S.
5. Auflage. 2025

C.H.BECK, Euro 79,00

ISBN: 978-3-406-82668-9

Sozial-
versicherungsrecht
in der arbeits-
rechtlichen Praxis

Mit ,Sozialversicherungsrecht in der arbeits-
rechtlichen Praxis“ ist der Autorin ein ausge-
sprochen Uberzeugendes Werk gelungen,
das die komplexen sozialversicherungsrecht-
lichen Fragestellungen mit hoher Praxisnahe
und beeindruckender Systematik aufarbeitet.
Die Darstellung orientiert sich klar an den
Beduirfnissen arbeitsrechtlicher Beratung
und ist damit ein wertvoller Begleiter fiir
alle, die in der taglichen Praxis mit Schnitt-
stellenfragen zwischen Arbeits- und Sozial-
versicherungsrecht konfrontiert sind.

Den Auftakt macht ein ausfiihrlicher Teil zur
Arbeitslosenversicherung - ein Bereich, der
in der arbeitsrechtlichen Beratung besonders
haufig relevant wird, etwa bei der Gestaltung
und Prifung von Aufhebungsvertragen oder
der Bewertung von Sperrzeitrisiken. Die
Autorin erldutert die Voraussetzungen der
Arbeitssuchendmeldung ebenso prazise wie
die rechtlichen Folgen von Ruhens- und Sperr-
zeittatbestanden. Gerade die praxisnahen
Erlduterungen und konkreten Handlungsemp-
fehlungen machen dieses Kapitel zu einem
echten Mehrwert flr die anwaltliche Beratung,

In einem weiteren Kapitel widmet sich das
Buch dem allgemeinen Sozialversicherungs-
recht und der Beitragspflicht - dem zweiten
inhaltlichen Schwerpunkt. Die Darstellung
der Versicherungspflicht und ihrer zahlreichen
Ausnahmen ist differenziert, gut strukturiert
und zeigt viele Konstellationen auf, die in der
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arbeitsrechtlichen Beratungspraxis regelmaRig
eine Rolle spielen. Auch Statusfeststellungs-
verfahren, versicherungsrechtliche Besonder-
heiten bei Gesellschafter-Geschaftsfiihrern
oder bei kurzfristigen Beschéftigungen werden
praxisgerecht eingeordnet. Die Ausfiihrungen
sind sowohl fir Einsteiger:innen als auch fir
erfahrene Praktiker:innen von grofsem Nutzen.

Weitere Kapitel behandeln unter anderem
das SGB IV (gesetzliche Rentenversicherung)
sowie das SGB V (gesetzliche Krankenver-
sicherung). Auch hier bleibt die Autorin
ihrem Anspruch treu, kein bloRes Lehrbuch
vorzulegen, sondern ein Arbeitsmittel, das
sich direkt im Mandat nutzen lasst.

Besonders hilfreich ist in diesem Zusammen-
hang die klare Strukturierung und Verortung
der jeweiligen Ausfihrungen in den Normen
innerhalb der Sozialgesetzblicher. Die rele-
vanten Normen sind dadurch schnell auffind-
bar und werden im Kontext ihrer praktischen
Bedeutung erldutert - ein unschatzbarer
Vorteil bei zeitkritischer Mandatsbearbeitung.

Ein herausragendes Merkmal des Buches
sind die systematisch eingebundenen
Praxistipps: Auf nahezu jeder zweiten Seite
finden sich konkrete Hinweise, Handlungs-
empfehlungen und kurze Einschétzungen
zu typischen Problemstellungen. Diese sind
nicht beildufig eingestreut, sondern klar
strukturiert und bewusst platziert - und
damit ein echter Gewinn fiir die tagliche
Fallbearbeitung. Sie unterstlitzen die
Lesenden dabei, sozialversicherungsrechtli-
che Anforderungen und Risiken im arbeits-
rechtlichen Kontext prazise zu erkennen und
angemessen zu adressieren.

Auch stilistisch Uberzeugt das Werk:

Esist klar, prazise und dabei angenehm
zuganglich geschrieben. Der Autorin gelingt
es, selbst komplexere rechtliche Zusammen-
hange so darzustellen, dass sie gut verstand-
lich und praxisnah bleiben - ohne dabei an
juristischer Tiefe zu verlieren. Die durchdachte
Gliederung, nachvollziehbare Argumentations-
linien und zahlreiche Beispiele sorgen dafir,
dass man sich auch in weniger vertrauten
Themengebieten schnell zurechtfindet.

Besonders erfreulich ist zudem die Aktualitat
des Werkes: Das Vorwort stammt aus dem
November 2024 und bezieht die bis dahin
relevanten Gesetzesanderungen und Recht-
sprechungen ein. Damit konnen sich
Praktiker:innen auf einen aktuellen und
verldsslichen Rechtsstand stiitzen - ein nicht
zu unterschétzender Vorteil angesichts der
standigen Entwicklungen im Sozialversiche-
rungsrecht.

Fazit: Ein Uberaus gelungenes Werk, das
die Briicke zwischen arbeitsrechtlicher
Praxis und sozialversicherungsrechtlicher
Systematik Uberzeugend schlagt.

Fir arbeitsrechtlich tatige Anwaltinnen und
Anwdlte eine klare Empfehlung - sowohl fiir
den Einstieg in die Materie als auch zur
Vertiefung und schnellen Orientierung im
konkreten Fall. Die systematische Integration
praxisrelevanter Hinweise sowie die hervor-
ragende Auffindbarkeit der einschlagigen
Normen machen es zu einem echten
Arbeitsbuch im besten Sinne des Wortes -
aktuell, handlungsorientiert und fachlich
auf hochstem Niveau.

RAin Gabriele Leucht, Miinchen
Fachanwaltin fiir Medizinrecht und
Fachanwaltin fUr Arbeitsrecht, Mediatorin

Strafrecht

Nadine Matz

Die Strafbarkeitsrisiken des Rechtsanwalts
Ein Einblick in die strafrechtlichen Gefahren
des anwaltlichen Berufsalltages

Fachbuch, Buch, Softcover, 335 S.

1. Auflage 2024

Duncker & Humblot, Euro 89,90

ISBN 978-3-428-19233-5

Autorin Nadine Matz bietet in ihrer bei
Duncker & Humblot erschienenen, umfassend
recherchierten Dissertation auf 335 Seiten
einen ausfihrlichen Uberblick tber die straf-
rechtlich relevanten Risiken fiir den praktizie-
renden Rechtsanwalt.

Die detaillierte Gliederung bietet einen guten
Grobiberblick Uiber die einzelnen Teilbereiche,
die zundchst die ,Beihilfe durch berufsbe-

dingtes Verhalten“ anhand einer Vielzahl von
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BGH-Entscheidungen und Fallbeispielen
anschaulich thematisiert. Das eingangs klar
gesteckte Ziel, das anwaltliche Bewusstsein
Uber moglicherweise strafrechtlich relevante
Handlungen im Berufsalltag zu scharfen,
wird dank der klar verstandlichen Sprache
und der im jeweiligen Teilbereich gezielten
Beschrankung auf das Wesentliche eindeutig
erreicht. Matz versteht es, ausfihrlich wissen-
schaftlich zu belegen, verschiedene
Sichtweisen aufzuzeigen, dadurch den
Rezipienten zum eigenen Nachdenken zu
bewegen und gleichzeitig selbst klare
Reslimees ohne belehrenden Zeigefinger zu
ziehen.

Die vorliegende Schrift zum Strafrecht richtet
sich ganz klar nicht an den juristischen Laien
oder Studienanfanger, sondern ist vorwie-
gend als Ratgeber und Nachschlagewerk

fur den Berufsalltag zu sehen. Auch der
erfahrene Anwalt wird hier noch auf neue
Informationen stofRen, die ihm in der Praxis
dienlich sein konnen.

Matz legt grolten Wert auf Aktualitét, indem
sie immer wieder gegenwartige Exempel wie
beispielsweise die Cum-Ex-Geschéfte in ihre
Arbeit integriert und im Rahmen des jeweili-
gen grolben Themenkomplexes auf den
Prifstand stellt.

In den einzelnen Kapiteln wie der ,Kausalitat
der Gehilfenhandlung” beleuchtet sie die
Problemfelder durch das Heranziehen unter-
schiedlicher Lehrmeinungen von verschie-
denen Seiten und besticht durch ihre ergeb-
nisorientierte Herangehensweise.

Ein thematischer Schwerpunkt liegt im
zweiten Teil (,Der Rechtsanwalt als Tater®)
auf der Analyse des Parteiverrats in all seinen
moglichen Auspragungen und des berufs-
rechtlichen Verbots der Vertretung wider-
streitender Interessen. Matz analysiert auch
hier messerscharf, zieht folgerichtige
Schliisse und gibt oftmals unangenehme,
aber umso wichtigere Denkanstofe.

Conclusio: Ein informatives Nachschlage-
werk, das in keiner Anwaltskanzlei fehlen
sollte.

RAin Michaela A.E. Landgraf
Fachanwaltin fur Strafrecht, Miinchen

Familienrecht

Franz-Thomas Romann

Taktik im familiengerichtlichen Verfahren
Handbuch

Buch. Hardcover

7. Auflage. 2025, 920 S.

Luchterhand, Euro 139,00

ISBN: 978-3-472-09853-9

Luchterhand Verlag

Franz-Thomas RoBmann

Taktik im
familiengerichtlichen
Verfahren

@ Wolters Kluwer

Das Handbuch , Taktik im familiengerichtlichen
Verfahren® ist mittlerweile in der siebten
Auflage erschienen und hat sich langst als
wertvolles Praxiswerk etabliert.

Das Buch behandelt zundchst ausfihrlich
die allgemeinen Verfahrensvorschriften,
bevor es sich den einzelnen familiengericht-
lichen Verfahren widmet. Besonders hervor-
zuheben ist die Vielzahl an Formulierungs-
beispielen, Musterschriftsdtzen und praxis-
relevanten taktischen Tipps, die dem Anwalt
im Alltag tatsachlich weiterhelfen.

Die Darstellungen sind sehr strukturiert und
Ubersichtlich. Nicht nur Berufsanfanger,
sondern auch erfahrene Praktiker finden hier
zahlreiche wertvolle Hinweise fiir die tagliche
Arbeit. Gerade im Unterhaltsverfahren glanzt
der Autor mit praxisnahen Empfehlungen.
Die Ausfiihrungen werden im ganzen Werk
regelmalig durch zahlreiche Verweise auf die
aktuelle Rechtsprechung in den FuRnoten
fundiert.

Besonders hervorzuheben ist, dass der Autor
die enge Verkniipfung zwischen materiellem
Recht und Verfahrensrecht immer wieder
herausarbeitet. Gerade diese didaktisch klare
Zuordnung und Verflechtung beider Rechts-
gebiete macht das Buch flr den anwaltlichen

Gebrauch besonders wertvoll, da sie hilft,
Fehler zu vermeiden und von Beginn an den
richtigen verfahrensrechtlichen Rahmen zu
setzen.

Positiv hervorzuheben sind auRerdem die
eingeftigten Schaubilder, die fur Ubersicht-
lichkeit sorgen und das schnelle Erfassen
zentraler Verfahrensschritte ermoglichen.
Die enthaltenen Checklisten unterstiitzen
den Anwalt wahrend des gesamten
Verfahrens und helfen dabei, nichts zu
Ubersehen.

Das Werk ist ausgesprochen kompakt und
inhaltlich auf dem neuesten Stand der
Rechtsprechung. Es eignet sich damit unein-
geschrankt als fundiertes Nachschlagewerk
flr jeden Familienrechtler - unabhéngig von
der zunehmenden Digitalisierung und dem
Zugang zu Online-Datenbanken.

, Taktik im familiengerichtlichen Verfahren®
weckt vielleicht bei manchen Lesern die
Assoziation, hier wiirden fragwiirdige , Tricks*
aus dem sprichwortlichen Giftschrank des
Anwalts prasentiert. Tatsachlich geht es dem
Autor jedoch gerade nicht darum, ,unlautere®
Tipps zu vermitteln, sondern den Anwalt
dabei zu unterstiitzen, verfahrensrechtlich
optimal, sauber und professionell zu arbeiten -
wozu selbstverstandlich auch prozesstaktische
Uberlegungen und Hinweise gehéren.

Fazit: Ein umfassendes, praxisnahes und
aktuelles Handbuch, das in keiner familien-
rechtlichen Bibliothek fehlen sollte.

Klare Kaufempfehlung!

RAin Dr. Undine Krebs, Miinchen
Fachanwaltin flr Familienrecht

MAV Miinchener AnwaltVerein e.V.
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Fotos links: Inge Neumann
Foto Rathaus auften: Claudia Breitenauer

Seit Uber 500 Jahren wird in den kunstvoll gestalteten Rathdusern im
Herzen von Miinchen groRe Politik gemacht, die Stadt verwaltet, gefeiert,
Waren verkauft, Kunst prasentiert und vieles mehr.

Geschichte und Geschichten zu den Ereignissen und Menschen, die mit
diesen Hausern verbunden sind. Durch ein neugotisches Labyrinth fihrt
uns der Weg vorbei an eindrucksvollen Fabelwesen, Glasfenstern zu den
verborgenen Schatzen des Neuen Rathauses.

Anmeldung

MAV-Fiihrung:

Das Neue Rathaus Miinchen -
Burgerstolz und Stadtgeschichte
aus der ersten Reihe betrachtet

Marienplatz 8, 80331 Miinchen

Wiederholung wegen groRer Nachfrage:
Freitag, 23. Januar 2026 um 16:45 Uhr
Treffpunkt: Fischbrunnen vor dem Rathaus

Flihrung mit Gisela Joachimi (offizielle Gasteflihrerin der Stadt Miinchen)

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wir bitten um verbindliche Anmeldung.
Eine Teilnahme ist nur nach Bestatigung des MAV und Zahlungseingang
der Gebiihr méglich. Ebenso bitten wir um rechtzeitige Absage bei
Verhinderung, damit ggf. Interessierte von der Warteliste nachrticken
konnen. Die Flihrungsgeblhr wird bei Nichterscheinen nicht erstattet.

Wichtiger Hinweis: Flihrungsdauer ca. 1,5 - 2 Stunden.
Es sind lange Gange und Treppen zu FuR zu bewaltigen.

Bitte nehmen Sie Platz in der ersten Reihe, im kleinen und dem grofsen
Sitzungssaal, der phantastischen Juristischen Bibliothek und auf dem
Meisterbalkon.

Dauer der Fithrung ca. 1,5 - 2 Std.

bitte nur per E-Mail: info@muenchener-anwaltverein.de

fur folgende Flihrung (Kosten: € 10,00 pro Person*, Zahlung vorab an den Verein erforderlich)

Das Neue Rathaus Miinchen

Fihrung am 23.01.2026, 16:45 Uhr (Treffpunkt Fischbrunnen) fir Person/en

*Die Gebiihr ist umgehend nach Erhalt der Anmeldebestétigung und vor der Fiihrung zu Uiberweisen.

Name Vorname
Strale PLZ, Ort
Telefon/Fax E-Mail

Unterschrift

MAV-Mitteilungen November/Dezember 2025
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Der Gladiator ist die popularste Figur der romischen Welt. Er verkorpert
den Kampf auf Leben und Tod, extremste Unterhaltung in gréRtmog-
licher Offentlichkeit, gréRten Ruhm und maximales Risiko. Ihren
Namen erhielten die Gladiatoren vom Schwert der Legiondre, dem
,Gladius® - sie waren Méanner des Schwertes, ihr Kampf ein Spektakel.
Das Kolosseum in Rom bot als Symbol des romischen Imperiums die
passende Blhne fiir das Schauspiel.

Highlights der Ausstellung sind originale romische Ausristungen von
Gladiatoren aus der Gladiatorenschule von Pompeji. Ausgrabungen und
Funde vom Limes in Bayern und Hessen zeigen, dass der Gladiatoren-
kampf jedoch auch die Bevélkerung an den fernen Grenzen des Imperi-
ums in seinen Bann zog. Lebensechte Rekonstruktionen und Modelle,
mediale sowie immersive Vermittlungsebenen entfiihren in die Welt der
romischen Gladiatoren.

Anmeldung

MAV-Flihrung:

Gladiatoren -
Helden des Kolosseums

Archédologische Staatssammlung
Lerchenfeldstrae 2, 80538 Miinchen

Donnerstag, 29. Januar 2026, um 17.15 Uhr
Fuhrung mit Dorothea van Endert

Wir bitten um rechtzeitige Absage bei Verhinderung, damit ggf.
Interessierte von der Warteliste nachriicken kénnen.

Aktuelle Informationen des Museums zu Ihrem Besuch finden Sie
unter https://www.archaeologie.bayern/besuchen/

Gladiatoren
Helden des
Kolosseums

21.11.25
bis
03.05.26

Die Ausstellung ist eine Kooperation
mit dem Archaologischen National-
museum in Neapel, Expona und
Contemporanea Progetti. Sie ist bis
03. Mai 2026 zu sehen.

>

expona CP  BR2

bitte nur per E-Mail: info@muenchener-anwaltverein.de

fur folgende Fiihrung (Kosten: € 5,00 pro Person, zzgl. Eintritt)

Gladiatoren - Helden des Kolosseums

am Donnerstag, 29.01.2026, um 17.15 Uhr fur Person/en

Name Vorname
Stralke PLZ, Ort
Telefon/Fax E-Mail

Unterschrift

Kanzleistempel

MAV Miinchener AnwaltVerein e.V.
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Die Weilte Rose, ein Freundeskreis um die Studenten Hans Scholl und
Alexander Schmorell, rief ab Sommer 1942 in Miinchen mit Flugblattern
zum Widerstand gegen die NS-Diktatur und zur Beendigung des Krieges
auf. Auch in anderen deutschen Stadten schlossen sich Helferlnnen
der Widerstandsgruppe an, darunter Ende 1942 auch Professor Kurt
Huber. Vom Widerstandskreis der Weiften Rose wurden sieben Personen
von der NS-Justiz ab Februar 1943 zum Tode verurteilt und hinge-
richtet. Rund 60 Mitstreiter werden in mehreren Prozessen angeklagt
und zum Teil zu langen Haftstrafen verurteilt.

Die WeiRe Rose ist eine der bedeutendsten deutschen Widerstands-
gruppen gegen die NS-Diktatur. lhr Denken und ihre Taten stehen fiir
die Achtung der Menschenwiirde, fiir Freiheit, Gerechtigkeit und
verantwortliches Handeln nach eigenem Gewissen.

Die Vorsitzende der Weilte Rose Stiftung e.V., Dr. Hildegard Kronawitter,
fihrt uns durch die Dauerausstellung, die einen umfassenden Blick auf

Anmeldung

MAV-Fihrung:

DenkStatte WeilRe Rose

am Lichthof der LMU
Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 Miinchen

Montag, 02. Mdrz 2026 um 17:00 Uhr
Fhrung mit Dr. Hildegard Kronawitter

Wir bitten um rechtzeitige Absage bei Verhinderung, damit ggf.
Interessierte von der Warteliste nachriicken kénnen.

Aktuelle Informationen des Museums zu lhrem Besuch finden Sie
unter https://www.weisse-rose-stiftung.de/denkstaette-weisse-rose-
am-lichthof-der-lmu-muenchen/

Abbildungen:

DenkStatte Miinchen | oben: Stelen Graf, S. und H. Scholl,
DenkStatte Miinchen | unten: Stelen Schmorell, Probst, Huber et. al.,
Bildrechte: Weile Rose Stiftung e.V. / Catherina Hess

die Geschichte der Weilten Rose bietet und deren Widerstand in den
Kontext von NS-Terrorherrschaft und verbrecherischem Krieg stellt.

Den Flugblattern gilt ein besonderes Augenmerk in der Ausstellung wie
auch denideengeschichtlichen Einfliissen, die in den Widerstandsaktionen
zu erkennen sind. In neun interaktiven Medienstationen werden die
Biografien der Protagonisten der Widerstandsbewegung vermittelt und
die Ausweitung des Widerstands tiber Miinchen hinaus erklart.

Ein eigener Abschnittist der Erinnerungsgeschichte der Weiften Rose von
1943 bis heute gewidmet.

Mit ihrer hellen und klaren Asthetik entspricht die zweisprachige
Ausstellung dem neuesten Forschungsstand und aktuellen museums-

didaktischen Standards.

Text: Flyer Weilbe Rose Stiftung e.V.

bitte nur per E-Mail: info@muenchener-anwaltverein.de

fur folgende Fiihrung (Kosten: € 5,00 pro Person, zzgl. Eintritt)

DenkStatte WeiRe Rose

Fihrung am 02. Marz 2025, 17:00 Uhr fur Person/en

Name Vorname
Stralle PLZ, Ort
Telefon/Fax E-Mail

Unterschrift

MAV-Mitteilungen November/Dezember 2025

Kanzleistempel
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Abbildungen von oben

nach unten rechts:

1. Salon mit Blick in die Biblio-
thek, Minchner Stadtmuseum,
© Florian Holzherr;

2. Hermine von Parish jun.,
Fotopostkarte, unbekannter
Fotograf, 1930-1932;

3. Ullstein Moden Album fiir
Damenkleidung, Nr. 17, Herbst-
Winter 1926-27, Berlin, 1926

Die Bezeichnung "Kostlimbibliothek" ldsst kaum erahnen, welche Viel-
falt sich dahinter verbirgt. Allein das Haus, in dem sich die Sammlung
befindet, eine in Nymphenburg, unweit des Schlosses befindliche Jugend-
stilvilla, ist mit seinen musealen Rdumen eine Besonderheit dieser Institu-
tion. Mit der Von Parish Kostimbibliothek ist ein heute seltenes Zeugnis
der Raumkunst des Miinchner Jugendstils zuganglich, das unter vielen
Schichten noch in seiner Erstfassung erhalten war und rekonstruiert
werden konnte. Das Ergebnis liberrascht in seiner Schénheit und Origina-
litdt der Farbgebung. Baugestalt und Inhalt gehen eine perfekte Symbiose
ein und schaffen eine Atmosphére von Tradition und Erneuerung. Das Haus
steht in seiner Besonderheit gleichwertig neben der Villa Stuck, dem
Lenbachhaus und dem Hildebrandhaus — den anderen stadtischen histo-
rischen Hausern, die kulturell genutzt werden.

Die Von Parish Kostimbibliothek ist mit ihren flinf Sammlungsbereichen -

Anmeldung

fur folgende Flihrung (Kosten: € 5,00 pro Person)

MAV-Fuhrung:

Historismus trifft Jugendstil.
Die Von Parish Kostumbibliothek

Von Parish Kostiimbibliothek
KemnatenstraRe 50, 80639 Miinchen, Nymphenburg

Mittwoch, 11. Marz 2026, um 16:45 Uhr
MAV-Fihrung mit Kunsthistorikerin Karin Schatke

Die Teilnehmerzahl ist stark begrenzt. Wir bitten um verbindliche
Anmeldung und rechtzeitige Absage bei Verhinderung, damit ggf.
Interessierte von der Warteliste nachriicken kdnnen. Teilnahme nur
nach Bestatigung durch den MAV moglich.

Aktuelle Informationen des Museums zu Ihrem Besuch finden Sie
unter https://www.muenchner-stadtmuseum.de/sammlungen/mode-
/-textilien-/-kostuembibliothek/von-parish-kostuembibliothek

Blicherund Zeitschriften, Grafik, Fotografie und Dokumentation - nicht nur
eine der vielfltigsten Kollektionen des Miinchner Stadtmuseums, sondern
zahlt auch international zu den bedeutendsten Spezialbibliotheken fir
Kostlimgeschichte, von denen es weltweit nur rund 20 gibt. Gesammelt
werden bildliche Darstellungen und Texte zur Bekleidung und Mode aus
allen Epochen und Landern - angefangen von steinzeitlichen Fertigungs-
verfahren bis zur aktuellen Laufsteg- oder Alltagsmode. Modedesign und
Haute Couture stehen gleichberechtigt neben Berufs- und Sportbeklei-
dung, Jugendmode, Volkstrachten, Handarbeitstechniken, Accessoires
oder angrenzenden Gebieten wie Textilkunde und -handel, Hygiene, Kos-
metik und Etikette. Esist ein weites Feld, das die Begriinderinnen der Insti-
tution, Hermine von Parish und ihre gleichnamige Mutter, geradezu
manisch zu beherrschen suchten.

(Quelle: Mlinchner Stadtmuseum, Von Parish Kostiimbibliothek)

bitte nur per E-Mail: info@muenchener-anwaltverein.de

Historismus trifft Jugendstil. Die Von Parish Kostiimbibliothek

am Mittwoch, 11. Marz 2026, um 16.45 Uhr fur Person/en
Name Vorname
Stralke PLZ, Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Unterschrift

Kanzleistempel

MAV Miinchener AnwaltVerein e.V.



Social Media News

Social Media News

In unserer Rubrik Social Media News, teilen wir Einblicke in unsere
Arbeit, berichten von Veranstaltungen und zeigen, was uns aktuell
bewegt.

Diesmal haben wir u.a. von unserem Berufsrechtsseminar fiir die
frisch zugelassenen Anwaltskolleginnen und Kollegen, der Ver-
tragsunterzeichnung fir die Jugendrechtsberatung in Dachau, die
im Oktober offiziell startete und dem 42. Herbstkolloquium der
Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im DAV berichtet, bei dem unsere
Vorsitzende fiir den MAV als gastgebenden Verein die Fachtagung
mit einem Gruflwort miteroffnen durfte.

Auch die Geschlossenheit der Anwaltschaft gegen das Bayerische
Vorhaben zur Anderung des RDG hat uns bewegt. Der Besuch der
Iberl-Bithne im Rahmen des MAV-Kulturprogramms war ein schoner
und humorvoller Abend. Auflerdem hat sich im internationalen
Austausch einiges getan.

Schauen Sie doch mal vorbei - und folgen Sie uns,
wenn Sie noch nicht dabei sind!

Miinchener Anwaltverein e.V. (MAV)

221 Followerinnen
2 Std.

.

Liebe Rechtsreferendare und frisch zugelassene Anwaltskollegen,
der MAV bietet euch den Kurs nach

543 f BRAO iber die Kenntnisse des Berufsrechts bei Mitgliedschaft
in einem bayerischen Ortsverein kostenfrei an!

Ein Grund mehr, Teil unseres starken Anwaltsnetzwerks zu werden

£

Gerade |uft unser Seminar wieder mit top Referenten zu aktuellen

Themen rund um das anwaltliche Berufsrecht!

Ubrigens ist auch die Mitgliedschaft als Rechtsreferendar und in den
ersten beiden Jahren ab Erstzulassung fir Junganwalte im MAV
beitragsfrei &

Prof. Dr. Kerstin Wolf M.A.
Florian Domjan (geb. Opper)
Michaela A.E. Landgraf
#SabineJungbauer

Post LinkedIn vom 25.09.2025

Miinchener Anwaltverein e.V. (MAV)
==.. 234 Follower:innen

25td.-®

It is official now:

Die Jugendrechtsberatung in Dachau startet heute offiziell mit
der Vertragsunterzeichnung von unserer Vorsitzenden Michaela
A.E. Landgraf , #LandratStefanLowl und
#OberbiirgermeisterFlorianHartman »»

Der MAV begriindet damit zusammen mit der Stadt und dem
Landkreis Dachau das Angebot fiir Kinder und Jugendliche eine
Beratung durch unsere Mitglieder zu nutzen

Unsere Kolleginnen und Kollegen sind quartalsweise vor Ort in
den Jugendzentren der Stadt Dachau und helfen jungen
Menschen bei der Lésung von rechtlichen Problemen.

. Der einfache Zugang zum Recht fiir Kids & Youngsters

Wer Interesse hat, unser Beratungsteam zu verstarken meldet
sich bitte bei uns (iber LinkedIn oder per E-Mail an:

info@muenchener-anwaltverein.de

#Jugendrechtsberatung
#Anwaltschaft
#ZugangzumRecht

=

.
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Social Media News

Miinchener Anwaltverein e.V. (MAV)
==.. 281 Follower:innen
2 Wochen - ®

Gratulation AugsburgerAnwaltVerein e.V. zu dem rundum
gelungenen Fest!

Schon, dass wir dabei sein durften! Ihr kénnt auf uns zahlen,
wenn es heiBt:

#RechtsstaatbrauchteinestarkeAnwaltschaft
#RechtsstaatbrauchtRiickgrat
#RechtsstaatbrauchteinstarkesNetzwerk
#Niewiederistjetzt

Auf die ndchsten 75 Jahre g ¥

Bayerischer Anwaltverband e.V. (BAV)

r___. 146 Follower:innen
2 Wochen « ®

75 Jahre Wiedergriindung des AugsburgerAnwaltVerein e.V.

Der BAV war zu Gast bei diesem denkwiirdigen Festakt in
Augsburg B B3

Die BegruBung durch den Vorsitzenden Hans-Peter Bernhard
fuhrte die Gaste durch die Historie, die niemals in Vergessenheit
geraten darf:

Eine Feierstunde fiir die Wiedergrindung mit launiger Musik im
Stile der 1930er Jahre und gezeichnet von Phillipp Heinisch [l
[ #]

Zugleich eine mahnende Erinnerung LLJ an das Versagen der
Anwaltschaft 1933, die sich groBtenteils ,feige” wegduckte als die
Nationalsozialisten Europa €) und den Rest der Welt ) in die
Finsternis I stiirzten!

Bereits zum 31.12.1933 war der bisherige Deutscher
Anwaltverein (DAV) und seine ortlichen Vereine Geschichte. An
seiner statt wurde die Deutsche Anwaltschaft unter Ausschluss
aller ,nichtarischen” Rechtsanwalte in der ,Berufsgruppe
Rechtsanwalte des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher
Juristen - kurz BNSDJ" zusammengefasst.

Damit dies nie wieder geschieht mussen wir Anwaltinnen und
Anwalte uns erinnern und geschlossen zusammenstehen!  §9
11 Bezeichnender Weise ist es immer auch die Anwaltschaft, die
Ziel von Angriffen rechtsstaats- und demokratiefeindlicher Krafte
wird !! denn sie ist es, die fir jede und jeden ums Recht kampft!
Unangenehm also fiir Machthaber 11

Die GruBworte von Oberbiirgermeisterin der Stadt Augsburg Eva
Weber, Prasident BayVerfGH und OLG Minchen Dr. Hans-
Joachim HeBler und Prasident der Bundesrechtsanwaltskammer
RA Dr. Ulrich Wessels sowie der Festvortrag von DAV Prasident
#StefanvonRaumer lieBen keinen Zweifel daran, dass die
Anwaltschaft sich ihrer Aufgabe fiir die Menschen jederzeit
bewusst bleiben muss!

#Niewiederistjetzt
#RechtsstaatbrauchtRickgrat
#RechtsstaatbrauchteinstarkesNetzwerk
#RechtsstaatVerteidigen

#Anwaltschaft #Erinnern #Demokratie

9 8\

Post LinkedIn vom 08.10.2025

Miinchener Anwaltverein e.V. (MAV)
#i==.. 256 Follower:innen
2 Tage - ®

Let'sParty &3 "o & &
und zwar mit euch liebe Rechtsreferendare im Substanz Club!

In Kooperation mit dem Verein der Rechtsreferendare in Bayern
eV. spendiert euch der MAV die Drinks ¥ U bei eurer Ref-Party
und lasst euch hochleben

Weil es wichtig bei der Mental Heaviness & auf dem Weg zum
Volljuristen 8 & ¥ ist, auch mal zwischendurch die %
rauszulassen.

Also habt SpaBl und werdet (beitragsfrei) Teil unseres starken
Netzwerks in der Minchener Anwaltschaft! Es lohnt sich (nicht
nur wegen dem Hammer-Merch-Kram %)

PS: Unsere Vorsitzende Michaela A.E. Landgraf und unser
Schatzmeister Alexander Klein haben sich davon liberzeugt,
dass ihr wisst wie richtig Party machen geht in Muc - they
survived Substanz e - E&

Paulina Roth

Lara Kdgel

Julia Deblitz
Annalena Rump
Marcus Thallinger
Jana Peters

#Refparty #SubstanzClub
#ReferendarelmAnwaltverein
#Networking #PartyPeople

Miinchener
AnwaltVerein e.V.

MAV Miinchener AnwaltVerein e.V.



Social Media News

Miinchener Anwaltverein e.V. (MAV)

f==.. 262 Follower:innen
6 Tage - ®

Mega-Ereignis
HER LAW

Ein Netzwerk-Event, gegriindet von unseren fabelhaften
Mitgliedern Caroline Guth und Miriam Moser

Wir supporten euch, denn ihr habt etwas ganz Wunderbares auf
die Beine gestellt in der Bayerischen Landeshauptstadt - @
Wir finden, es kann nicht genug solcher Statements fiir
#FEMALEEMPOWERMENT geben!

Eure  Lebendigkeit ist DER Widerstand gegen alles was sich
gegen Demokratie und Rechtsstaat wendet!

gestern in Minchen:

Chapeau &

#RechtsstaatbrauchtRiickgrat
#RechtsstaatbrauchteinstarkesNetzwerk

Michaela A.E. Landgraf @ - 1.

Rechtsanwaltin & Fachanwaltin fiir Strafrecht bei Landgraf Re...
6 Tage + ®

Women Support Women
Gestern Abend habe ich #HERLAW in Miinchen besucht und
bin begeistert von dem Netzwerk-Event das die beiden
groBartigen Anwaltinnen Caroline Guth und Miriam Moser ins
Leben gerufen haben &
Nicht nur, dass es unglaublich Spa® macht, sich mit so vielen
fabelhaften und inspirierenden Juristinnen & =
auszutauschen, sondern auch mega bereichernd ist!
Ein Abend nur fir #FEMALEEMPOWERMENT . unter anderen
mit den wunderbaren Speakerinnen und Female Founders Dr.
Marie-Theres Boetzkes und Annika Juds / §
Ich finde, wir brauchen mehr davon, mehr Sichtbarkeit solcher
Netzwerke flir Frauen und von Female Leaders - Cheers to all of
you!
Das starkt unsere Gesellschaft, unterstitzt die
Geschlechtergerechtigkeit und sorgt ,so ganz nebenbei” fiir die
Starkung von Demokratie und Rechtsstaat! = 1if ~

MAV-Mitteilungen November/Dezember 2025

Miinchener Anwaltverein e.V. (MAV) - X
fi==.. 257 Follower:innen
15td. - ®

Gestern war unsere Vorsitzende Michaela A.E. Landgraf als Gast
der Deutsch-Tschechischen Juristenvereinigung eV. (DTJV)
tilman schmidt und unseres MAV-Mitglieds Albert Cermalk fiir
den MAV beim Empfang der Generalkonsulin JUDr. Ivana
Cervenkova anlisslich des Staatsfeiertags der Tschechischen
Republik in der Hanns-Seidel-Stiftung dabei.

Vorgestellt wurde auch die schine Stadt Karlsbad personlich
durch die Oberbiirgermeisterin Andrea Pfeffer Ferklova

Diese .. Feierstunde hat wunderbar gezeigt, wie intensiv die
bayerisch ' -tschechischen b= Bande . seit den dunklen
Tagen des letzten Jahrhunderts geworden sind! Es ist eine wahre
Freundschaft <» entstanden, die sich nicht im kulturellen
Austausch unter Nachbarn erschopft, sondern auch wirtschaftlich
vor allen Dingen fiir die ostbayerische Region von groBer
Bedeutung ist.

So waren sich die Festredner Ing. Petr Kulhdnek, neuer Minister
fir regionale Entwicklung in Tschechien, Eric BeiBwenger,
Bayerischer Staatsminister fiir Europaangelegenheiten und
Internationales und Franz Loffler, Bezirkstagsprasident der
Oberpfalz und Landrat von Cham einig, dass Bayern und
Tschechien gemeinsam viel erreicht haben und eine intensive
Freundschaft pflegen. ©

Das nehmen wir zum Anlass beim MAV und fordern den
Austausch mit den tschechischen Kollegen. Eine gemeinsame
Veranstaltung mit dem DTJV in 2026 - ist in Planung & &

Wir freuen uns darauf und sind schon gespannt, wen wir aus der
Anwaltverein-Familie noch alles fiir das Projekt gewinnen kénnen!

Bayerischer Anwaltverband e V. (BAV)
Passauer Anwaltverein e.V.
#AnwaltsvereinRegensburg
#DeggendorferAnwaltsverein
#AnwaltsvereinStraubing
#AnwaltvereinLandshut

Post LinkedIn vom 14.10.2025
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Social Media News

Miinchener Anwaltverein e.V. (MAV)
fi==.. 262 Follower:innen
2Tage - ®

MAV goes Iberl Biihne &)

Am vergangenen Freitag war es endlich soweit: Unser
#MAVKulturprogramm hat unseren Mitgliedern ein bayerisches
Mundartstiick des Miinchener Wirtshaustheaters [ 0 mit dem
Titel ,Bauernschach - irgendwann, da foit a jeda...” geboten.

Die Stimmung war mega:

Das Ensemble lieferte ein temporeiches Stiick mit
bayerischem Witz und allerhand Twists was zu einem duBerst
kurzweilig Vergnligen filhrte. .. Das Iberl genieBt unserer
Meinung nach vollkommen zu Recht in Miinchen absoluten
Kultstatus &

1966 wurde die Biihne von Georg Maier gegriindet, seit 2014
befindet sie sich im Augustiner Stammhaus in der
HerzogspitalstraBe.

Nach dem Tod Georg Maiers wurde das Theater von seiner
Witwe Raphaela Maier fortgefiihrt teils mit Stlicken aus der Feder
des Grinders aber auch mit neuen Stiicken von Florian Gunther.

Die Biihne zeigt satirische, oft derbe aber immer humorvolle
Komddien, Kabarett und Musik®) @ IV

Dabei wird das Publikum aktiv mit eingebunden %' , was
unsere Gruppe gleich direkt erfahren durfte:

Ein nach der Pause zu spat kommendes Mitglied verursachte
sofort humorvollen Tadel auf der Biihne und die Wiederholung
der letzten verpassten Minuten - sehr zur Erheiterung aller Gaste

Im Anschluss an die Vorstellung durfte unser Vorstand
zusammen mit unseren Mitgliedern noch Erinnerungsfotos mit
den Schauspielern Hansi Kraus (,Lausbubengeschichten”) und
Nicola Pendelin auf der Biihne schieBen.

Fir uns steht fest:
Die Iberl Biihne kommt auch 2026 wieder ins MAV
Kulturprogramm

Alexander Klein
Michaela A.E. Landgraf
Julia Scheidt
David-Joshua Grziwa
Sabine Prinz

Post LinkedIn vom 18.10.2025

Miinchener Anwaltverein e.V. (MAV)
fi==.. 299 Follower:innen
2 Tage - ®

Rechtsschutzversicherungen soll nach den Planen Bayerns die
auBergerichtliche Rechtsberatung und Vertretung ermaglicht
werden &

Die nachste JuMiKo fiihrt einen entsprechenden Antrag Bayerns
auf der TO

Zum Antrag Bayerns fand am 30.10.2025 nach einer
Stellungnahme (verlinkt in den Kommentaren) der bayerischen
Anwaltschaft §¢ ein Gesprach mit dem bayerischen
Justizminister Georg Eisenreich statt. Vertreter der
Rechtsanwaltskammer Mlnchen, Rechtsanwaltskammer
Nirnberg und der Rechtsanwaltskammer Bamberg, des
Bayerischer Anwaltverband e.V. (BAV) und des Miinchener
Anwaltverein e.V. (MAV) warnten den Minister eindringlich vor
den Auswirkungen seiner Plane. Unsere Vorsitzende Michaela
A.E. Landgraf halt es fiir gefahrlich, den Rechtsstaat und die
Interessen der Biirger an unabhingigem Rechtsrat § & T den
Profitinteressen der Versicherungswirtschaft zu opfern. Schon
jetzt sorgten die Beratungsmodelle = von Versicherern fiir
Mehrarbeit in den Kanzleien und am Ende fiir mehr Kosten 1.
Die vom Minister erhoffte Entlastung der Justiz werde nicht
eintreten.

Die Anwaltschaft wird sich geschlossen der Allianz aus RSV und
bayerischem Justizministerium entgegenstellen. Es kann nicht
sein, dass ratsuchende Blirger Opfer des Gewinnstrebens
einzelner Konzerne auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt werden.
Die sich dabei ergebenden Interessenkonflikte der Konzerne halt
der Minister entgegen dem ausdriicklichen Rat der Fachleute fiir
beherrschbar. Wenn es brennt ruft man die Feuerwehr & & und
nicht Pyromanen % %

Fir den MAV steht fest, dass die Initiative zum Scheitern verurteilt
ist. Dies nicht zuletzt auch wegen der Erkenntnisse zu

& Masseschadensfllen in denen die RSV sogar den Zugang zum
Recht aktiv verhinderten

& dem Verhalten der Versicherer mit einer in groBen Teilen
rechtswidrige Regulierungspraxis

& den Deckungsabfindungen durch einzelne RSV hinter dem
Riicken der mandatierten Rechtsanwalte (siehe jlingste beA
Rundschreiben der BRAK zur Evaluierung)

#RechtsstaatbrauchtRiickgrat
#RechtsstaatbrauchteinstarkesNetzwerk
#DemokratiebrauchtMut #ZugangzumRecht
#Anwaltschaft #Rechtsberatung

Post LinkedIn vom 03.11.2025

MAV Miinchener AnwaltVerein e.V.



Social Media News

Miinchener Anwaltverein e V. (MAV)

fi==.. 300 Follower:innen
23 Std. - Bearbeitet - ®
Besuch der

Central Administrative Appeals Commission
Republic of Korea =

Eine Delegation der Zentralen Kommission fiir
Verwaltungsberufungen hat gestern unsere Geschaéftsstelle im
Justizpalast zusammen mit dem Honorarkonsul der Republik
Korea in Bayern Thomas Elster besucht <»

Unsere Vorsitzende Michaela A.E. Landgraf und unsere
Geschéftsstellenleiterin Sabine Prinz haben die Vereinsarbeit
vorgestellt und Fragen zum Miinchener Anwaltverein eV. (MAV)
beantwortet.

Spéter erfolgte ein Rechtsaustausch | mit Vertretern des
Bayerischen Innenministeriums und den Kollegen Moritz Winkler
und #AlexanderSon - beide fiir die DKJG - Deutsch-
Koreanische Juristische Gesellschaft eV. - lber die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Verwaltungsverfahren in
Dglétjschland ™ mit Schwerpunkt Bayern und Slidkorea

10

Ein sehr interessanter Blick liber den eigenen juristischen
Tellerrand!

EL10] 09710l 2k M 7| ELICH

(Schon, dass Sie da waren.)

oHas| 7t|2
(Auf Wiedersehen!)

MAV-Mitteilungen November/Dezember 2025

Miinchener Anwaltverein e.V. (MAV)
==.. 316 Follower:innen
1Tag - ®

Recap Day 2:
e 42. Herbstkolloguium #g

Die Headlines der Beitrage:

#a, Guidelines, Gleichheit und Gerechtigkeit bei der
Strafzumessung

#a Herausforderungen der Strafverfolgung im Darknet
#a Pro Reo Preisverleihung

¢, Podiumsdiskussion: Law statt Order

#g 26. IT-Forum:

Kryptos in Ermittiungs- & Kanzleialltag

Es ging heute intensiv weiter mit der Thematisierung von
strafrechtlichen Rechtsfolgen im Fokus » ¢ von Digitalisierung
auch zu den Guidelines in den USA =2, von Defiziten der
StrafVerteidigerinnen bei der Auswertung digitaler Beweismittel
$® sowie der dringend erforderlichen Schaffung oder Anpassung
von Rechtsgrundlagen in der StPO im CyberCrime z.B. bei
#Splashscreens #

Uberaus verdient " erhielt der Saarbriicker Rechtsanwalt Dr.
Jens Schmidt den pro reo Ehrenpreis T fiir sein
Uberobligatorisches Sonderopfer als Beschuldigter eines
skandaldsen Ermittlungsverfahrens (inzwischen eingestellt nach §
170 StPO) inklusive Hausdurchsuchung seines privaten
Wohnhauses. Ihm und seiner Familie gebiihrt uneingeschrankte
Solidaritat unter den StrafVerteidigerinnen 2

Die & Diskussionsrunde #LawstattOrder _- drehte sich rund
um das Rechtsstaatsverstandnis W und setzte Impulse, die noch
lange nachwirken werden | @ @" <

Das Finale - nicht nur fiir StrafVerteidigerinnenNerds & £ & -
bildete das 26. IT-Forum =  ¢§

Wir freuen uns, dass wir die Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im
DAV (fun fact: die groBte Vereinigung von StrafVerteidigerinnen
Europas) in Miinchen zu Gast hatten #g s

Und wir blicken gespannt auf das &

o 43. Herbstkolloquium 2026 ¥ in Diisseldorf

(Fotos u.a.: © Andreas Burkhardt)

\

Post LinkedIn vom 08.11.2025
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Die Mediadaten und alle Informationen zur Anzeigenschaltung finden Sie auf der Homepage des MAV unter www.muenchener-anwaltverein.de.

Anzeigenschluss fiir die Mitteilungen Januar/Februar 2026: 12. Januar 2026

Biirogemeinschaften Kooperation/Mitarbeit
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Anwaltszimmer / Vermietung / Biirogemeinschaft

Zur Vergrélberung unserer wirtschafts- und verwaltungsrechtlich aus-
gerichteten Anwalts- und Steuerkanzlei suchen wir im Rahmen einer
Partnerschaft/Blirogemeinschaft ab sofort engagierte Rechtsanwalte
(m/w/d), Steuerberater (m/w/d) oder Wirtschaftsprifer (m/w/d),
welche einen kollegialen Umgang schatzen und bestehende
Synergieeffekte nutzen maochten. Es besteht Interesse an einer
kollegialen Zusammenarbeit ggf. mit Mandatsiibernahme und einer
Partnerschaft.

Zur Vermietung stehen Anwaltszimmer in einer Kanzlei im Lehel
(U -Bahnstation U4/ U5) . Die Mitbenutzung der Kanzleiausstattung
und Gemeinflachen (zwei Besprechungszimmer, Kiiche & WC) sind in
der Miete enthalten. Der reprasentative grofse Besprechungsraum ist
auf Isar, Friedensengel und Maximilianeum ausgerichtet.

Interessenten wenden sich bitte per Mail an loeffler@lexmuc.com
oder telefonisch unter 089/383824-0.

Medizinrecht - Kanzleirdaume, Kooperation bzw. Mitarbeit

Qualifizierter und erfahrener Fachanwalt fiir Medizinrecht
(1. und 2. Staatsexamen gut, Promotion magna cum laude, Gber
40 Jahre Berufserfahrung), jahrzehntelange Spezialisierung auf Arzt-
liches Vertragsrecht, Vertragsarztrecht, Krankenhausrecht, Arztliches
Berufsrecht, Arztliches Vergltungsrecht und Mediation im Medizin-
recht, friher Mitglied des Geschéftsfiihrenden Ausschusses der AG
Medizinrecht und des Fachausschusses Medizinrecht der RAK Miinchen,
jahrelange Beratungs-, Verhandlungs-, Vertragsgestaltungs-, Prozess-
und Vortragserfahrung, nachhaltige Bearbeitung anspruchsvoller,
aufwendiger und komplizierter Mandate, sucht Kanzleirdume,
Kooperation bzw. Mitarbeit mit bzw. bei medizinrechtlichen Kollegen,
zeitliche und rdumliche Flexibilitat und vielseitige Einsetzbarkeit.

Kontakt unter Chiffre-Nr. 22/November/Dezember 2025 an den MAV.

Vermietung

Kanzleiresidenz fiir RA’e/Steuerberater/WP geboten -
Mitte Schwabing, schoner Denkmal-Altbau

Biirordume in Biirogemeinschaft ab sofort in der Brienner StraRe
zwischen Stiglmaierplatz und Augustenstralle zu vermieten!

Sie arbeiten zu Hause und brauchen einen reprasentativen Ort zum Emp-
fangen threr Mandanten? Wir bieten Kollege n/Kolleginnen die Moglichkeit,
in unserer Kanzlei offiziell mit Kanzleischild und Postadresse zu residieren
und 10 Stunden monatliche Mitbenutzung des Konferenzraumes nach
Absprache fiir 400 Euro netto monatlich.

Unsere zivil-/verwaltungsrechtlich ausgerichtete Anwalts-Blroge-
meinschaft mit 4 Kolleg*innen und 1 Rechtsfachwirt belegt ein
gesamtes Gebdude mit 3 Stockwerken (Hofgebdude) in der Brienner

Strale, 80333 Munchen, mit einer Gesamtflache von ca. 255 m”. Angebote an Chiffre Nr. 21 / November/Dezember 2025 an den MAV.

Hier bieten wir zur Untermiete Blrordume an, jeweils auf einer Etage:

_ . . 5 L Nachmieter gesucht
EG:  ein grolRes Zimmer mit 45 m?, bereits mit einer

Trennwand mit Tlre geteilt in 1/3 zu 2/3
2.0G: ein grofes Zimmer mit ca. 38 m?

Die Komplettinklusivmiete (inkl. MwSt., Vorauszahlung Nebenkosten
und Strom, sowie Reinigung) betragt flir die Raume im

EG:  1.511,04 € brutto warm
2.0G: 1.318,25 € brutto warm

Die Raume stehen zusammen oder auch teilbar zur Verfligung. Die
Mitbenutzung des Besprechungsraums im EG sowie der Teekiche ist
jeweils im Preis inbegriffen. Eine abgeschlossene, ebene Einzelgarage
kann separat zum Mietpreis von monatlich brutto 120,54 € angemietet
werden.

Die Atmosphdre in der Blirogemeinschaftist kollegial, mit einer guten
fachlichen Zusammenarbeit.

Die Rdume stehen ab sofort, bzw. nach Absprache, zur Verfligung.

Anfragen bitte an die RA-Kanzlei Mai-Sommerer unter 089-219092760
(AB) oder per E-Mail an kanzlei@ra-sommerer.de

Kanzleirdume - Nachmieter gesucht
Nymphenburger Strafle

KSLEX

waltsgesellschaft mbH

Plug and Play - Wir bieten ab ab 01.01.2026 eine komplette
Blroeinheit mit 4 Anwaltsbiros (ca. je 20 gm), groftziigigem Empfangs-
bereich, 1 Besprechungsraum / Bibliothek (ca. 30 gm), 1 Teeklche,
1 Serverraum sowie 2 Sanitarraume und 1 Keller. Die Einheit hat 175 gm
undist hell, modern, zeitlos mobliert und in einem erstklassigen Zustand,
zudem ausgestattet mit Malleinbauten und einer hochwertigen LED-
Beleuchtung.

Bei Bedarf konnen TG-Plétze angemietet werden. Die nachste U-Bahn-
Haltestelle ist die Mailingerstralbe und 5 Gehminuten entfernt.

Kontakt: KSLEX Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Nymphenburger Str. 120, 80636 Miinchen,
Ansprechpartnerin: Kerstin Mihlberger

unter kerstin.muehlberger@kslex.com.

Tel. +49 (0) 89 273 70 22-0; www.kslex.com

MAV Miinchener AnwaltVerein e.V.
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Biiro zur Nachmiete
Miinchen Zentrum - ab sofort (oder spater)

Wir verkleinern uns. Daher ziehen wir um. Fir unsere attraktiven
(aber fiiruns zu grofsen) Rdume im Tal 39, unmittelbar am Isartor, suchen
wir einen Nachmieter. Das Buro ist im 2. OG mit Aufzug. Das Biro hat
220,70 m? Bruttogeschossflache, ca. 175 m? Nettogeschossflache.

Kalt-Miete pro Monat 5.500,00 €
Nebenkosten etwa 600,00 €

Reprasentativer Parkettboden, separater Wartebereich, Serverraum,
kleine Kiiche, Grofraumbiro und vier Zimmer fiir Berufstrager - ideal

fur mittelgrofie Kanzleien.

NRF:174,85 m?

Es gibt Glasfaseranschluss und ein schnelles CAT-5-Netzwerk fir Telefon
und EDV. Ein gepatchter Server kann bei Bedarf verkauft werden. Preis VB.

Ansprechpartner: RA Glinther Werner, 089/54 34 48 30
guenther.werner@fragwerner.de

Kanzleiankauf

Steuerberater
B BT Rechtsanwaélte
Wirtschaftsprufer

Wir sind eine mittelstandsorientierte Wirtschaftskanzlei aus Rechtsanwélten,

Steuerberatern und Wirtschaftsprifern (www.bbt-partner.de). Zum
Ausbau unseres Rechtsbereiches suchen wirim GrolRraum Minchen eine
Rechtsanwaltskanzlei oder rechtliche Einzel-Mandate zum Erwerb.

Bei Interesse schreiben sie bitte an Herrn Dr. Michael Lingenberg unter
m.lingenberg@bbt-partner.de

Termins- und Prozessvertretung

BELGIEN UND DEUTSCHLAND
PETER DE Cock
ADVOCAAT IN BELGIEN
RECHTSANWALT IN DEUTSCHLAND
(EIGNUNGSPRUFUNG 1994 BEST.)
steht
Deutschen Kollegen fiir Mandatsiibernahme im gesamten
belgischen Raum personlich zur Verfigung

Uber 45 Jahre Erfahrung mit Handels-, Straf- und Zivilrecht,
Bau-, Transport- und Verkehrsrecht, Eintreibung, Schadens-
ersatzforderungen, Klauselerteilung, Zwangsvollstreckung,
Mediation und Arbitration. Umfangreiche Sprachkenntnisse
Deutsch, Flamisch, Hollandisch, Franzdsisch und Englisch

KAPELSESTEENWEG 48, B-2930 BRASSCHAAT (ANTWERPEN)
TEL. 0032 3646 92 25 - Fax. 0032 3 646 45 33

E-MaiL: advocaat@peterdecock.be
INTERNET: www.peterdecock.be

Kanzleiverkauf

Kanzlei abzugeben - Zentrum Miinchen

Seit 20 Jahren eingefiihrt. Zivil-Gesellschaftsrecht, Erbrecht (Fachanwalt).
Nachhaltig vernetzt. Mandantenstamm ohne R&ume und Personal.

Dr. Stephan Schmidt, Firstenstrale 15, 80333 Minchen
E-Mail: dr.st.schmidt@schmidt-hofert.com

Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin, Miinchen
Uibernimmt Termins- und Prozessvertretungen aller Art:

CLLB Miinchen

Liebigstr. 21, 80538 Miinchen
Tel.: (089) 552 999 50

Fax: (089) 552 999 90

CLLB Berlin

Panoramastr. 1, 10178 Berlin
Tel.: (030) 288 789 60

Fax: (030) 288 789 620

mail: kanzlei@cllb.de
web: http://www.cllb.de

Nachfolger/in gesucht

Suche Nachfolger/in fir sehr gut laufende Anwaltskanzlei im Speck-
glrtel von Miinchen. Die Kanzlei besteht seit 1995. Mandate kommen
aus dem Bereich Familienrecht, Erbrecht, Handels- und Gesellschafts-
rechts, Strafrecht, Mietrecht und Arbeitsrecht. Der Jahresumsatz betrégt
derzeit 300 TEUR mit weiter steigender Tendenz.

Der Griinder verkauft die Kanzlei aus Altersgriinden. Fiir den Ubergang
wird er eingeschrankt freiberuflich weiter mitarbeiten, um den Bestand
der Altmandate zu gewahrleisten.

Interessenten Uber e-mail BrunoBratke@gmx.de

Stellengesuche von nicht jur. Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern

Rechtsanwaltsfachangestellte mit langjéhriger Berufserfahrung
bietet auf freiberuflicher Basis Unterstiitzung bei allen anfallenden
Kanzleitdtigkeiten sowie die eigenstandige Erledigung von Mahn-
und Vollstreckungsverfahren.

Kenntnisse in folgenden Rechtsanwaltsprogrammen sind vorhanden:
RenoStar (eigene Lizenz), RA-Micro, DATEV-Phantasy und Advoware.

Tel. 0177/722 53 50, e-mail: buero.bergmann@t-online.de

MAV-Mitteilungen November/Dezember 2025
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Schreibbiiros

IHR SEKRETARIAT Karin Scholz
Schreibservice (digital)
Tel: 0160 - 97 96 00 27

www.sekretariat-scholz.de

Sprachendienstleistungen Betiil Kilic (M.A., aiic, VKD)
Deutsch - Englisch - Kurdisch

Simultandolmetscherin und Ubersetzerin fur Englisch/Deutsch
Akkreditierte EU-Dolmetscherin fir Kurdisch

Offentlich bestellt u. allg. beeidigte Dolmetscherin/Ubersetzerin
(LG Ingolstadt)

M: 0176 32005924 E: info@bk-simultan.com W: www.bk-simultan.com

Dienstleistungen

Sekretarin / Assistentin (freiberuflich)

perfekt in allen Biiroarbeiten, langjahrige Erfahrung in versch.
RA/WP-Kanzleien, auch Verlage/Medien/Arch. - Ing. Blros, (z.B. Pharma-
recht/Vertragswesen) tbernimmt Sekretariatsaufgaben (keine RA-Gehilfin)
und/oder Schreibarbeiten (MS-Office) in Ihrem Biiro oder in Heimarbeit.

Schnelles, korrektes Arbeiten zugesichert, Teilzeit/halbtags und/oder
sporadisch aushilfsweise.

Tel.: 089 141 1996, Fax: 089 143 44 910, mobil: 0170 184 3338
oder Email: rose-marie.wessel.pr@arcor.de

Steuerfachgehilfe/Bilanzbuchhalter (IHK)

Profitieren Sie von meiner langjéhrigen Berufserfahrungin allen steuer-
lichen und buchhalterischen Bereichen im Alltagsgeschéft von RA, PA, StB
und WP.

Digitalisierung Ihrer Buchhaltung, Mahnwesen, Zahlungsverkehr, Amts-
gebihrenkonten - gerne unterstiitze ich Sie hier alleine oder mit einer
Kollegin mit Datev-Software. Kurz- und/oder langfristig.

Lassen Sie uns 1-2 virtuelle Kaffeetreffen zum Kennenlernen vereinbaren.

Mail: kennenlernenkaffee@ma2g.de, Mobil +49 176 38890986.

Ubersetzungsbiiros

DEUTSCH - ITALIENISCH - DEUTSCH
Fachiibersetzungen
Beglaubigte Ubersetzungen & Dolmetschen
SCHNELL - ZUVERLASSIG - GENAU
Sabine Wimmer
Offentl. best. & allg. beeid. Ubers. & Dolmetscherin (VbDU)
Schéftlarnstr. 10 (AK), Bliro 400, 81371 Miinchen,
Postanschrift: Postfach 75 09 43 - 81339 Miinchen
Tel.: 089-36 10 60 40 Mobil: 0177-36 60 400
Fax: 089-36 10 60 41
E-mail: info@trans-italiano.de - Web: www.trans-italiano.de

Anzeigeninformationen

Anzeigenpreise
(Auszug, giltig ab 01.01.2024)

Kleinanzeigen

Kleinanzeigen bis 10 Zeilen 29,00 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgrofte 8 Pt, GroRe ca. 3,5x 8,7 cm
Kleinanzeigen bis 15 Zeilen 43,00 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgrofte 8 Pt, GroRe ca. 5,0 x 8,7 cm
Kleinanzeigen bis 20 Zeilen 58,00 EUR zzgl. MwsSt.

Schriftgrofie 8 Pt, Grofe ca. 7,0 x 8,7 cm

Ab 20 Zeilen Preis auf Anfrage, Chiffreanzeigen sind ohne Aufpreis
moglich, die Weiterleitung der Eingange erfolgt in der Regel am
Eingangstag.

Gewerbliche Anzeigen

Anzeige viertelseitig, 4c 290,00 EUR zzg|. MwsSt.
Anzeige halbseitig, 4c 520,00EUR zzgl. MwSt.
Anzeige ganzseitig, 4c 860,00 EUR zzg|. MwsSt.

(Satzspiegel oder A4)

Mehrpreis fiir Sondergestaltung auf Anfrage.

Mediadaten

Format Din A 4, Satzspiegel 180 mm x 257 mm,
Anzeigenteil: 2-spaltig, Spaltenbreite 87,5 mm
Redaktionsteil 2- und 3-spaltig,

Spaltenbreite 87,5 bzw. 56 mm

Farbe 4c (gewerblich), Kleinanzeigen 1c (schwarz),
farbig auf Anfrage gegen Mehrpreis

Anzeigenschluss ist jeweils der 10. Kalendertag eines ungeraden
Monats fiir den néchsten geraden Monat.

Alle Anzeigen werden ohne Aufpreis parallel auch in der
Internet-Ausgabe der Mitteilungen auf der MAV-Homepage
(www.muenchener.anwaltverein.de) veroffentlicht.

Anzeigenannahme und Chiffre-Zuschriften

MAV GmbH, Claudia Breitenauer
Nymphenburger Str. 113 /2. OG, 80636 Minchen
Tel 089 55263396, Fax 089 55263398

E-Mail c.breitenauer@mav-service.de

oder Uiber die Geschéftsstellen des MAV, Maxburgstralte oder

Justizpalast. Anschriften siehe im Impressum.

Anzeigenschluss fiir die Mitteilungen
Januar/Februar 2026: 12. Januar 2026




MAV Seminare 2026

> Fortbildung nach § 15 Fachanwaltsordnung
> Seminare rund um die Kanzleifiihrung
-> kompakt oder intensiv - in 3 bis 5 Stunden

So geht MAV-Fortbildung:
professionell, personlich, praxisnah.

Gemeinsam mehr und besser lernen in unseren Flr-Sie-gemacht-
Seminaren: online, hybrid oder in Prasenz - das Beste aus allen Welten
ganz nach lhrem Bedarf.

Der direkte Austausch macht bei uns den atmosphérischen Unterschied.
Ob Sie nun prasent vor Ort sind oder unsere Webinar-Software edudip
nutzen und individuell unterstiitzt online teilnehmen.

MAV GmbH

Ein Unternehmen des Miinchener AnwaltVereins e.V.

Telefon 089 55263237
E-Mail info@mav-service.de
www.mav-service.de



https://www.muenchener-anwaltverein.de/veranstaltungen/seminare/

Mitglied
werden im
Netzwerk!

,,Der Munchener Anwaltverein -
ein starkes Netzwerk und unabhangiger
Interessenvertreter.”

Der MAV vertritt die Interessen der Miinchener Anwaltinnen und Anwalte. Wir setzen uns fiir
praxistaugliche Gesetze ein, kampfen gegen die Beschneidung der Anwalts- und Biirgerrechte
und die Erosion der Gewaltenteilung. Mit Gerichten und Behorden suchen wir nach
Moglichkeiten, die Arbeitsbedingungen der Anwaltschaft zu verbessern.

> Zur Sicherung der wirtschaftlichen Unabhangigkeit der Anwaltschaft unterstitzt
der MAV die Aktivitaten des Deutschen Anwaltvereins und dessen Bemiihungen um eine
leistungsgerechte Anpassung des RVG.

- Der MAV ist eine starke Gemeinschaft der in Miinchen tatigen Kolleginnen und Kollegen.

> Er fordert den fachlichen Austausch durch hochwertige Seminare, Fachforen und vielfaltige
Angebote der Vernetzung.

- Sie erleben mit dem MAV die Highlights in Kunst
und Kultur stets aktuell, kundig und amdsant
prasentiert.

,, - €iN einflussreicher
Verein mit uiber
3.000 Mitgliedern.”

90\ Miinchener AnwaltVerein e.V. | Prielmayerstr. 7, Zi. 63 | 80335 Miinchen | www.muenchener-anwaltverein.de


https://www.muenchener-anwaltverein.de/

	MAV Mitteilungen Nov/Dez 2025
	Inhalt
	Editorial: Weihnachtsbotschaften?!
	Landgraf ’s juristisches Kaleidoskop: RECAP AND SILVER BELLS …
	MAV-Themenstammtische
	MAV-Service
	MAV Intern
	Ordentliche MAV Mitgliederversammlung: Das neue WIR im MAV
	Podiumsdiskussion: Hate Speech – 4 Perspektiven, 1 Ziel
	„Across borders, beyond limits: women and men shaping the future together“ Zukunft gemeinsam gestalten
	Aus unserem Aktionsbündnis wird: Justice for all – Gemeinsam für den Rechtsstaat e.V.
	Die Kanzlei als Ausbilder
	Rechtsanwaltsfachangestellte: Azubi-Gehälter steigen 2026
	In Planung: Vertiefungskurse

	Neues aus der MediationsZentrale München

	Aktuelles
	Beschlüsse der 4. Sitzung der 8. Satzungsversammlungam 01.12.2025 in Kraft getreten
	Konvention zum Schutz der Anwaltschaft von weiteren Staaten unterzeichnet
	Länder legen Gesetzentwurf füreffektiveren Gewaltschutz vor
	Neue Regeln für die Anfechtung der Vaterschaft durch leibliche Väter
	Parkplatzordnung am LG Landshut
	Save the Date: Mitmachen bei der 32. Justizskimeisterschaft 2026 am Sonntag, den 25.01.2026 in Garmisch-Partenkirchen
	Digitale Anwaltschaft:Legal AI Workspace Beck-Noxtua steht zur Verfügung
	Besonderes elektronisches Anwaltspostfach – beA:Support-Ende für das KartenlesegerätcyberJack® secoder der Firma Reiner SCT

	MAV Seminare Dez 2025 - März 2026
	Seminarübersicht Dezember 2025 bis März 2026
	Teilnahmegebühren und Veranstaltungsort
	Teilnahmebedingungen/Wegbeschreibung
	Arbeitsrecht
	Wiebauer: Das Weisungsrecht des Arbeitgebers undAnnahmeverzugslohnansprüche der Arbeitnehmer
	Maschmann: Betriebsratswahl 2026
	Schmidt B.: Update BEM mit aktueller Rechtsprechung

	Bank- und Kapitalmarktrecht
	Stackmann: Die Rückabwicklung von Finanzanlagen – Aktuelle Rechtsprechung
	Artz: Das neue Verbraucherkreditrecht

	Berufsrecht
	10-stündiger Kurs zu den wesentlichen Bereichendes Berufsrechts nach § 43f BRAO

	Erbrecht
	Krätzschel: Testamentserrichtung – Testamentsnichtigkeit – Testamentsauslegung
	Bonefeld/Boos: Die Bewertung von freiberuflichen Praxen und kleinen und mittlerenUnternehmen – Latente Steuerlast im Zugewinnausgleich plus Pflichtteilsrecht
	Schüll/Pesch: Die Teilungsversteigerung: Probleme, Chancen, Risiken

	Familienrecht
	Bonefeld/Boos: Die Bewertung von freiberuflichen Praxen und kleinen und mittlerenUnternehmen – Latente Steuerlast im Zugewinnausgleich plus Pflichtteilsrecht
	Krauss: Schnittstellen Erbrecht/Familien- und Sozialrecht – Praktiker-Seminar zu„Mein und Dein in der Ehe“ sowie zur Vermeidung sozialrechtlicher Verwertungund Zugriffe bei der Vermögensübertragung aus „warmer“ und „kalter“ Hand

	Gebühren
	Jungbauer: RVG für Anwälte oder: Keine Gebühren mehr verschenken in 2026!
	Jungbauer: Umsatzstark ins neue Jahr 2026: Vom Umgang mit der Rechtsschutzversicherung
	Jungbauer: RVG-Profi-Seminar: Abrechnung bei Streitverkündung

	Gewerblicher Rechtsschutz
	Meinhardt: Der markenrechtliche Unterlassungsanspruchunter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung

	Handels- und Gesellschaftsrecht
	Bauer: Der Gesellschaftsvertrag im Zivil- und Steuerrecht
	Servatius: Update Gesellschaftsrecht 2025

	Insolvenz- und Sanierungsrecht
	Gesellschaftsrechtliche Haftung in der Insolvenz: Geschäftsleiter – Gesellschafter – Berater

	Kanzleiführung/Kanzleimanagement
	Krause: Künstliche Intelligenz in der Anwaltskanzlei – aber richtig
	Krause: KI-Kompetenz in der Kanzlei nach der EU-KI-Verordnung

	Miet- und Wohnungseigentumsrecht
	Fleindl: Aktuelle Rechtsprechung des OLG München im Gewerbemietrecht

	Seminare für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
	Jungbauer: RVG für Anwälte oder: Keine Gebühren mehr verschenken in 2026!
	Jungbauer: Umsatzstark ins neue Jahr 2026: Vom Umgang mit der Rechtsschutzversicherung
	Krause: Künstliche Intelligenz in der Anwaltskanzlei – aber richtig
	Krause: KI-Kompetenz in der Kanzlei nach der EU-KI-Verordnung
	Jungbauer: RVG-Profi-Seminar: Abrechnung bei Streitverkündung

	Sozialrecht
	Schmidt B.: Update BEM mit aktueller Rechtsprechung
	Krauss: Schnittstellen Erbrecht/Familien- und Sozialrecht – Praktiker-Seminar zu„Mein und Dein in der Ehe“ sowie zur Vermeidung sozialrechtlicher Verwertungund Zugriffe bei der Vermögensübertragung aus „warmer“ und „kalter“ Hand

	Steuerrecht
	Bauer: Der Gesellschaftsvertrag im Zivil- und Steuerrecht

	Strafrecht
	Erb: Steuerstrafrecht

	Versicherungsrecht
	Karczewski: Das VVG aus Sicht des BGH – Schwerpunkt Allgemeiner Teil
	Karczewski: Das VVG aus Sicht des BGH – Schwerpunkt Besonderer Teil

	Zivilrecht/Zivilprozessrecht
	Stackmann: Beweiserhebung- und -verwertung in Zivilsachen – Beweisverfahren,Beweiswürdigung, Angriff auf die Beweiswürdigung im Rechtsmittelverfahren

	Anmeldung

	Nachrichten | Beiträge
	Berufsrecht: Erneute Reform der BRAO
	Gebührenrecht: Streitwerte in Verfahren über Fahrtenbuchauflagen
	Interessante Entscheidungen
	LG Frankfurt a.M.: Fluggesellschaft muss zu spät am Gate erscheinende Fluggäste bei noch nicht abgeschlossenem Boarding und noch offenen Flugzeugtüren mitnehmen
	OLG Köln: E-Zigarette mit Touchdisplay ist ein Gerät mit "Berührungsbildschirm"im Sinne des § 23 Abs. 1a Satz 2 StVO
	OLG Frankfurt a.M.: Versäumte Berufungsbegründungsfrist – Rechtsanwältin muss der Überlastung ihrerMitarbeiter bei personeller Ausdünnung entgegenwirken
	BGH: Erwerb eines Mietshauses und anschließende Umwandlung in Eigentumswohnungen durch eineGmbH & Co. KG löst nicht die Kündigungssperrfrist für Eigenbedarfskündigung aus
	BGH: Haftung des Vermieters einer Eigentumswohnung für die Folgen des Sturzes eines Mieters bei Eisglätte auf dem gemeinschaftlichen Grundstück der Wohnungseigentümer
	BVerfG: Erfolgreiche Verfassungsbeschwerden gegen Festnahmen vor der Anordnung von Abschiebungshaft
	BVerfG: Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen strafrechtliche Verurteilung unter Verwertung übermittelter ANOM-Daten
	EuGH: Deutsches Recht diskriminiert beim Familiennachzug
	EuGH: Mitgliedstaat hat Pflicht zur Deckung der Grundbedürfnisse von Asylbewerbern trotz unvorhersehbaremZustrom von Antragstellern
	EuGH: Haftung von Luftfahrtunternehmen: Haustiere sind nicht vom Begriff „Reisegepäck“ ausgenommen
	EGMR: Schutz der Privatsphäre und beruflicher Reputation verletzt

	Interessantes
	24. Bayerischen IT-Rechtstag – Digitale Souveränität
	Verteidigung und Wahrung unserer demokratischenund rechtsstaatlichen Werte
	75 Jahre Bundesgerichtshof und Bundesanwaltschaft
	Jubiläumsveranstaltung : 15 Jahre Initiative RechtsundJustizstandort Bayern, 10 Jahre FördervereinInitiative Rechts- und Justizstandort Bayern e.V.
	Chatkontrolle: Dänische Ratspräsidentschaft gibt weitreichende Pläne auf
	EU-Parlament: Verfahrensregeln zur Durchsetzung der DSGVO verabschiedet
	EU-Parlament: KI-Haftung: Studie empfiehlt Europäische Regelung
	Außerordentliche Sitzung zum Thema weltweiter Schutz der Anwaltschaft
	Sacharow-Preis 2025: Inhaftierte Journalisten aus Belarus und Georgien ausgezeichnet

	Aus dem BayerischenStaatsministerium der Justiz
	Bayern bringt Antrag zum strafrechtlichen Schutz vorIdentitätsmissbrauch bei der 96. Herbstkonferenzder Justizministerinnen und -minister ein

	Personalia
	Drei neue Bundesverfassungsrichter gewählt

	Nützliches und Hilfreiches
	Weihnachtsspendenaktion 2025 der Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte
	Abschlusskonferenz Bayerisches Bündnis für Toleranz

	Verkehrsanwälte Info
	VOWi: Keine Kürzung anwaltlicher Gebühren
	Reparaturwerkstatt I: Keine Haftung der Werkstattgegenüber Haftpflichtversicherer
	Reparaturwerkstatt II:Keine Rückzahlung von Werklohn

	Neues vom DAV
	Stefan von Raumer zu Gast in Karlsruhe:Wie gefährdet ist die Anwaltschaft weltweit?
	Justizcloud, KI und Online-Prozesse:Die Zukunft der Justizdigitalisierung
	Im Zeichen des Rechtsstaats:Weimarer Dreieck der Anwaltschaften
	Durchbruch für denstrukturierten Parteivortrag?
	Reform der Vermögensabschöpfung
	DAV zum zukünftigen Rechtsaktüber digitale Fairness
	Meinungsfreiheit im digitalen Raum

	Bildnachweis
	Impressum

	Buchbesprechungen
	Bettina Schmidt: Sozialversicherungsrecht inder arbeitsrechtlichen Praxis
	Nadine Matz: Die Strafbarkeitsrisiken des Rechtsanwalts
	Franz-Thomas Roßmann: Taktik im familiengerichtlichen Verfahren

	Kultur | Rechtskultur
	Das Neue Rathaus München – 3. Wiederholung
	Gladiatoren –Helden des Kolosseums
	DenkStätte Weiße Rose
	Historismus trifft Jugendstil.Die Von Parish Kostümbibliothek

	Social Media News
	Angebot | Nachfrage
	Bürogemeinschaften
	Kooperation/Mitarbeit
	Vermietung
	Nachmieter gesucht
	Kanzleiverkauf
	Kanzleiankauf
	Termins- und Prozessvertretung
	Stellengesuche von nicht jur. Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern
	Schreibbüros
	Dienstleistungen
	Übersetzungsbüros
	Anzeigeninformationen



	Rechnung_S1: Off
	Mitglied S1: Off
	Wiebauer_S1: Off
	Stackmann_RÜ_S1: Off
	Boos/Bonefeld_S1: Off
	Beruf/Titel_S1: 
	Name/Vorname_S1: 
	Kanzlei/Firma_S1: 
	Straße_S1: 
	PLZ/Ort_S1: 
	Telefon_S1: 
	Fax_S1: 
	E-Mail_S1: 
	Mitgliedsnummer_S1: 
	digital_S1: Off
	print_S1: Off
	Datum: 
	Schmidt_B_OL_S1: Off
	Maschmann_OL_S1: Off
	Artz_S1: Off
	Meinhardt_S1: Off
	JungbauerRSV_S1: Off
	Jungbauer_RVG_Profi_S1: Off
	Krauß_S1: Off
	Kraetzschel_S1: Off
	Bonefeld/Boos_2_S1: Off
	Berufsrecht_S1: Off
	Jungbauer_RVG_fuer_RAe_2026_S1: Off
	Schüll_Pesch_OL_S1: Off
	Mitglied S3: Off
	Rechnung S3: Off
	Servatius_MoPeG_S2: Off
	Fleindl S3: Off
	Bauer_FamR S3: Off
	Bauer_GesR S3: Off
	Beruf/Titel_S3: 
	Name/Vorname_S3: 
	Kanzlei/Firma_S3: 
	Straße_S3: 
	PLZ/Ort_S3: 
	Telefon_S3: 
	Fax_S3: 
	E-Mail_S3: 
	Mitgliedsnummer_S3: 
	digital_S3: Off
	print_S3: Off
	Schmidt A: Off
	Datum_S3: 
	Jungbauer_RVG_RAe_S3: Off
	Schmidt B S2: Off
	Krause_1_S2: Off
	Krause_2_S2: Off
	Jungbauer_RSV_S2: Off
	Krauss_S2: Off
	Erb_S2: Off
	Stackmann ZPO S2: Off
	Jungbauer_RVG_S2: Off
	Karczewski_VVG_1 S2: Off
	Karczewski_VVG2_S2: Off
	Vorname: 
	Name: 
	Straße: 
	PLZ/Ort: 
	Telefon/Fax: 
	E-Mail: 
	Unterschrift: 
	Stempel: 
	Personen_Gladiatoren: 
	Personen_Weiße_Rose: 
	Personen_Rathaus: 
	Personen_von Parish: 


